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3 AUSWEISUNGSBÖGEN FÜR ERHEBLICH VERÄNDERTE WASSERKÖRPER  

IM BG OBERRHEIN 
 
 
3.1 Ausweisungsbögen  für erheblich  veränderte  Flusswasserkörper (HMWB)  

 

 
3-OR1 Alter Rhein, Basel bis Breisach 

 

 
3-OR2 Schlingenlösung Rhein, Breisach bis Staustufe Strasbourg 

 

 
3-OR3 Staugeregelte Rheinstrecke, unterhalb Staustufe Strasbourg bis Staustufe Iffezheim 

 

 
3-OR4 Freifleißende Rheinstrecke, unterhalb Staustufe Iffezheim bis oberhalb Lautermün- 

dung 

 
3-OR5 Freifließende Rheinstrecke, unterhalb Lauter- bis oberhalb Neckarmündung 3- 

OR6 Freifließende Rheinstrecke, unterhalb Neckar- und Mainmündung (BW) 

33-05  Sandbach (Oberrheinebene) 
 

 
34-03  Murg unterhalb Michelbach (Oberrheinebene) 

 

 
35-02  Pfinz-Saalbach-Rheinniederungskanal (Oberrheinebene) 

 

 
35-06  Kraichbach (Oberrheinebene) 

 

 
35-08  Leimbach (Oberrheinebene) 

 

 
36-01  Oberrheingebiet unterhalb Neckar ohne Weschnitz (BW) 

 

 
36-02  Weschnitz bis inklusive Grundelbach (BW) 
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  22.07.2015  Bearbeiter/ -in Bogenschütz Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Freiburg 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr.  Alter Rhein, Basel bis Breisach / 3-OR1 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein / Oberrhein / Kander-Möhlin (30) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  57 km 

�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)  Typ 10 / Kiesgeprägte Ströme 
�’ Besonderheiten  

Wasserkörper grenzt an das Staatsgebiet von Frankreich und reicht bis zum Talweg des Alten Rheins (verläuft entlang der 
tiefsten  Stelle im Gewässer). Erhebliche Anteile des Wasserkörpers liegen im Natura 2000 Gebieten (FFH oder EG- Vo-
gelschutzgebiete)   Eintiefung aufgrund früherer Ausbaumaßnahmen (Tulla und Niedrigwasserregelung). 
Abflüssen > 1400 m³/s (Hochwasserfall) werden in den Alten Rhein ge-   

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 46 / �™ künstliche Strecken [km]: 0 

1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  
0% der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 

81% der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der 

unter 1.2 genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 81% der Gewässerstrecken 
des WK bedeutende hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

Ausleitung in der Rheinseitenkanal, Lage der Wasserkraftwerke 
(Vogelgrün, Fessenheim, Ottmarsheim, Kembs) auf französi- 
schem 

Wasserkraft  46 Hoheitsgebiet; 
Rückstau des Kulturwehrs Breisach. 

im Rückstaubereich des Kulturwehrs Breisach 
Schifffahrt   5 

IRP-Rückhalteräume: Weil-Breisach (Abschnitt I und 
II, 

Hochwasserschutz  13 Abschnitt IV ist in Planung) und Kulturwehr Breisach 

Urbanisierung   1 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  
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Tulla´sche Rheinkorrektion (1817 bis 1889); Vertraglich geregelte Nutzungsbedingungen zwischen Frankreich und Deu 
Versailler Vertrag); Bundeswasserstraße; Integriertes Rheinprogramm (Hochwasserrückhaltemaßnahme durch Tieferleg 
rechten Vorlands z.T. noch in Planung , bzw. Planfeststellung); Kulturwehr Breisach zur Stützung des Grundwasserspie 
Ab einem Abfluss > 1400 m³/s dient der Alte Rhein der Hochwasserentlastung;  
 

 

Kommentar  Tulla´sche Rheinkorrektion (1817 bis 1889); Niedrigwasserregulierung für die Groß- 
schifffahrt   (1907); Rheinseitenkanal (Grand Canal d'Alsace) auf französischem Hoheitsgebiet mit 
4 Wasserkraftanlagen  und parallel dazu der Alte Rhein, in dessen Mitte die Staatsgrenze verläuft. 
Intergriertes Rheinprogramm  (Hochwasserrückhaltemaßnahmen). 
1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  
 

ja 
Einzelursachen  

Ausbau zur Wasserstraße (kommt we-
gen geringer Wasserführung nicht zum 
Tragen) 

 
fehlende Geschiebezufuhr 

Rückstau  ja Einzelursachen  Stauhaltun 

   

Wasserhaushalt  ja Einzelu r-

sachen  unzureichende Was-

sermenge 
      

Durchgängigkeit  
 

ja 

Einzelursachen  

fehlende, bzw. nur eingeschränkt funk-
tionsfähige Fischaufstiegsanlag 

Sonstige  nein  
 
 

Einzelursachen  
 
 
 
 
 

Einzelursachen  

   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse liegen  vor?  
Erkenntnisse/Kommentar  

Bewertung: gut (fiBS-Index 2,69) 
Fischfauna  ja 

Bewertung: mäßig 
ja 

Makrozoobenthos  

Makrophyten  und  ja 
Bewertung: gut 

Phytobenthos  

Bewertung: sehr gut 
Phytoplankton  ja 
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor             ja Begrün  
Die durch die Begradigung hervorgerufene Eintiefung und die geringe Wasserführung 
wegen des Rheinseitenkanals (Grand Canal d'Alsace) schränken das Entwicklungspo- 
tenzial in Richtung des  ursprünglichen Gewässertyps erheblich ein. 

5 Teil  II: 

5.1 Überregionale Ziele  

Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit durch Sicherstellung ausreichender Wasserführung 
und  Herstellung der Durchwanderbarkeit für Langdistanzwanderfische zum Erreichen der  Wieder- 
ansiedelungsgebiete 
(Alter Rhein, Wiese) und für die überregional wandernden Arten (IKSR- Programm Rhein 2020); Redu-
zierung des Rückstaubereichs Kulturwehr Breisach; 
Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen (Furkati- 
onsaue);  Wiederherstellung eines natürlichen Geschiebe- 
5.2 Regionale Ziele 

Herstellung der Durchgängigkeit im Alten Rhein (Kulturwehr Breisach, Hauptwehr Kembs) und Er- 
schließung  der 
Zuflüsse (Vernetzung, Erschließung der Laichhabitate, Jungfischhabitate);  Wie- 
derherstellung eines natürlichen Geschiebehaushalts; 
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Schaffung geeigneter Lebensräume für (wandernde) Fischarten. 

5.3 Lokale Ziele  

Reduzierung Rückstaubereich; 
Wiederherstellung / Annäherung an den gewässertypischen Zu-
stand; Sicherstellung ausreichender Wasserführung; 
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatverbesserung für ortstreue Arten; Wiederher-
stellung eines natürlichen Geschiebehaushalts; 
Zulassen von Überschwemmungen. 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorpho - 
logischen  Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

Hydromorpholog.  
Maßnahmentyp  Veränderung  (vgl.  2.) Nutzungen  (vgl.1.2)  Maßnah- 

menumfang  

1) Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  
 

Wasserkraft / Schifffahrt / Hoch- 

 
 
erheblich 

1.1 Durchgängigkeit Stauwehre 
 
 

1.2 Feststofftransport Stauwehre 

wasserschutz / �;�9 

/ 

Wasserkraft / Schifffahrt / Hoch- 

wasserschutz / �;�9 

/ 

 
 
erheblich 

 
 

1.3 �;�9 
�;�9 / �;�9 
�;�9 / �;�9 

/ 
 
 

1.4 �;�9 
�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
 

2) Verbesserung    Mindestabflusssituation  
 
 

2.1 Mindestabfluss Wasserentnahme 

 
 
 

Wasserkraft / Schifffahrt / 

�;�9 / �;�9 

 
 
mittel 

 
 
 

2.2 �;�9 

/ 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
 

3) Verbesserung    Gewässermorphologie  
 

 Laufentwicklung 

 
 
 

Wasserkraft / Schifffahrt / 

 
 
erheblich 

3.1 Begradigung �;�9 / �;�9 

/ 

3.2 
Sohlenstruktur Geschiebedefizit 

Wasserkraft / Schifffahrt / Hoch- 

wasserschutz / �;�9 

/ 

Hochwasserschutz / �;�9 

erheblich 
 
 
erheblich 

3.3 Breiten- und Tiefenvari- 
anz Eintiefung �;�9 / �;�9 

/ 
 

 
3.4 Breiten- und Tiefenvari- 

anz 
 
 

3.5 
�;�9 

 
Uferbefestigung 

Hochwasserschutz / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

mittel 

 
 

3.6 
�;�9

 

/ 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 
 
 

3.7 
�;�9

 

/ 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4) Reduzierung  Rückstaubereiche  
 
 

4.1 Rückstau Stauwehr 
 

 
 

4.2 �;�9 

 

 
 

Hochwasserschutz / Schifffahrt / 

Wasserkraft / �;�9 

/ 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

 
 
erheblich 

/ 

7 Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Aus - 
wirkungen   auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw. die  Umwelt  im weiteren  

 

Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezi- 
fischen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnah- 
me(n) (ID 
vgl. 6) 
1, 2 
1 
1, 2 
1 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 
 
 
Wasserkraft Durch die Umsetzung der Maßnahmen würde die Ener- 

gieerzeugung aus Wasserkraft über den natürlichen 
Schwankungsbereich hinaus in erheblichem Maße be- 
einträchtigt. 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen) 

 

1, 2 
1 
1, 2 
1 

Schifffahrt Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Anzahl 
der schiffbaren Tage und die Gewährleistung der Si- 
cherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt beeinträchtigt. 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen) 

1, 2 Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erfor- 
derliche Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleis- 

2, 3, 4 
1 

tet werden. Dies  würde zu einer signifikanten Erhöhung 
der negativen hochwasserbedingten Folgen auf die 
Schutzgüter menschliche Gesundheit, wirtschaftliche 
Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe  führen. 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen, HWGK) 

 

Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhal- 
tungs- zustand und die Nutzung der Bebauung und Infra- 
struktur erheblich beeinträchtigt. 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen, HWGK) 

 
Landentwässerung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird 

die Be- und Entwässerungsfunktion über 
den natürlichen Schwankungsbereich hinaus 
beeinträchtigt. 
Dadurch wird die derzeitige Landnutzung erheblich ein- 
geschränkt. 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen) 

Umwelt im weiteren Sinne Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Umwelt 
im weiteren Sinne erheblich beeinträchtigt, insbesondere 
im Hinblick auf: 

 
Naturhaushalt (FFH, Natura 2000, etc.) 
sonstige Schutzgebiete (WSG, ÜSG, 
etc.) Landschaftsbild 
Kulturgut / Archäologie Klima-
schutz 
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1. Wasserkraft 1.1 Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. ja 

 
 
 
2. Schifffahrt 2.1 Verlagerung des Schiffstransports auf andere Verkehrsmittel. ja 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. ja 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. �;�9 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. �;�9 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

5.1 Ausweichen der Land- und Forstwirtschaft auf andere Standorte. �;�9 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und   

stel len eine bessere  Umweltoption dar?  
 

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt 
option 

Wasserkraft Mit der beschlossenen Energiewende wird ein Wechsel von einer 
primär auf Atomkraft und Kohle basierenden Energieerzeugung hin 
zur zunehmend dezentralen Erzeugung aus erneuerbaren Ener- 
giequellen(EE) erfolgen. Für die ehemals stark auf Atomkraft aus- 
gerichtete Energieerzeugung in Baden-Württemberg stellt dies eine 
besondere Herausforderung dar. 
Im Jahr 2012 wurden in Baden-Württemberg bereits 22,7% der 
Bruttostromerzeugung aus EE erzeugt. Von diesen entfiel mit rund 
8,1% der größte Teil auf die Wasserkraft. Bis zum Jahr 2020 soll der 
Anteil der EE auf 38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses 
Zieles stellt die Wasserkraft einen unverzichtbaren Baustein dar, 
auch im Hinblick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung 
der Grundlast. 

 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen) 
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Schifffahrt Die Binnenschifffahrt spielt für die Versorgung der Zentren mit 
Massengütern eine wichtige Rolle. 
Auf der Bundeswasserstraße Neckar  war im Jahr 2004 im Bereiche 
Ladenburg eine Ladungsmenge von 7,3 Mio. t zu verzeichnen. Mit 
rund 53% bzw. 19% bestand ein Großteil der beförderten Fracht aus 
Baustoffen bzw. festen Brennstoffen. 
Eine Prognose für das Jahr 2025 geht von einem Zuwachs der be- 
förderten Fracht auf 8,1 Mio. t aus. Unter der Annahme einer maxi- 
malen Zuladung von 20t je Container wären somit über 350.000 zu- 
sätzliche Container zu transportieren. 
Über die Bundeswasserstraße Rhein  wurden 2010 im Hafen Karls- 
ruhe rund 6 Mio. t Güter und in allen größeren deutschen Häfen am 
Oberrhein insgesamt 29,6 Mio. t Güter umgeschlagen. Eine Progno- 
se für das Jahr 2025 geht beispielsweise für den Hafen Karlsruhe 
von einem Zuwachs des Güterumschlags auf 7,3 Mio. t aus. 
An der Oberrhein-Schleuse Iffezheim wurde 2010 ein Güterverkehr 
von rund 25 Mio. t Gütern registriert. Unter Annahme einer maxima- 
len Zuladung von 20 t je Container wären somit 1,25 Mio. zusätzli- 
che Container zu transportieren. 
Eine Verlagerung der Transporte auf andere Verkehrsmittel ist auf- 
grund der bereits vorhanden hohen Auslastung dieser, bezie- 
hungsweise aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht reali- 
sierbar. Dies wird durch eine Studie zum Thema Verkehrswirt- 
schaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Straße, 
Schiene und �:�D�V�V�H�U�V�W�U�D�‰�H�³�> PLANCO GmbH 2007] bestätigt. 

 
 
 
Hochwasserschutz Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der 

vorhandenen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erfor- 
derlich. Neben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu 
auch der bereits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 
Das integrierte Rheinprogramm (IRP) verbindet Hochwasser- 
schutzmaßnahmen mit der Renaturierung von Auen. Dabei findet 
eine enge Kooperation zwischen D und F statt. 

 
ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen, HWRM-RL 
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Urbanisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

 
(ggf. durch Anzahl Anlieger ergänzen) 

 
 
 
 
 
 
bei Bedarf ergänzen 

 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglich- 
keiten technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglich- 
keiten technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. 
festgestellt  wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Eingriffe der letzen 200 Jahren sind nicht mehr reversibel. Die vorhandenen Nutzun- 
gen lassen sich nicht rückgängig machen oder durch andere Mittel mit wesentlich besseren Umweltoptionen er- 
setzen. 
Im Rahmen des Integrierten Rheinprogramm (IRP) wird das rechtsrheinische Vorland in Abschnitten tiefer ge- 
legt. Die  ökologische Qualität wird durch die damit verbundenen hydromorphologischen Veränderungen auf- 
gewertet. 
Flussgebietseinheit Rhein (Ebene A) abgestimmt.   

10 Teil  IV:  

Der Wasserkörper  �Ä�$�O�W�H�U Rhein, Basel bis �%�U�H�L�V�D�F�K�³ (3-OR1) 
 

 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Freiburg, den 19.12.2013 Regierungspräsidium  
Freiburg 
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  19.12.2013  Bearbeiter/ -in Bogenschütz Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Freiburg 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr.  Schlingenlösung Rhein, Breisach bis Staustufe Strasbourg / 3-OR2 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein / Oberrhein / Elz-Dreisam (31) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  65 km 

�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)  Typ 10 / Kiesgeprägte Ströme 
�’ Besonderheiten  

Wasserkörper grenzt an das Staatsgebiet von Frankreich und reicht bis zur Strommit- 
te. Erhebliche Anteile des Wasserkörpers liegen im Natura 2000 Gebieten (FFH- 
und EG-  Vogelschutzgebiete). 

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 61 / �™ künstliche Strecken [km]: 0 

1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  
0 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 

93,85 % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 

1.2  genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 93,85 % der Gewässerstrecken des WK be- deu-
tende hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

Ausleitung in die Kraftwerkskanäle, Lage der Wasserkraftwerke 
(Straßburg, Gerstheim, Rheinau, Marckolsheim) auf französi- 
schem 

Wasserkraft  61 Hoheitsgebiet; Rückstau im Vollrhein durch die Hauptwehre; 
Rückstau in den Ausleitungsstrecken durch feste Schwellen 

Bundeswasserstraße; 
Schifffahrt  32 Im alten Rheinbett feste Schwellen und Restwasser => 

keine Schifffahrt möglich 
Rückstau durch Kulturwehr Kehl 

Hochwasserschutz   39 

   
Urbanisierung  0 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  

Stützung des Grundwasserspiegels durch das Kulturwehr 
Grundwasser 39 Kehl in der Schlinge Straßburg 
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Kommentar  Tulla´sche Rheinkorrektion und Niedrigwasserregulierung; 
Bau von 4 Wasserkraftwerken mit Ausleitungskanälen auf französichem Hoheitsgebiet ("Schlingenlö- 
sung"); in den alten Rheinstrecken Bau von "festen Schwellen" zur Stützung des Grundwasserspiegels; in 
der Schlinge  Straßburg Kulturwehr Kehl zur Stützung des Grundwasserspiegels und zur Hochwasserregu- 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

Tulla´sche Rheinkorrektion (1817 bis 1889); Vertragliche geregelte Nutzungsbedingungen zwischen Frank-
reich und Deutschland (u.a. Versailler Vertrag); Bundeswasserstraße; Integriertes Rheinprogramm (Hoch-
wasserrückhalteräume); 7 "feste Schwellen" in den alten Rheinstrecken zur Stützung des  Grund- wasser-
spiegels; 

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  

Stauhaltung der Wasserkraftwerke Ge- schiebedefi-
zit 
Uferbefestigung 
unzureichendeMindestwassermenge 
keineÜberschwemmungsmöglichkeiten 

Rückstau  ja 

Einzelursachen  

Stauhaltung der Waserkraft- 
werke an den festen Schwel- 
len 

Wasserhaushalt  ja 

Einzelursachen  

franz. Kraftwerkskanäle der vier "Schlin- 
gen-Staustufen" �Ä�0�D�U�F�N�R�O�V�K�H�L�P���� 
"Rheinau", �Ä�*�H�U�V�W�K�H�L�P�³ und �Ä�6�W�U�D�‰�E�X�U�J�� 
unzureichendeMindestwassermenge 

Durchgängigkeit  ja 

Einzelursachen  

Ausleitungswehre 
Kulturwehr Kehl 
feste Schwellen 

Sonstige  �;�9 
 
 

Einzelursachen  
 
 
 
 
 

Einzelursachen  
   

   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  
Ergebnisse liegen  vor?  

Erkenntnisse/Kommentar  

Bewertung: mäßig (fiBS-Index 2,17) 
Fischfauna  ja 

- ja 
Bewertung: unbefriedigend 

Makrozoobenthos  

Makrophyten  und  ja 
Bewertung: gut 

Phytobenthos  

Bewertung: sehr gut 
Phytoplankton  ja 
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor ja Begründung:  
Sehr geringes Entwicklungspotenzial durch Rheinseitendämme (Wasserkraftnutzung, Schifffahrt,   Hochwas- 
serschutz) und Rückstau im Vollrhein durch die Hauptwehre sowie in den Schlingen durch die festen Schwel-
len. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

5.1 Überregionale Ziele  

Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit durch Sicherstellung ausreichender Wasserführung in den 
Schlingen und Herstellung der Durchwanderbarkeit für Langdistanzwanderfische zum Erreichen der  Wie- 
deransiedelungsgebiete (Elz/Dreisam, Alter Rhein, Wiese) und für die überregional wandernden Arten 
(IKSRProgramm Rhein 2020); Reduzierung der Rückstaubereiche der Hauptwehre und der festen Schwel- 
len;  Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen und Anschluss der Auebereiche (Reaktivierung der 
ehemaligen Überflutungsbereiche; Wiederherstellung eines natürlichen Geschiebehaushalts 

5.2   Regionale Ziele 

Ausreichende Wasserführung in den Schlingen; Herstellung der Durchgängigkeit an den festen Schwellen und 
damit auch Erschließung der Auebereiche (Vernetzung, Erschließung der Aue); 
Reduzierung der Rückstaubereiche an den festen Schwellen zur Aktivierung von Lebensräumen; Wiederher- 
stellung naturnaher Gewässerstrukturen zur Schaffung geeeigneter Lebensräume für (wandernde Fischarten); 
Wiederherstellung eines natürlichen Geschiebehaushalts. 

5.3 Lokale Ziele  

Wiederherstellung eines natürlichen Geschiebehaushalts;  Redu- 
zierung Rückstaubereiche; 
Sicherstellung ausreichender Wasserführung; 
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatverbesserung für ortstreue Arten;  Wie- 
derherstellung eines natürlichen Geschiebehaushalts; 
Zulassen von Überschwemmungen. 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologi - 
schen  Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenum - 
fang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
1.1 

 
Durchgängigkeit 

 
Hauptwehre 

Wasserkraft / Schifffahrt / 
�;�9 / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
1.2 

 
Durchgängigkeit 

 
Feste Schwellen 

 Schifffahrt / �;�9 / mittel 
Sonstige: / �;�9 

Grundwasser /   
 
 
1.3 

 
Feststofftransport 

Hauptwehre, feste 
Schwellen 

 Wasserkraft / Schifffahrt  erheblich 
Hochwasserschutz / Sonstige: 

Grundwasser /   
 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
Mindestabfluss 

 
Wasserhaushalt 

Wasserkraft / Schifffahrt / 

�;�9 / �;�9 

/ 

mittel 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  

 
 
3.1 

Laufentwicklung 
 
Begradigung 

Schifffahrt / Wasserkraft / Hochwas- 

serschutz / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
3.2 

Sohlenstruktur 
 
Geschiebedefizit 

Wasserkraft / Schifffahrt / Hochwas- 

serschutz / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
3.3 

Breiten- und Tiefenvarianz 
 
Begradigung 

Schifffahrt / Wasserkraft Hochwas- 

serschutz / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
3.4 

Uferstruktur 
 
Uferbefestigung 

Schifffahrt / Hochwasserschutz / 

�;�9 / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
3.5 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.6 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.7 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche   
Stauwehr, Schifffahrt / Wasserkraft / erheblich 

4.1 Rückstau feste Schwelle, 
Kulturwehr 

Hochwasserschutz / Sonstige: 

Grundwasser / 
 
 

4.2 �;�9 
�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

7 Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifischen 
Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

 

1., 1, 3 
2., 1 
3., 1, 2, 3 
4., 1 

Wasserkraft Durch die Umsetzung der Maßnahmen würde die Ener- 
gieerzeugung aus Wasserkraft über den natürlichen 
Schwankungsbereich hinaus in erheblichem Maße be- 
einträchtigt. 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen) 

 

1., 1, 2, 3 
2., 1 
3., 1, 2 
4., 1 
1., 3 
2., 
3., 2, 3, 4 
4., 1 

Schifffahrt Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Anzahl der 
schiffbaren Tage und die Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit der Schifffahrt beeinträchtigt. 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen) 

 
Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 

Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hochwas- 
serbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Gesund- 
heit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe  führen. 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen, HWGK) 

 

1., 
2., 
3., 
4., 

Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- 
zustand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur 
erheblich beeinträchtigt. 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen, HWGK) 

 
1., 2, 3 
2., 
3., 
4., 1 

Landentwässerung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Be- 
und Entwässerungsfunktion über den natürlichen 
Schwankungsbereich hinaus beeinträchtigt. 
Dadurch wird die derzeitige Landnutzung erheblich einge- 
schränkt. 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen) 

 
1., 
2., 
3., 
4., 

Umwelt im weiteren Sinne Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Umwelt im 
weiteren Sinne erheblich beeinträchtigt, insbesondere im 
Hinblick auf: 

 
Naturhaushalt (FFH, Natura 2000, etc.) sons- 
tige Schutzgebiete (WSG, ÜSG, etc.) Land- 
schaftsbild 
Kulturgut / Archäologie Klima-
schutz 
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1. Wasserkraft 1.1 Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. ja 

 
 
 
2. Schifffahrt 2.1 Verlagerung des Schiffstransports auf andere Verkehrsmittel. ja 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. ja 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. �;�9 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. �;�9 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

5.1 Ausweichen der Land- und Forstwirtschaft auf andere Standorte. nein  

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel - 

len eine bessere  Umweltoption dar?  
 

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 

Wasserkraft Mit der beschlossenen Energiewende wird ein Wechsel von einer 
primär auf Atomkraft und Kohle basierenden Energieerzeugung hin 
zur zunehmend dezentralen Erzeugung aus erneuerbaren Ener- 
giequellen(EE) erfolgen. Für die ehemals stark auf Atomkraft aus- 
gerichtete Energieerzeugung in Baden-Württemberg stellt dies eine 
besondere Herausforderung dar. 
Im Jahr 2012 wurden in Baden-Württemberg bereits 22,7% der 
Bruttostromerzeugung aus EE erzeugt. Von diesen entfiel mit rund 
8,1% der größte Teil auf die Wasserkraft. Bis zum Jahr 2020 soll der 
Anteil der EE auf 38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses 
Zieles stellt die Wasserkraft einen unverzichtbaren Baustein dar, 
auch im Hinblick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung 
der Grundlast. 

 
(ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen) 
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Schifffahrt Die Binnenschifffahrt spielt für die Versorgung der Zentren mit 
Massengütern eine wichtige Rolle. 
Auf der Bundeswasserstraße Neckar  war im Jahr 2004 im Bereiche 
Ladenburg eine Ladungsmenge von 7,3 Mio. t zu verzeichnen. Mit 
rund 53% bzw. 19% bestand ein Großteil der beförderten Fracht aus 
Baustoffen bzw. festen Brennstoffen. 
Eine Prognose für das Jahr 2025 geht von einem Zuwachs der be- 
förderten Fracht auf 8,1 Mio. t aus. Unter der Annahme einer maxi- 
malen Zuladung von 20t je Container wären somit über 350.000 zu- 
sätzliche Container zu transportieren. 
Über die Bundeswasserstraße Rhein  wurden 2010 im Hafen Karls- 
ruhe rund 6 Mio. t Güter und in allen größeren deutschen Häfen am 
Oberrhein insgesamt 29,6 Mio. t Güter umgeschlagen. Eine Progno- 
se für das Jahr 2025 geht beispielsweise für den Hafen Karlsruhe 
von einem Zuwachs des Güterumschlags auf 7,3 Mio. t aus. 
An der Oberrhein-Schleuse Iffezheim wurde 2010 ein Güterverkehr 
von rund 25 Mio. t Gütern registriert. Unter Annahme einer maxima- 
len Zuladung von 20 t je Container wären somit 1,25 Mio. zusätzli- 
che Container zu transportieren. 
Eine Verlagerung der Transporte auf andere Verkehrsmittel ist auf- 
grund der bereits vorhanden hohen Auslastung dieser, bezie- 
hungsweise aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht reali- 
sierbar. Dies wird durch eine Studie zum Thema Verkehrswirt- 
schaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Straße, 
Schiene und �:�D�V�V�H�U�V�W�U�D�‰�H�³�> PLANCO GmbH 2007] bestätigt. 

 
 
 
Hochwasserschutz Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der 

vorhandenen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erfor- 
derlich. Neben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu 
auch der bereits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 
Das integrierte Rheinprogramm (IRP) verbindet Hochwasser- 
schutzmaßnahmen mit der Renaturierung von Auen. Dabei findet 
eine enge Kooperation zwischen D und F statt. 

 
ggf. um Erkenntnis auf WK-Ebene ergänzen, HWRM-RL 
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Urbanisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

 
(ggf. durch Anzahl Anlieger ergänzen) 

 
 
 
 
 
 
bei Bedarf ergänzen 

 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 

 
 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Eingriffe der letzen 200 Jahren sind nicht mehr reversibel. Die vorhandenen Nut-
zungen lassen sich nicht mit verhältnismäßigen Kosten rückgängig machen oder durch andere Mittel mit wesent-
lich besseren Umweltoptionen ersetzen. 
Maßnahmen zur Verbesserung des Ökosystems Rhein (hier inbesondere Herstellung der Durchgängigkeit), 
die  auf der Grundlage der Beschlüsse der Rheinministerkonferenz vom 28.10.2013 umzusetzen sind, werden 
auf  der Ebene der Flussgebietseinheit Rhein (Ebene A) abgestimmt. 

10 Teil  IV:  

Der Wasserkörper  �Ä�6�F�K�O�L�Q�J�H�Q�O�|�V�X�Q�J�� Breisach bis Staustufe �6�W�U�D�V�E�R�X�U�J�³ (3-OR2) 
 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Freiburg, den 19.12.2013 Regierungspräsidium  Freiburg 
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  19.12.2013  Bearbeiter/ -in Ute Schneider-Ritter Erstprüfung  Fol - 

Behörde  Regierungspräsidium Freiburg 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr. Staugeregelte Rheinstrecke, unterhalb Staustufe Strasbourg bis Staustufe Iffezheim / 3-OR3 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein/Oberrhein/Acher-Rench (33) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  43 km 

�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)  Typ 10 Kiesgeprägte Ströme 
�’ Besonderheiten  

Wasserkörper grenzt an das Staatsgebiet von Frankreich und reicht bis zur Strommitte. Erhebliche An- 
teile  des Wasserkörpers liegen in Natura 2000 Gebieten (FFH- oder EG - Vogelschutzgebiete) 

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] / �™ künstliche Strecken [km]: 

1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  
0% der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 

100% der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 

1.2 genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 100% der Gewässerstrecken des WK be- deu-
tende hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

Rückstau der Wasserkraftwerke Iffezheim, Gambsheim 
Wasserkraft  26 km 

Bundeswasserstraße 
Schifffahrt  43 km 

Rheinseitendämme, Hochwasserschutzdämme 
Hochwasserschutz  43 km 

rechtsrheinisch Stadt Kehl mit Hafen 
Urbanisierung  2 km linksrheinisch (franzöische Seite) Stadt Strasbourg mit Hafen 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  
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Kommentar  Tulla´sche Rheinkorrektion; Wasserkraftwerke im Vollrhein 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

Tulla´sche Rheinkorretion (1817 bis 1889) 
Vertragliche geregelte Nutzungsbedingungen zwischen Frankreich und Deutschland (u.a. Versailler Vertrag); 
Bundeswasserstraße; 
Integriertes Rheinprogramm (Hochwasserrückhalteräume) 

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  

Stauhaltung Wasserkraftwerke 
Geschiebedefizit Uferbefesti- 
gung 
keineUberschwemmungsmöglichkeiten 

Rückstau  ja 

Einzelursachen  

Stauhaltung der Wasserkraftwerke 
   

Wasserhaushalt  nein  

Einzelursachen     

Durchgängigkeit  nein  

Einzelursachen  

Sonstige  �;�9 
 
 

Einzelursachen  
 
 
 
 
 

Einzelursachen  

   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

mäßig 
Fischfauna  ja 

 Makro  ja 
schlecht 

zoobenthos  

Makrophyten  und  ja 
gut 

Phytobenthos  

sehr gut 
Phytoplankton  ja 
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor ja 

Begründung:  Sehr geringes Entwicklungspotenzial bedingt durch Rheinseitendämme (Wasserkraftnutzung, 
Schfffahrt, Hochwasserschutz) und Rückstau. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

5.1 Überregionale Ziele  

Reduzierung der Rückstaubereiche 
Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen und Anschluss der Auebereiche (Reaktivierung der   ehe- 
maligen Überflutungsbereiche) 
Wiederherstellung eines natürlichen Geschiebehaushalts 

5.2 Regionale Ziele 

Erschließen der Auenbereiche (Vernetzung, Erschließung der Aue);  Redu- 
zierung der rückstaubereiche und vermeiden des Schwallbetriebs; 
Verbesserung der Gewäserstruktur zur Schaffung geeigneter Lebensräume für (wandernde) Fischarten;  Wie- 
derherstellung eines natürlichen Geschiebehaushalts 

5.3 Lokale Ziele  

Reduzierung Ruckstaubereich Wiederherstellung /Annäherung an den gewässertypischen Zu- 
stand;   Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatsverbesserung für ortstreue Arten;  Wie- 
derherstellung eines natürlichen Gewchiebehaushalts; 
Zulassen von Überschwemmungen; 
Vermeiden des Schwallbetriebs damit frei fließende Mündungsbereiche für die Seitengewässer Rench und 
Kinzig in den Rhein entstehen 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenumfang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
1.1 

 
Feststofftransport 

 
Stauwehre 

Wasserkraft / Schifffahrt / 
�;�9 / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
1.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.3 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  

 
 
3.1 

Breiten- und Tiefenvarianz 
 
Begradigung 

Schifffahrt / Wasserkraft / 

�;�9 / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
3.2 

Sohlenstruktur 
 
Geschiebedefizit 

Schifffahrt / Wasserkraft / 

�;�9 / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
3.3 

Uferstruktur 
 
Uferbefestigung 

Schifffahrt / Wasserkraft Hoch- was-

serschutz / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
3.4 

Laufentwicklung 
 
Begradigung 

Schifffahrt / Wasserkraft / Hoch- 

wasserschutz / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
3.5 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.6 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.7 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
Rückstau 

 
Stauwehre 

Schifffahrt / Wasserkraft / 

�;�9 / �;�9 

/ 

erheblich 

 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkun - 
gen  auf die spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifischen 
Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1., 
2., 
3., 
4., 

1.1 Wasserkraft Durch die Umsetzung der Maßnahmen würde die Energie- 
erzeugung aus Wasserkraft über den natürlichen Schwan- 
kungsbereich hinaus in erheblichem Maße beeinträchtigt. 

  
3.1 bis 3.4 
4.1 

 �;�9  
   
1., 
2., 
3., 
4., 

1.1 Schifffahrt Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Anzahl der 
schiffbaren Tage und die Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit der Schifffahrt beeinträchtigt. �;�9 

  
3.1 bis 3.4 
4.1 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderli- 
che Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet wer- 
den. Dies  würde zu einer signifikanten Erhöhung der nega- 
tiven hochwasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter 
menschliche Gesundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt 
und Kulturerbe  führen. 

3.3/3.4 
  

 

 �;�9  
  

1., 
2., 
3., 
4., 

  Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- 
zustand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt. �;�9 

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Landentwässerung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die 
Be- und Entwässerungsfunktion über den natür- 
lichen Schwankungsbereich hinaus beeinträch- 
tigt. 
Dadurch wird die derzeitige Landnutzung erheblich einge- 
schränkt. 
�;�9 

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Umwelt im 
weiteren Sinne erheblich beeinträchtigt, insbesondere im Hin-
blick auf: 

 
Naturhaushalt (FFH, Natura 2000, etc.) 
sonstige Schutzgebiete (WSG, ÜSG, etc.) 
Landschaftsbild 
Kulturgut / Archäologie Klima-
schutz 
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1. Wasserkraft 1.1 Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. ja 

 
 
 
2. Schifffahrt 2.1 Verlagerung des Schiffstransports auf andere Verkehrsmittel. ja 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. ja 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. �;�9 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. �;�9 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

5.1 Ausweichen der Land- und Forstwirtschaft auf andere Standorte. �;�9 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel - 

len eine bessere  Umweltoption dar?  
 

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 

Wasserkraft Mit der beschlossenen Energiewende wird ein Wechsel von einer 
primär auf Atomkraft und Kohle basierenden Energieerzeugung hin 
zur zunehmend dezentralen Erzeugung aus erneuerbaren Ener- 
giequellen(EE) erfolgen. Für die ehemals stark auf Atomkraft aus- 
gerichtete Energieerzeugung in Baden-Württemberg stellt dies eine 
besondere Herausforderung dar. 
Im Jahr 2012 wurden in Baden-Württemberg bereits 22,7% der 
Bruttostromerzeugung aus EE erzeugt. Von diesen entfiel mit rund 
8,1% der größte Teil auf die Wasserkraft. Bis zum Jahr 2020 soll der 
Anteil der EE auf 38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses 
Zieles stellt die Wasserkraft einen unverzichtbaren Baustein dar, 
auch im Hinblick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung 
der Grundlast. 

 
�;�9 
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Schifffahrt Die Binnenschifffahrt spielt für die Versorgung der Zentren mit 
Massengütern eine wichtige Rolle. 
Auf der Bundeswasserstraße Neckar  war im Jahr 2004 im Bereiche 
Ladenburg eine Ladungsmenge von 7,3 Mio. t zu verzeichnen. Mit 
rund 53% bzw. 19% bestand ein Großteil der beförderten Fracht aus 
Baustoffen bzw. festen Brennstoffen. 
Eine Prognose für das Jahr 2025 geht von einem Zuwachs der be- 
förderten Fracht auf 8,1 Mio. t aus. Unter der Annahme einer maxi- 
malen Zuladung von 20t je Container wären somit über 350.000 zu- 
sätzliche Container zu transportieren. 
Über die Bundeswasserstraße Rhein  wurden 2010 im Hafen Karls- 
ruhe rund 6 Mio. t Güter und in allen größeren deutschen Häfen am 
Oberrhein insgesamt 29,6 Mio. t Güter umgeschlagen. Eine Progno- 
se für das Jahr 2025 geht beispielsweise für den Hafen Karlsruhe 
von einem Zuwachs des Güterumschlags auf 7,3 Mio. t aus. 
An der Oberrhein-Schleuse Iffezheim wurde 2010 ein Güterverkehr 
von rund 25 Mio. t Gütern registriert. Unter Annahme einer maxima- 
len Zuladung von 20 t je Container wären somit 1,25 Mio. zusätzli- 
che Container zu transportieren. 
Eine Verlagerung der Transporte auf andere Verkehrsmittel ist auf- 
grund der bereits vorhanden hohen Auslastung dieser, bezie- 
hungsweise aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht reali- 
sierbar. Dies wird durch eine Studie zum Thema Verkehrswirt- 
schaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Straße, 
Schiene und �:�D�V�V�H�U�V�W�U�D�‰�H�³�> PLANCO GmbH 2007] bestätigt. 

 
 
 
Hochwasserschutz Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der 

vorhandenen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erfor- 
derlich. Neben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu 
auch der bereits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 
Das integrierte Rheinprogramm (IRP) verbindet Hochwasser- 
schutzmaßnahmen mit der Renaturierung von Auen. Dabei findet 
eine enge Kooperation zwischen D und F statt. 

 
�;�9 
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Urbanisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

 
�;�9 

 
 
 
 
 
 
bei Bedarf ergänzen 

 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die Hydromorphologischen eingriffe der letzten 200 Jahre sind nicht mehr reversibel. Die vorhandenen  Nut- 
zungen vor allem die Wasserkraftgewinnung und die Schifffahrt lassen sich nicht mit verhältnismäßigen Kos-
ten rückgängig machen oder durch andere Mittel mit wesentlich besseren Umweltoptionen ersetzen. 
Maßnahmen zur Verbesserung des Ökosystems Rhein, die auf der Grundlage der Beschlüsse der  Rheinminis- 
terkonferenz vom 28.10.2013 umzusetzen sind, werden auf der Ebene der Flussgebietseinheit Rhein  (Ebene A) 
abgestimmt. 

10 Teil  IV 

Der Wasserkörper  "Staugeregelte Rheinstrecke, unterhalb Staustufe Strasbourg bis Staustufe Iffezheim 
/3-OR3" 

 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Freiburg, den 19.12.2013 Regierungspräsidium  Freiburg 
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum 05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Karlsruhe 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr.  Freifließende Rheinstrecke, unterh. Staustufe Iffezheim bis oberh. Lauterburg / 3-OR4 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein / Oberrhein / Murg-Alb (34) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  17,12 
�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)    

 �’ Besonderheiten  
Wasserkörper grenzt an das Staatsgebiet von Frankreich und reicht bis zur Strommitte.  Erheb- 
liche Anteile des WK liegen in Natura 2000 Gebieten (FFH- oder EG-Vogelschutzgebiete) 

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 17,2 �™ künstliche Strecken [km]: 

 
1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  

0 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 
100  % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 
1.2 genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 100 % der Gewässerstrecken des WK bedeu- 
tende hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

   
Wasserkraft  

Bundeswasserstraße 

Schifffahrt  17,12 

   
Hochwasserschutz  

   
Urbanisierung  

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  

   
 



Seite 2 von 8  

 

Kommentar : Hochwasserschutz und Urbanisierung sind methodisch bedingt nicht als Nutzungen ausgewiesen. Sie sind 
jedoch für den gesamten Wassekörper prägend und werden daher im Weiteren ergänzend zur Schifffahrt behandelt. be-
handelt. Alle Angaben beziehen sich auf den baden-württembergischen Teil des Wasserkörpers. 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

Tulla´sche Rheinkorrektion (1817 - 1889) 
Vertraglich geregelte Nutzungsbedingungen zwischen Frankreich und Deutschland (u.a. Versailler Vertrag)  Bun- des-
wasserstraße 
Integriertes  Rheinprogramm  (Hochwasserrückhalteräume) 
Deutsch-französisches Übereinkommen zur Staustufe unterhalb von Iffezheim 

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  

Laufverkürzung 
Uferbefestigung 

Rückstau  �;�9 

Einzelursachen  

   

Wasserhaushalt  �;�9 

Einzelursachen  

   

Durchgängigkeit  �;�9 

Einzelursachen  

Sonstige  �;�9 

Schiffsverkehr Einzelur - 

sachen  Schwall und 
Sunk Wellenschlag 

 

 
Einzelursachen  

   
3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  
Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig 
Fischfauna  ja 

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend 
Makro - ja 
zoobenthos  

 �;�9 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse gut 

Makrophyten und  
Phytobenthos  

Der gute Zustand wird erreicht: Zustandsklasse sehr gut 
Phytoplankton  �;�9 
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor 
 
 
ja Begründung:  
Der Wasserkörper verfehlt den guten ökologischen Zustand. Ursache hierfür sind anthropogen bedingte bedeutende hyd-
romorphologische Veränderungen, die auf die im Wasserkörper vorliegenden und unter Ziffer 1.2 spezifizierten Nutzungen 
zurückzuführen sind. Bedingt durch die Nutzungen liegt nur ein geringes Entwicklungspotential vor. Die Grundlage für die 
Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung ist somit gegeben. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

5.1 Überregionale Ziele  
IKSR-Programm 2020 

 
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Schaffung geeigneter Habitate und Funktionsräume für Lang- und Mitteldis- 
tanzwanderfische durch Erhöhung der Strukturvielfalt im Uferbereich und Revitalisierung geeigneter Lebensräume im 
Hauptstrom und in der Aue 

5.2 Regionale Ziele 

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Herstellung intakter Lebensräume für regional wandernde Fische, Makrophyten 
und Makrozoobenthos, Vernetzung mit der Aue. 

5.3 Lokale Ziele  

Erhöhung der Strukturvielfalt im Uferbereich, Schaffung flach überströmter vor Wellenschlag geschützter Kiesflächen, Ver-
besserung bzw. Wiederherstellung biologisch wirksamer Verbindungen zur rezenten Aue. 



Seite 4 von 8  

 

Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenumfang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
1.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.2 

 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.3 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  

 
 
3.1 

Breiten- und Tiefenvarianz 
 
Begradigung 

Schifffahrt / Hochwasserschutz / Ur-
banisierung / �;�9 

/ 

naturnahe Entwick- 
lung erheblicher Um- 
fang 

 
 
3.2 

Uferstruktur 
 
Uferbefestigung 

Schifffahrt / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Entfernen Ufersi- 
cherung erheblicher 
Umfang 

 
 
3.3 

Uferstruktur 
 
Buhnen 

Schifffahrt / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

Umgestaltung, mit- 
tlerem Umfang 

 
 
3.4 

Uferstruktur Schwall und Sunk Wel-
lenschlag 

Schifffahrt / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Wellenschlagschutz, 
Leitwerke mit- 
tlerer Umfang 

 
 
3.5 

Laufentwicklung 
 
Begradigung 

Schifffahrt / Hochwasserschutz / Ur-

banisierung / �;�9 

/ 

Zulassen der Laufver- 
lagerung erheblicher 
Umfang 

 
 
3.6 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.7 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifi- 
schen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Wasserkraft  

 

1. 
, 
2. 
, 

3.1 
3.5 

Schifffahrt Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Anzahl der 
schiffbaren Tage und die Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit der Schifffahrt beeinträchtigt.   

 
1. 
, 
2. 
, 

3.2 
3.5 

Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 
Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hoch- 
wasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Ge-
sundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe füh-
ren. 

  

 

1. 
, 
2. 
, 

3.1 
3.5 

Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden der Erhaltungs- 
zustand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt.   

 
1., 
2., 
3., 
4., 

  Landentwässerung  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne  
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1.Wasserkraft 

 
 
 
2. Schifffahrt 2.1 Verlagerung des Schiffstransports auf andere Verkehrsmittel. ja 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. ja 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. ja 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. ja 

 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  

und  stellen eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

 
 
 
Wasserkraft 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 
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Schifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz 

Die Binnenschifffahrt spielt für die Versorgung der Zentren mit Mas- 
sengütern eine wichtige Rolle. 
Über die Bundeswasserstraße Rhein wurden 2010 im Hafen Karls- 
ruhe rund 6 Mio. t Güter und in allen größeren deutschen Häfen am 
Oberrhein insgesamt 29,6 Mio. t Güter umgeschlagen. Eine Progno- 
se für das Jahr 2025 geht beispielsweise für den Hafen Karlsruhe 
von einem Zuwachs des Güterumschlags auf 7,3 Mio. t aus. 
An der Oberrhein-Schleuse Iffezheim wurde 2010 ein Güterverkehr 
von rund 25 Mio. t Gütern registriert. Unter Annahme einer maxima- 
len Zuladung von 20 t je Container wären somit 1,25 Mio. zusätzli- 
che Container zu transportieren. 
Eine Verlagerung der Transporte auf andere Verkehrsmittel ist auf- 
grund der bereits vorhanden hohen Auslastung dieser, bezie- 
hungsweise aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht reali- 
sierbar. Dies wird durch eine Studie zum Thema Verkehrswirt- 
schaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Straße, 
Schiene und �:�D�V�V�H�U�V�W�U�D�‰�H�³�> PLANCO GmbH 2007] bestätigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der vorhande- 
nen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erforderlich. Ne- 
ben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu auch der be- 
reits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 
Das integrierte Rheinprogramm (IRP) verbindet Hochwasser- 
schutzmaßnahmen mit der Renaturierung von Auen. Dabei findet 
eine enge Kooperation zwischen D und F statt. 

nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Urbanisierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

nein 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Veränderungen sind nicht reversibel. Die Umsetzung der zur Erreichung des gu- 
ten  ökologischen Zustands notwendigen Verbesserungsmaßnahmen ist bei Beibehaltung der Nutzungen 
nicht möglich. Es gibt keine alternativen Möglichkeiten, die technisch machbar wären oder eine bessere 
Umweltoption darstellen würden. 

10 Teil  IV: Formale  
Ausweisung  

Der Wasserkörper  Freifließende  Rheinstrecke,  unterhalb Staustufe  Iffezheim  bis  oberhalb Lauterburg  
/  3OR6 

 
 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Karlsruhe,  den 05.12.2013 Regierungspräsidium  Karlsruhe  
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  05.12.2014  Bearbeiter/ -in Frau Mözl Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Karlsruhe 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr. Freifließende Rheinstrecke, unterhalb Lauter- bis oberhalb Neckarmündung / 3OR5 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein / Oberrhein / Pfinz-Saalbach-Kraichbach (35) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  76,89 
�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)    

 �’ Besonderheiten  
Teil eines gemeinsamen Wasserkörpers mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz. 
Erhebliche Anteile des Wasserkörpers liegen in Natura 2000 Gebieten (FFH- oder EG-Vogelschutzgebiete) 

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 76,38 / �™ künstliche Strecken [km]: 

 
1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  

0 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 
99,34 % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 
1.2 genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 99,34 % der Gewässerstrecken des WK bedeu- 
tende hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

   
Wasserkraft  

Bundeswasserstraße 

Schifffahrt  75,85 

Hochwasserschutzdäm-
me 

Hochwasserschutz  2,53 
bedeutende Siedlungsgebiete sind u.a. Karlsruhe und Mannheim 

Urbanisierung  6,87 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  
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Kommentar  
Alle Angaben beziehen sich auf den baden-württembergischen Teil des Wasserkörpers. 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

Tulla´sche Rheinkorrektion (1817 - 1889) Bundeswasser- 
straße 
Integriertes  Rheinprogramm  (Hochwasserrückhalteräume) 
Deutsch-französisches Übereinkommen zur Staustufe unterhalb von Iffezheim 

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  Be- 

gradigung Uferbefesti- 

gung 

Laufverkürzung Sohlstruk-
tur Buhnenreguli- erung 

Rückstau  �;�9 

Einzelursachen  

Wasserhaushalt  �;�9 

Einzelursachen  

Durchgängigkeit  �;�9 

Einzelursachen  

Sonstige  �;�9 

Schiffsverkehr Einzelur - 
sachen  Schwall und 
Sunk Wellenschlag 

 
 

Einzelursachen  

   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

Der gute Zustand wird verfehlt: Zuttandsklasse mäßig 
Fischfauna  ja 

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse schlecht 
Makro - ja 
zoobenthos  

 ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig 

Makrophyten und  
Phytobenthos  

Der gute Zustand wird erreicht: Zustandsklasse sehr gut 
Phytoplankton  ja 
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor 
 
 
ja Begründung:  

 
Der Wasserkörper verfehlt den guten ökologischen Zustand. Ursache hierfür sind anthropogen bedingte bedeutende hyd-
romorphologische Veränderungen, die auf die im Wasserkörper vorliegenden und unter Ziffer 1.2 spezifizierten Nutzungen 
zurückzuführen sind. Bedingt durch die Nutzungen liegt ein sehr geringes Entwicklungspotential vor. Die Grundlage für die 
Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung ist somit gegeben. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

5.1 Überregionale Ziele  
IKSR-Programm 2020 

 
Verbesserung der Gewässerstruktir zur Schaffung geeigneter Habitate und Funktionsräume für Lang- und Mitteldis- tanz-
wanderfische durch Erhöhing der Strukturvielfalt im Uferbereich und Revitalisierung geeugneter Lebensräume im Haupt-
strom und in der Aue 

5.2 Regionale Ziele 
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Herstellung intaktet Lebensräume für regional wandernde Fische, Makrophyten 
und Makrozoobenthos, Vernetzung mit der Aue 

5.3 Lokale Ziele  

Erhöhung der Strukturvielfalt im Uferbereich, Schaffung flach überströmter vor Wellenschlag geschützter Kiesflächen, 
Verbesseung bzw. Wiederherstellung biologisch wirksamer Verbindungen zur rezenten Aue 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenumfang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
1.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.2 

 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.3 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  

 
 
3.1 

Uferstruktur 
 
Uferbefestugung 

Schifffahrt / Urbanisierung / 
�;�9 / �;�9 

/ 

Rückbau Ufersiche- 
rung - erheblicher Um-
fang UmfangUm- 
fangUmfan 

 
 
3.2 

Uferstruktur 
 
Buhnen 

Schifffahrt / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Umgestaltung - mit- 
tlerem Umfang 

 
 
3.3 

Uferstruktur Schwall und Sunk Wel-
lenschlag 

Schifffahrt / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

Leitwerke, Wellen- 
schlagschutz mit- 
tlerem Umfang 

 
 
3.4 

Breiten- und Tiefenvarianz Begradigung, Bedäm- 
mung 

Schifffahrt / �;�9 /  Hochwasser- 

schutz / Urbanisierung 

/ 

naturnahe Entwick- 
lung erheblicher Um- 
fang 

 
 
3.5 

Gewässerumfeld (s.u.): 
 
Verlust von Auen 

Schifffahrt / Urbanisierung / Hoch- 

wasserschutz / �;�9 

/ 

Reaktivierung der 
Aue, Aufweitung er- 
heblicher Umfang 

 
 
3.6 

�;�9 
 
Geschiebe 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.7 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifi- 
schen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Wasserkraft  

 

1. 
, 
2. 
, 

3.4 
3.5 

Schifffahrt Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Anzahl der 
schiffbaren Tage und die Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit der Schifffahrt beeinträchtigt. �;�9   

 
1. 
, 
2. 
, 

3.4 
3.5 

Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 
Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hoch- 
wasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Ge-
sundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe füh-
ren. 
�;�9 

  

 

1. 
, 
2. 
, 

3.4 
3.5 

Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- zu-
stand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt. �;�9   

 
1., 
2., 
3., 
4., 

  Landentwässerung  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne  
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1.Wasserkraft 

 
 
 
2. Schifffahrt 2.1 Verlagerung des Schiffstransports auf andere Verkehrsmittel. ja 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. ja 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. ja 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. �;�9 

 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  

und  stellen eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

 
 
 
Wasserkraft 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 



Seite 7 von 8  

 

Schifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz 

Die Binnenschifffahrt spielt für die Versorgung der Zentren mit Mas- 
sengütern eine wichtige Rolle. 
Über die Bundeswasserstraße Rhein wurden 2010 im Hafen Karls- 
ruhe rund 6 Mio. t Güter und in allen größeren deutschen Häfen am 
Oberrhein insgesamt 29,6 Mio. t Güter umgeschlagen. Eine Progno- 
se für das Jahr 2025 geht beispielsweise für den Hafen Karlsruhe 
von einem Zuwachs des Güterumschlags auf 7,3 Mio. t aus. 
An der Oberrhein-Schleuse Iffezheim wurde 2010 ein Güterverkehr 
von rund 25 Mio. t Gütern registriert. Unter Annahme einer maxima- 
len Zuladung von 20 t je Container wären somit 1,25 Mio. zusätzli- 
che Container zu transportieren. 
Eine Verlagerung der Transporte auf andere Verkehrsmittel ist auf- 
grund der bereits vorhanden hohen Auslastung dieser, bezie- 
hungsweise aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht reali- 
sierbar. Dies wird durch eine Studie zum Thema Verkehrswirt- 
schaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Straße, 
Schiene und �:�D�V�V�H�U�V�W�U�D�‰�H�³�> PLANCO GmbH 2007] bestätigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der vorhande- 
nen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erforderlich. Ne- 
ben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu auch der be- 
reits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 
Das integrierte Rheinprogramm (IRP) verbindet Hochwasser- 
schutzmaßnahmen mit der Renaturierung von Auen. Dabei findet 
eine enge Kooperation zwischen D und F statt. 

 nein  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Urbanisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

 
 
 
 
nein 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Veränderungen sind nicht reversibel. Die Umsetzung der zur Erreichung des gu- 
ten  ökologischen Zustands notwendigen Verbesserungsmaßnahmen ist bei Beibehaltung der Nutzungen 
nicht möglich. Es gibt keine alternativen Möglichkeiten, die technisch machbar wären oder eine bessere 
Umweltoption darstellen würden. 

10 Teil  IV: Formale  
Ausweisung  

 
Der Wasserkörper  Freifließende  Rheinstrecke,  unterhalb Lauter - bis  oberhalb  Neckarmündung  / 3OR5 

 
 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Karlsruhe,  den 05.12.2013  Regierungspräsidium  Karlsruhe  
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  05.12.2013  Bearbeiter/ -in Frau Mözl Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Karlsruhe 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr. Freifließende Rheinstreckr, unterhalb Neckar bis Mainmündung / 3-OR6 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein /Oberrhein / Oberrhein (BW) unterhalb Neckarmündung 
(36) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  8,6 
�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)    

 �’ Besonderheiten  
Teil eines gemeinsamen Wasserkörpers mit den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Hessen. Anteile des Was- 
serkörpers liegen in dem FFH-Gebiet "Rheinniederung von Philippsburg bis Mannheim " (6716-341) 

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 8,6 / �™ künstliche Strecken [km]: 

 
1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  

0 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 
100 % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 
1.2 genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 100 % der Gewässerstrecken des WK bedeu- 
tende hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

   
Wasserkraft  

Bundeswasserstraße 

Schifffahrt  8,6 

Hochwasserdamm 

Hochwasserschutz  5,02 

rechtsrheinisch: Stadt Mannheim mit Hafen und Friesenheimer 
Urbanisierung  3,96 Insel 

linksrheinisch: Stadt Ludwgshafen mit Hafen 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  
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Kommentar  Alle Angaben beziehen sich auf den baden-württembergischen Teil des Wasserkörpers. 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

Tulla´sche Rheinkorrektion (1817 - 1889) Bundeswas- 
serstraße 
Integriertes Rheinprogramm (Hochwasserrückhalteräume) 

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  Be- 

gradigung Kanalisie- 

rung 
Laufverkürzung Ufer-
befestigung 

Rückstau  �;�9 

Einzelursachen  

Wasserhaushalt  �;�9 

Einzelursachen  

Durchgängigkeit  �;�9 

Einzelursachen  

Sonstige  �;�9 

Schiffsverkehr Einzelur - 
sachen  Schwall und 
Sunk Wellenschlag 

 
 

Einzelursachen  

   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend 
Fischfauna  ja 

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend 
Makro - ja 
zoobenthos  

 ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig 

Makrophyten und  
Phytobenthos  

 
Phytoplankton  nein  
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor 
 
 
ja Begründung:  
Der Wasserkörper verfehlt den guten ökologischen Zustand. Ursache hierfür sind anthropogen bedingte bedeutende hyd-
romorphologische Veränderungen, die auf die im Wasserkörper vorliegenden und unter Ziffer 1.2 spezifizierten Nutzungen 
zurückzuführen sind. Bedingt durch die Nutzungen liegt ein sehr geringes Entwicklungspotential vor. Die Grundlage für die 
Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung ist somit gegeben. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

5.1 Überregionale Ziele 
IKSR-Programm 2020 

 
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Schaffung geeigneter Habitate und Funktionsräume für Lang- und Mitteldistanz- 
wanderfische durch Erhöhung der Strukturvielfalt im Uferbereich 

5.2 Regionale Ziele 

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Herstellung intakter Lebensräume für regional wandernde Fische, Makrophyten 
und Makrozoobenthos 

5.3 Lokale Ziele  

Erhöhung der Strukturvielfalt im Uferbereich, Schaffung flach überströmter vor Wellenschlag geschützter Kiesflächen 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenumfang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
1.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.2 

 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.3 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  

 
 
3.1 

Breiten- und Tiefenvarianz Begradigung, Kana- 
lisierung 

Urbanisierung / �;�9 / 

Schifffahrt / Hochwasserschutz 

/ 

Aufweitung des Ge-
rinnes erhebli- cher 
Umfang 

 
 
3.2 

Laufentwicklung 
 
Begradigung 

Urbanisierung / Schifffahrt / Hoch- 

wasserschutz / �;�9 

/ 

naturnahe Entwick- 
lung mittlerer Umfang 

 
 
3.3 

Uferstruktur 
 
Uferbefestigung 

Schifffahrt / Urbanisierung 

�;�9 / �;�9 

/ 

Rückbau der Ufersi- 
cherung erheblicher 
Umfang 

 
 
3.4 

Uferstruktur Schwall und Sunk Wel-
lenschlag 

Schifffahrt / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Leitwerke, Wellen- 
schlagschutz mittlerer 
Umfang 

 
 
3.5 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.6 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.7 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifi- 
schen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Wasserkraft  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Schifffahrt Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Anzahl der 
schiffbaren Tage und die Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit der Schifffahrt beeinträchtigt. 

1. 
, 
2. 
, 

3.1 
3.2 

Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 
Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hoch- 
wasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Ge-
sundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe füh-
ren. 

  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

3.1 
3.2 
3.3 

Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- zu-
stand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt. 

  
 
1., 
2., 
3., 
4., 

  Landentwässerung  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne  
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1.Wasserkraft 

 
 
 
2. Schifffahrt 2.1 Verlagerung des Schiffstransports auf andere Verkehrsmittel. ja 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. ja 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. ja 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. ja 

 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  

und  stellen eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

 
 
 
Wasserkraft 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 
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Schifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz 

Die Binnenschifffahrt spielt für die Versorgung der Zentren mit Mas- 
sengütern eine wichtige Rolle. 
Über die Bundeswasserstraße Rhein  wurden 2010 im Hafen Karls- 
ruhe rund 6 Mio. t Güter und in allen größeren deutschen Häfen am 
Oberrhein insgesamt 29,6 Mio. t Güter umgeschlagen. Eine Progno- 
se für das Jahr 2025 geht beispielsweise für den Hafen Karlsruhe 
von einem Zuwachs des Güterumschlags auf 7,3 Mio. t aus. 
An der Oberrhein-Schleuse Iffezheim wurde 2010 ein Güterverkehr 
von rund 25 Mio. t Gütern registriert. Unter Annahme einer maxima- 
len Zuladung von 20 t je Container wären somit 1,25 Mio. zusätzli- 
che Container zu transportieren. 
Eine Verlagerung der Transporte auf andere Verkehrsmittel ist auf- 
grund der bereits vorhanden hohen Auslastung dieser, bezie- 
hungsweise aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht reali- 
sierbar. Dies wird durch eine Studie zum Thema Verkehrswirt- 
schaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Straße, 
Schiene und �:�D�V�V�H�U�V�W�U�D�‰�H�³�> PLANCO GmbH 2007] bestätigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der vorhande- 
nen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erforderlich. Ne- 
ben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu auch der be- 
reits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 
Das integrierte Rheinprogramm (IRP) verbindet Hochwasser- 
schutzmaßnahmen mit der Renaturierung von Auen. Dabei findet 
eine enge Kooperation zwischen D und F statt. 

nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Urbanisierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

nein 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Veränderungen sind nicht reversibel. Die Umsetzung der zur Erreichung des guten  ökolo- gi-
schen Zustands notwendigen Verbesserungsmaßnahmen ist bei Beibehaltung der Nutzungen nicht möglich. Es  gibt kei-
ne alternativen Möglichkeiten, die technisch machbar wären oder eine bessere Umweltoption darstellen würden. 

10 Teil  IV: Formale  
Ausweisung  

Der Wasserkörper  Freifließende  Rheinstreckr,  unterhalb  Neckar  bis  Mainmündung  / 3-OR6 
 
 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Karlsruhe,  den 05.12.2013   Regierungspräsidium  Karlsruhe  
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  05.12.2013  Bearbeiter/ -in Frau Mözl Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Karlsruhe 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr. Sandbach (Oberrheinebene) / 33-05-OR4 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein / Oberrhein / Acher-Rench (33) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  41,1 km 
�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)    

 �’ Besonderheiten  

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 20,7 / �™ künstliche Strecken [km]: 10 
 
1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  

24,3 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 
50,2 % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 1.2 
genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 74,5 % der Gewässerstrecken des WK bedeuten- 
de hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

Wasserkraft  1,5 

 
Schifffahrt  

Acher-Rench-Korrektion Nord (1936 -1967) Wasserbauliche Maß-
nahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der 

Hochwasserschutz  22,4 landwirtschaftlichen  Nutzung 

 
Urbanisierung  5,5 starker Siedlungsdruck 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  

Die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen der Pfinz-Saalbach- 

Landentwässerung Korrektion dienten u.a. auch der Entwässerung von Flächen. 



Seite 2 von 8  

 

Kommentar:  Acher-Rench-Korrektion: zwischen 1936und 1967 durchgeführte Hochwasserschutzmaßnahmen (Ge- 
wässerausbau, Dämme, Hochwasserrückhaltebecken, Flutkanäle) und landeskulturelle Maßnahmen  (Bewässe- 
rungseinrichtungen, Entwässerungsgräben, Erhalt der Vorflut). Hieraus resultiert ein hohen Anteil künstlicher und 
stark ausgebauter Gewässer. In den ausgebaut. In jüngerer Zeit werden infolge des Bewußtseinswandels  Anstren- 
gungen zur naturnahen Gewässerentwicklung unternommen. 
1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

Die Gewässer Sandbach und Ooskanal dienen als Passagegewässer für Langdistanzwanderfische und 
erschließen durch die Gewässervernetzung Rhein/Sandbach/Ooskanal die Oos sowie über den Oosbachkanal die Murg 
im TBG 34. 

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  Be- 

gradigung Uferbefesti- 

gung 

Besiedlung Hochwasser-
schutz Sohlsicherung 
kein oder vermindertes Ausuferungsvermögen 

Rückstau  nein  

Einzelursachen  

Wasserhaushalt  �;�9 

Einzelursachen  

Durchgängigkeit  ja 

Einzelursachen  

Wehre Sohl- 
schwellen Abstür- 
ze 

Sonstige  �;�9 
 
 

Einzelursachen  
 
 
 
 
 

Einzelursachen  
   

   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  
Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig (1/2014). 
Fischfauna  ja 

 ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend (1/2014). 

Makro zoobenthos  

Makrophyten  und  ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend (1/2014). 

Phytobenthos  

nicht relevant 
Phytoplankton  nein  
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor 
 
 
ja Begründung:  
Der Wasserkörper verfehlt den guten ökologischen Zustand. Ursache hierfür sind anthropogen bedingte bedeutende hyd-
romorphologische Veränderungen, die auf die im Wasserkörper vorliegenden und unter Ziffer 1.2 spezifizierten Nutzungen 
zurückzuführen sind. Bedingt durch die Nutzungen liegt ein sehr geringes Entwicklungspotential vor. Die Grundlage für die 
Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung ist somit gegeben. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

5.1 Überregionale Ziele  
 
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für Langdistanzwanderfische. 

 
Lokale Verbesserung der Gewässerstruktur zur Schaffung geeigneter Habitate und Funktionsräume für Langdistanz- wan-
derfische. 
. 

5.2 Regionale Ziele 
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für regional wandernde Fischarten. 
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Herstellung intakter Lebensräume für regional wandernde Fischarten. 

5.3 Lokale Ziele  

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatverbesserung für lokal wandernde bzw. ortstreue Fischarten sowie für was-
sergebundene Lebewesen und Wasserpflanzen. 

 
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für ortstreue Fischarten mit normalem Migrationsbedarf. . 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

Hydromorpholog.  
Maßnahmentyp  Veränderung  (vgl.  2.) Nutzungen  (vgl.1.2)  Maßnahmenumfang  

 
1) Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 

1.1 Durchgängigkeit 
 
 
 

1.2 �;�9 

 
Wehre, Abstürze 
Sohlschwellen 

 
Wasserkraft / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

Herstellung der Durch-
gängigkeit- mit- tlerer 
Umfang 

 
 
 

1.3 �;�9 

/ 

�;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 
 
 

1.4 �;�9 
�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

2) Verbesserung    Mindestabflusssituation  
 
 

 
2.1 �;�9 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 
 
 
 

2.2 �;�9 

/ 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

3) Verbesserung    Gewässermorphologie  
 

 
3.1 Laufentwicklung Begradigung 

 
 

3.2 Breiten- und Tiefenvarianz Begradigung, 
Trapezprofil 

 
 

3.3 Uferstruktur Uferbefestigung 
 
 

3.4 Sohlenstruktur Sohlbefestigung 
 
 

3.5 Gewässerumfeld (s.u.): Dämme, Deiche 

 
 

�;�9 
3.6 

 
 
 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 

Sonstige: / �;�9  Landentwässe- 
rung / Hochwasserschutz / Urbani- 

sierung / Sonstige: / �;�9�� Land- 
entwässerung / Urbanisierung / 

Hochwasserschutz 

�;�9 / �;�9 

/ 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 

Sonstige: / �;�9  Landentwässe- 
rung / 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

 
 
 

Zulassen der Laufver- 
lagerung - erheblicher 
Umfang 

naturnahe Gewässer- 
entwicklung erhebli- 
cher Umfang 

Entfernen der Ufersi- 
cherung - erheblicher 
Umfang 

Entfernung der Sohlsi- 
cherung - mittlerer Um- 
fang 

naturnahe Au- 
enentwicklung - er- 
heblicher Umfang 

 

 
 

�;�9 
3.7 

/ 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifi- 
schen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Wasserkraft  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Schifffahrt  

 
1. 
, 
2. 
, 

3.1 bis 3.5 Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 
Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hoch- 
wasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Ge-
sundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe füh-
ren. 

  

 

1. 
, 
2. 
, 

3.1 - 3.5 Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- zu-
stand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt. 

  

 
1., 
2., 
3., 
4., 

3.1 
3.2 
3.5 

Landentwässerung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die 
Be- und Entwässerungsfunktion über den natürli- 
chen Schwankungsbereich hinaus beeinträchtigt. 
Dadurch wird die derzeitige Landnutzung erheblich einge- 
schränkt.   

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne  
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1.Wasserkraft 

 
 
 
2.Schifffahrt 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. �;�9 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. ja 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. ja 

 

 
5. Landentwässerung 5.1 Ausweichen der Land- und Forstwirtschaft auf andere Standorte. ja 

 
 
 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  

und  stellen eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

 
 
 
Wasserkraft 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 
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Schifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der vorhande- 
nen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erforderlich. Ne- 
ben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu auch der be- 
reits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Urbanisierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landentwässerung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
Konkurrierende Flächenansprüche anderer Nutzungen verhindern 
das Ausweichen der Land- und Forstwirtschaft auf andere Standorte 

 
 
 
nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Veränderungen sind nicht reversibel. Die Umsetzung der zur Erreichung des guten  ökolo- gi-
schen Zustands notwendigen Verbesserungsmaßnahmen ist bei Beibehaltung der Nutzungen nicht möglich. Es  gibt kei-
ne alternativen Möglichkeiten, die technisch machbar wären oder eine bessere Umweltoption darstellen würden. 

10 Teil  IV: Formale  
Ausweisung  

 
Der Wasserkörper  Sandbach  (Oberrheinebene)  / 33-05-OR4 

 
 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Karlsruhe  , den 05.12.2013 Regierungspräsidium  Karlsruhe  
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  05.12.2013  Bearbeiter/ -in Frau Mözl Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Karlsruhe 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr. Murg unterh. Michelbach (Oberrheinebene) / 34-03 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein / Oberrhein / Murg-Alb (34) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  60,58 
�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)    

 �’ Besonderheiten  
Das Hauptgewässer Murg ist potenzielles Lachsgewässer und FFH-Gebiet. 

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km]38,5 / �™ künstliche Strecken [km]: 7,0 

 
1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  

11,6 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 
63,6 % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 1.2 
genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 75,2 % der Gewässerstrecken des WK bedeuten- 
de hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

   
Wasserkraft  8,2 

   
Schifffahrt  

Die Nutzung Hochwasserschutz ist flächendeckend charakte- 
ristisch. Der überwiegende Teil der Gewässer des 

Hochwasserschutz  34,1 Wasserkörpers wurde aus diesem Grund korrigiert und mit 
Hochwasserschutzdämmen  versehen 

Bedeutende Siedlungsgebiete sind Rastatt, Gaggenau, Iffezheim 
Urbanisierung  6,6 und Baden-Baden. 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  
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Kommentar  
Alle genannten Nutzung sind für den Wasserkörper prägend und flächendeckend charakteristisch. Das Hauptgewässer 
Murg ist im gesamten WK vollständig begradigt, als Doppeltrapezprofil ausgebaut und aus Hochwasserschutzgründen 
mit Längsdämmen versehen. 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

Die Murg ist als Lachsgewässer im IKSR-Programm 2020 genannt. Der Abschnitt im Wasserkörper 34-03 stellt die  Pas- 
sage zu den zentralen Habitaten für die Lachswiederansiedlung in den Wasserkörpern 34-02 und 34-01. 

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  Begradi- 
gung Uferbefestigung 
Hochwasserschutzdämme 
Doppeltrapezprofil 
keine oder unzureichende Ausuferungsmöglichkeit 

Rückstau  �;�9 

Einzelursachen  

Wasserhaushalt  ja 

Einzelursachen  

unzureichendes  Mindestwasser 
   

Durchgängigkeit  ja 

Einzelursachen  

Stauwehre 

Abstürze 

Sonstige  �;�9 
 
 

Einzelursachen  
 
 
 
 
 

Einzelursachen  

   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig . 
Fischfauna  ja 

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig . 
Makro - ja 
zoobenthos  

 ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig . 

Makrophyten und  
Phytobenthos  

 
Phytoplankton  nein  
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor 
 
 
ja Begründung:  
Der Wasserkörper verfehlt den guten ökologischen Zustand. Ursache hierfür sind anthropogen bedingte bedeutende hyd-
romorphologische Veränderungen, die auf die im Wasserkörper vorliegenden und unter Ziffer 1.2 spezifizierten Nutzungen 
zurückzuführen sind. Bedingt durch die Nutzungen liegt ein sehr geringes Entwicklungspotential vor. Die Grundlage für die 
Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung ist somit gegeben. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

5.1 Überregionale Ziele  
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Schaffung geeigneter Habitate und Funktionsräume für Langdistanzwanderfi- 
sche. 

 
Sicherstellung ausreichender Mindestwassermengen zur Gewährleistung der Längsdurchgängigkeit. Herstel-

lung der Längsdurchgängigkeit für Langdistanzwanderfische. 

5.2 Regionale Ziele 

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Herstellung intakter Habitate für regional wandernde Fischarten. und  Funk- 
tionsräume für Langdistanzwanderfische. 

 
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für regional wandernde Fischarten. 

5.3 Lokale Ziele  

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatverbesserung für ortstreue Fischarten.mit normalem Wanderungsbedarf 
sowie für wassergebundene Lebewesen und Wasserpflanzen.. 

 
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für ortstreue Fischarten mit normalem Migrationsbedarf. . 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenumfang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
1.1 

 
Durchgängigkeit 

Stauwehre Schel-
len 

Wasserkraft / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

geringer Umfang (2 
Maßnahmen) 

 
 
1.2 

 
Feststofftransport 

 
Geschiebedefizit 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

geringer Umfang ( 1 
Maßnahme am 
Murgsee) 

 
 
1.3 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
Mindestabfluss 

unzureichendes Min-
destwasser 

Wasserkraft / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

geringer Umfang 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  
 

 
 
3.1 

 
 
Breiten- und Tiefenvarianz 

Doppeltrapezprofil 
Hochwasserdämme, 
Bebauung 

 
Urbanisierung / Hochwasserschutz / 

�;�9 / �;�9 

/ 

naturnahe Gewässer- 
und Auenentwicklung 
- erheblicher Umfang 

 
 
3.2 

Uferstruktur 
 
Uferbefestigung 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 
�;�9 / �;�9 

/ 

Entfernen der Ufersi- 
cherung - erheblicher 
Umfang 

 
 
3.3 

Laufentwicklung 
 
Begradigung 

Hochwasserschutz / Urbanisierung 
�;�9 / �;�9 

/ 

Zulassen der Laufver- 
lagerung - erheblicher 
Umfang 

 
 
3.4 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.5 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
 
3.6 

 
 
�;�9 

  
 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifi- 
schen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Wasserkraft  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Schifffahrt  

 
1., 
2., 
3., 
4., 

3.1 
3.2 
3.3 

Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 
Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hoch- 
wasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Ge-
sundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe füh-
ren. 

  
 

1., 3.1 
2., 3.2 
3., 3.4 
4., 

Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- zu-
stand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt. 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Landentwässerung  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne  
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1.Wasserkraft 

 
 
 
2.Schifffahrt 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. �;�9 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. ja 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. ja 

 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  

und  stellen eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

 
 
 
Wasserkraft 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 
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Schifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der vorhande- 
nen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erforderlich. Ne- 
ben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu auch der be- 
reits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 



Seite 8 von 8  

 

Urbanisierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

 
 
 
nein 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Veränderungen sind nicht reversibel. Die Umsetzung der zur Erreichung des guten  ökolo- gi-
schen Zustands notwendigen Verbesserungsmaßnahmen ist bei Beibehaltung der Nutzungen nicht möglich. Es  gibt kei-
ne alternativen Möglichkeiten, die technisch machbar wären oder eine bessere Umweltoption darstellen würden. 

10 Teil  IV: Formale  
Ausweisung  

Der Wasserkörper  Murg  unterh.  Michelbach  (Oberrheinebene)  / 34-03 
 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Karlsruhe,  den 05.12.2014   Regierungspräsidium  Karlsruhe  
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  05.12.2014  Bearbeiter/ -in Frau Mözl Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Karlsruhe 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr.  Pfinz-Saalbach-Rheinniederungskanal (Oberrheinebene) / 35-02-OR5 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein / Oberrhein / Pfinz-Saalbach-Kraichbach (35) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  167,91 
�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)    

 �’ Besonderheiten  
Der gefährdete Grundwasserkörper 16.4 "Bruchsal" umfaßt einen Großteil des Wasserkörpers. 

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 45,2 / �™ künstliche Strecken [km]: 60,15 

1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  
35,8 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 
26,9 % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 
1.2  genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 62,7 % der Gewässerstrecken des WK bedeu- 
tende  hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

Rückstaustrecken der Wasserkraftanlagen in der Pfinz 
Wasserkraft  4,4 

   
Schifffahrt  

Die Nutzung Hochwasserschutz ist flächenhaft 

Hochwasserschutz  44,2 charakteristisch.(Pfinz-Saalbach-Korrektion) 

Im Wasserkörper liegen zahlreiche Gemeinden mit zum Teil 
Urbanisierung  22,2 ufernaher Besiedlung. Schwerpunkt der Urbanisierung ist 

der  Großraum Karlsruhe/ Durlach. 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  

Die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen der Pfinz-Saalbach- 
Landentwässerung 25,2 Korrektion dienten u.a. auch der Entwässerung von Flächen. 
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Kommentar  Der Wasserkörper ist durch einen hohen Anteil künstlicher Gewässer charakterisiert, die zum 
Schutz vor Überschwemmung und Versumpfung angelegt wurden (Pfinz-Saalbach-Korrektion). Durch die 
künstlichen Kanäle und die Wasserkraftnutzung ergibt sich ein hoher Anteil an Rückstaustrecken. Das Ziel 
der  Grundwasserstabilsierung führt zu Restriktionen für die Reduzierung des Rückstaus. 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

Badisches Gesetz über Wasserschutzmaßnahmen in der Rheinebene zwischen Karlsruhe und dem Wag- 
bach (Pfinz-Saalbach-Korrektion) vom 10.10.1934. 

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  Be- 
gradigung Uferbe-
festigungen Ufer-
dämme Stauhal- 
tungen Trapezprofile 

Rückstau  ja 

Einzelursa - 

chen  Wehre 
   

Wasserhaushalt  ja Ein-

zelursachen  Abflußregu-

lierung unzu- 
reichendes Mindestwasser 

   

   

Durchgängigkeit  ja 

Einzelursachen  

Wehre Sohl- 
schwellen Abstür- 
ze 

Sonstige  �;�9 
 
 

Einzelursachen  
 
 
 
 
 

Einzelursachen  
   

   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend 
Fischfauna  ja 

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend 
Makro - ja 
zoobenthos  

Makrophyten  und  ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend 

Phytobenthos  

 
Phytoplankton  nicht  relevant  
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor ja 

Begründung:   Der Wasserkörper verfehlt den guten ökologischen Zustand. Ursache hierfür sind anthropogen 
bedingte bedeutende hydromorphologische Veränderungen, die auf die im Wasserkörper vorliegenden und 
unter Ziffer 1.2 spezifizierten Nutzungen zurückzuführen sind. Bedingt durch die Nutzungen liegt ein sehr ge-
ringes Entwicklungspotential vor. Die Grundlage für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung ist so-
mit gegeben. 

5 Teil  II: Zielde fin i-
tion  

 5.1 Überregionale Ziele  
 

5.2 Regionale Ziele 

Herstellung der Längsdurchgängigkeit für regional wandernde Fischarten. 
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Herstellung intakter Lebensräume für regional wandernde Fischar- 
ten.  Sicherstellung ausreichender Mindestwassermengen zur Gewährleistung der Längsdurchgängigkeit. 

5.3 Lokale Ziele  

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatverbesserung für lokal wandernde bzw. ortstreue Fischarten 
sowie für wassergebundene Lebewesen und Wasserpflanzen. 
Reduzierung der Rückstaubereiche und Verbesserung der Abflußdynamik 
Sicherstellung ausreichender Mindestwassermengen und Reduzierung der Rückstaubereiche. 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenumfang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
1.1 

 
Durchgängigkeit 

 
Wehre, Abstürze 

Wasserkraft / Hochwasserschutz / 
�;�9 / �;�9 

/ 

mittlerer Umfang 

 
 
1.2 

 
Feststofftransport 

 
Wehre, 

 Urbanisierung / �;�9 / naturnahe Fließver- 
hältnisse - erhebli- 
cher Umfang 

Sonstige: / �;�9 

Landentwässerung /   
 
 
1.3 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
Mindestabfluss 

unzureichendes 
Mindestwasser 

Wasserkraft / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

mittlerer Umfang 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  

 
 
3.1 

Breiten- und Tiefenvarianz 
 
Abflußregulierung 

 Hochwasserschutz / �;�9 / naturnahe Fließver- 
hältnisse - erhebli- 
cher Umfang 

Urbanisierung / Sonstige: 

Landentwässerun g  
 
 
3.2 

Laufentwicklung Begradigung, 
Bedämmung 

 Urbanisierung / Hochwasserschutz / naturnahe Entwick- 
lung - erheblicher 
Umfang 

Sonstige: / �;�9 

Landentwässerun g  
 
 
3.3 

Uferstruktur 
 
Ufersicherung 

Urbanisierung / Hochwasserschutz 
�;�9 / �;�9 

/ 

Rückbau der Ufer- 
sicherung - erhebli- 
cher Umfang 

 
 
3.4 

Breiten- und Tiefenvarianz 
 
Trapezprofil 

Urbanisierung / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Aufwei- 
tung/Struktur ie- 
rung des Gerinnes 

 
 
3.5 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.6 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.7 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
Rückstau 

  Wasserkraft / Hochwasserschutz / Aufhebung Rück- 
stau 
- erheblicher Um- 

Urbanisierung / �;�9 

Landentwässerun g /   
 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifi- 
schen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1. 
, 
2. 
, 

4.1 Wasserkraft Durch die Umsetzung der Maßnahmen würde die Energieer- 
zeugung aus Wasserkraft über den natürlichen Schwan- 
kungsbereich hinaus in erheblichem Maße beeinträchtigt. 

  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Schifffahrt  

 
1., 
2., 
3., 
4., 

3.1 
3.2 
3.3 

Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 
Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hoch- 
wasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Ge-
sundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe füh-
ren. 

  
 

1., 
2., 
3., 
4., 

3.1 
3.2 
3.3 

Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- zu-
stand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt. 

  
 
1. 
, 
2. 
, 

3.1 
3.2 

Landentwässerung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die 
Be- und Entwässerungsfunktion über den natürli- 
chen Schwankungsbereich hinaus beeinträchtigt. 
Dadurch wird die derzeitige Landnutzung erheblich einge- 
schränkt. 

1.2  
4.1 

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne  
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1.Wasserkraft 1.1 Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. ja 

 
 
 
2.Schifffahrt 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. �;�9 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. ja 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. ja 

 

 
weitere z.B. 5.1 Ausweichen der Land- und Forstwirtschaft auf andere Standorte. ja 
5. Landentwässerung 

 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  

und  stellen eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

 
 
 
Wasserkraft 

Begründung 
 

 
 
 
 
Mit der beschlossenen Energiewende wird ein Wechsel von einer 
primär auf Atomkraft und Kohle basierenden Energieerzeugung hin 
zur zunehmend dezentralen Erzeugung aus erneuerbaren Energie- 
quellen(EE) erfolgen. Für die ehemals stark auf Atomkraft ausge- 
richtete Energieerzeugung in Baden-Württemberg stellt dies eine 
besondere Herausforderung dar. 
Im Jahr 2012 wurden in Baden-Württemberg bereits 22,7% der 
Bruttostromerzeugung aus EE erzeugt. Von diesen entfiel mit rund 
8,1% der größte Teil auf die Wasserkraft. Bis zum Jahr 2020 soll der 
Anteil der EE auf 38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses 
Zieles stellt die Wasserkraft einen unverzichtbaren Baustein dar, 
auch im Hinblick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung 
der Grundlast. 

 
Bei der Wasserkraftnutzung sind die Belange der Gewässer- 
ökologie zu berücksichtigen (Durchgängigkeit, Mindestwasser) 
wobei die Verhältnismäßigkeit im Einzelfall zu prüfen ist. 

technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 

 

 
 
 
nein 
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Schifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der vorhande- 
nen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erforderlich. Ne- 
ben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu auch der be- 
reits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Urbanisierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

 
Landentwässerung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurrierende Flächenansprüche anderer Nutzungen verhin- 
dern das Ausweichen der Land- und Forstwirtschaft auf andere 
Standorte 

 
 
 
 
nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Veränderungen sind nicht reversibel. Die Umsetzung der zur Erreichung 
des guten ökologischen Zustands notwendigen Verbesserungsmaßnahmen ist bei Beibehaltung 
der  Nutzungen nicht möglich. Es gibt keine alternativen Möglichkeiten, die technisch machbar wä- 
ren oder eine bessere Umweltoption darstellen würden. 

10 Teil  IV: Formale  
Ausweisung  

Der Wasserkörper  Pfinz -Saalbach -Rheinniederungskanal  (Oberrheinebene)  / 35-02 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Karlsruhe , den 05.12.2013 Regierungspräsidium  Karlsruhe  
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  05.12.2013  Bearbeiter/ -in Frau Mözl Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Karlsruhe 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr. Kraichbach (Oberrheinebene) / 35-06-3OR5 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein / Oberrhein / Pfinz-Saalbach-Kraichbach (35) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  63,9 
�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)    

 �’ Besonderheiten  

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 32,8 / �™ künstliche Strecken [km]: 

1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  
0 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 

51,3 % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 1.2 

genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 51,3 % der Gewässerstrecken des WK bedeuten- 
de hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

   
Wasserkraft  

   
Schifffahrt  

   
Hochwasserschutz  26,8 

   
Urbanisierung  8,4 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  
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Kommentar  
Die Nutzungen Hochwasserschutz und Urbanisierung sind für den Wasserkörper prägend und flächendeckend charak- 
teristisch. Das Hauptgewässer Kraichbach ist weitgehend begradigt und bedämmt, Der Hardtbach ist weitgehend  be- 
dämmt und zur Hochwasserentlastung des Kraichbachs ausgebaut. . 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  Begradi- 
gung Trapezpro-
fil/Kastenprofil Uferbe-
festigung Be- dämmung 
Hochsys- 
tem fehlender Ufer- 
saum fehlende Ufer- 
gehölze 

Rückstau  �;�9 

Einzelursachen  

Wasserhaushalt  �;�9 

Einzelursachen  

   

Durchgängigkeit  ja 

Einzelursachen  

Wehr 

Sonstige  �;�9 
 
 

Einzelursachen  
 
 
 
 
 

Einzelursachen  

   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend 
Fischfauna  ja 

Makro - ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend . 

zoobenthos  

Makrophyten  und  ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig . 

Phytobenthos  

nicht relevant 
Phytoplankton  nein  
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor ja 

Begründung:  Der Wasserkörper verfehlt den guten ökologischen Zustand. Ursache hierfür sind anthropogen 
bedingte bedeutende hydromorphologische Veränderungen, die auf die im Wasserkörper vorliegenden und un-
ter Ziffer 1.2 spezifizierten Nutzungen zurückzuführen sind. Bedingt durch die Nutzungen liegt ein sehr gerin-
ges Entwicklungspotential vor. Die Grundlage für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung ist somit 
gegeben. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

 5.1 Überregionale  Ziele 
 

5.2 Regionale Ziele 

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Herstellung intakter Habitate für Fischarten mit hohem  Migrations- be-
darf.. 

 
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für Fischarten mit hohem Migrationsbedarf 

5.3 Lokale Ziele  

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatverbesserung für ortstreue Fischarten.mit lokalem   Wande- 
rungsbedarf sowie für wassergebundene Lebewesen und Wasserpflanzen.. 

 
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für ortstreue Fischarten mit lokalem Migrationsbedarf. . 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenumfang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
1.1 

 
Durchgängigkeit 

 
Wehr 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Herstellung der 
Durchgängigkeit ge-
ringer Umfang 

 
 
1.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.3 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  

 
 
3.1 

Breiten- und Tiefenvarianz Trapezprofil 
Bedämmung 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Gewässer- entwick- 
lung - erheblicher 
Umfang 

 
 
3.2 

Laufentwicklung Begradigung, 
Bedämmung 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Zulassen der Lauf- 
veralgerung - er- 
heblicher Umfang 

 
 
3.3 

Uferstruktur 
 
Ufersicherung 

Urbanisierung / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

Entfernen der Ufersi- 
cherung �± Mittlerer 
Umfang 

 
 
3.4 

Gewässerumfeld (s.u.): 
Bedämmung, 
Hochsystem fehlen-
der 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 
�;�9 / �;�9 

/ 

Auenentwicklung - 
erheblicher Umfang 

 
 
3.5 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.6 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.7 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifi- 
schen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Wasserkraft  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Schifffahrt  

 
1., 
2., 
3., 
4., 

3.1 
3.2 
3.4 

Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 
Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hoch- 
wasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Ge-
sundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe füh-
ren. 

  
 

1. 
, 
2. 
, 

3.1 bis 3.4 Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- zu-
stand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt. 

  

 
1., 
2., 
3., 
4., 

  Landentwässerung  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne  
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1.Wasserkraft 

 
 
 
2.Schifffahrt 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. �;�9 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. ja 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. ja 

 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  

und  stellen eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

 
 
 
Wasserkraft 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 
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Schifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der vorhande- 
nen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erforderlich. Ne- 
ben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu auch der be- 
reits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Urbanisierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

nein 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Veränderungen sind nicht reversibel. Die Umsetzung der zur Erreichung des gu- 
ten  ökologischen Zustands notwendigen Verbesserungsmaßnahmen ist bei Beibehaltung der Nutzungen 
nicht möglich. Es gibt keine alternativen Möglichkeiten, die technisch machbar wären oder eine bessere 
Umweltoption darstellen würden.. 

10 Teil  IV: Formale  
Ausweisung  

 
Der Wasserkörper  Kraichbach  (Oberrheinebene)  / 35-06-3OR5 

 
 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Karlsruhe,  den 05.12.2013  Regierungspräsidium  Karlsruhe  
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  05.12.2013  Bearbeiter/ -in Frau Mözl Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Karlsruhe 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr. Leimbach (Oberrheinebene) / 35-08-3OR5 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Pfinz-Saalbach-Kraichbach (35) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  40.9 
�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)    

 �’ Besonderheiten  

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 22,1 / �™ künstliche Strecken [km]: 

1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  
0 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 

54 % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 
1.2 genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 54 % der Gewässerstrecken des WK bedeu- 
tende hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

   
Wasserkraft  0,4 

   
Schifffahrt  

   
Hochwasserschutz  14,8 

   
Urbanisierung  14,3 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  
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Wehre  
Abstürze  

  

 

 

Kommentar  Die Nutzungen Hochwasserschutz und Urbanisierung sind für den Wasserkörper prägend und flä-
chendeckend charakteristisch. Leimbach und Landgraben sind weitgehend begradigt, bedämmt und na- 
turfern ausgebaut. Die Nutzungen reichen häufig bis ans Gewässer, ein naturnaher Gewässersaum mit stand-
ortgerechten Ufergehölzen.fehlt fast überall. 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  Begradi - 

gung,  Laufverkürzung  Be- 
dämmung  

Höherlegung  (Hochsystem)  
Uferbefestigung/Ufermauern  
Trapezprofil  
Verrohrung  
fehlende  Ufergehölze  
fehlender  Randstreifen  

Rückstau  �;�9 

Einzelursachen  

Wasserhaushalt  �;�9 

Einzelursachen  

Durchgängigkeit  ja 

Einzelursachen  

Sonstige  �;�9 

Wassserausleitung  

Einzelursachen  

Wasserentnahme  für  Schwetzinger  Schloß - 

garten  

Einzelursachen  

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend. 
Fischfauna  ja 

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig. 
Makro - ja Wegen Saprobiedefizit keine Bewertung von Makrozoobenthos/Allgemeine 
zoobenthos  

Degradation möglich. 

Makrophyten  und  ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend. 

Phytobenthos  

nicht relevant 
Phytoplankton  nein  
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor 
 
 
ja Begründung:  

 
Der Wasserkörper verfehlt den guten ökologischen Zustand. Ursache hierfür sind anthropogen bedingte be- 
deutende hydromorphologische Veränderungen, die auf die im Wasserkörper vorliegenden und unter Ziffer 
1.2 spezifizierten Nutzungen zurückzuführen sind. Bedingt durch die Nutzungen liegt ein sehr geringes 
Entwicklungspotential vor. Die Grundlage für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung ist so- 
mit gegeben. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

5.1 Überregionale Ziele  

5.2 Regionale Ziele 

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Herstellung intakter Habitate für Fischarten mit hohem Migrati- 
onsbedarf.. 

 
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für Fischarten mit hohem Migrationsbedarf 

5.3 Lokale Ziele  

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatverbesserung für ortstreue Fischarten.mit lokalem Wande- 
rungsbedarf sowie für wassergebundene Lebewesen und Wasserpflanzen.. 

 
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für ortstreue Fischarten mit lokalem Migrationsbedarf. . 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenumfang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
1.1 

 
Durchgängigkeit 

Wehre Ab- stür-
ze 

Wasserkraft / Urbanisierung / 
�;�9 / �;�9 

/ 

Herstellung der 
Durchgängigkeit - 
mittlerer Umfang 

 
 
1.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.3 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  

 
 
3.1 

Breiten- und Tiefenvarianz 
Begradigung 
Bedämmung 
Trapezprofil 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Gewässerentwick- 
lung 
- erheblicher Umfang 

 
 
3.2 

Laufentwicklung Begradigung 
Bedämmung 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Zulassen der Laufver- 
lagerung - erheblicher 
Umfang 

 
 
3.3 

Uferstruktur Uferbefestigung 
Ufermauern 

Urbanisierung / Hochwasserschutz 
�;�9 / �;�9 

/ 

Entfernen der Ufersi- 
cherung �± erheblicher 
Umfang 

 
 
3.4 

 
Gewässerumfeld (s.u.): 

Hochsystem fehlen- 
der Gehölzsaum 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 

Sonstige: / �;�9 

/ 

Auenentwicklung - er-
heblicher Umfang 

 
 
3.5 

Sohlenstruktur 
 
Sohlbefestigung 

Urbanisierung / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Entfernen der Sohlsi- 
cherung �± geringer 
Umfang 

 
 
3.6 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.7 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifi- 
schen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Wasserkraft  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Schifffahrt  

 
1., 
2., 
3., 
4., 

3.1 bis 3.4  Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 
Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hoch- 
wasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Ge-
sundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe füh-
ren. 

  

 

1.,3.1 bis 3.5 
2., 
3., 
4., 

Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- zu-
stand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt. 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Landentwässerung  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne  
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1.Wasserkraft 

 
 
 
2.Schifffahrt 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. ja 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. �;�9 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. �;�9 

 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  

und  stellen eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

 
 
 
Wasserkraft 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 
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Schifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der vorhande- 
nen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erforderlich. Ne- 
ben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu auch der be- 
reits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Urbanisierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
bei Bedarf ergänzen 

 
 
 
nein 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. �;�9 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. �;�9 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Veränderungen sind nicht reversibel. Die Umsetzung der zur Erreichung des guten  ökolo- gi-
schen Zustands notwendigen Verbesserungsmaßnahmen ist bei Beibehaltung der Nutzungen nicht möglich. Es  gibt kei-
ne alternativen Möglichkeiten, die technisch machbar wären oder eine bessere Umweltoption darstellen würden.. 

10 Teil  IV: Formale  
Ausweisung  

 
Der Wasserkörper  Leimbach  (Oberrheinebene)  / 35-08-3OR5 

 
 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

Karlsruhe,  den 05.12.2013  Regierungspräsidium  Karlsruhe  
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Karlsruhe 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr. Oberrheingebiet unterhalb Neckar ohne Weschnitz (BW) / 36-01-OR6 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein / Oberrhein / Oberrhein (BW) unterhalb 
Neckarmündung (36) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  7,0 
�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)    

 �’ Besonderheiten  
Der gesamte Wassekörper besteht aus dem Hafen 3 und 4 der Staatl. Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mann-
heim mbH (HGM). Hafen 3 (Altrheinhafen): Altrheinhafen, Hafenbeclken 32, Ölhafen,  Waldhofbe- cken; 
Hafen 4 (Industriehafen): Industriehafen, Inselhafen, Bonadieshafen, Kaiser-Wilhelm-  Hafen 

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 6 / �™ künstliche Strecken [km]: 

1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  
0 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 

85,8 % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 1.2 

genannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 85,8 % der Gewässerstrecken des WK bedeuten- 
de hydromorphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

   
Wasserkraft  

Hafennutzung mit regelmäßigem Schiffsverkehr, zugehörigen 
Schifffahrt  6 Infrastruktureinrichtungen sowie diesbezügli- 

chen  Unterhaltungsmaßnahmen 
beidseitig abschnittsweise angrenzende 

Hochwasserschutz  6 Hochwasserschutzdämme, Schleusentor für Verbindung zum 
Neckar 
Die Ufer sind mit städtischen Anlagen sowie Anlagen zum 

Urbanisierung  6 Be- und Entladen von Schiffen bebaut; Infrastruktur- 
einrichtungen (Straße, Abwasserkanal, Mülldeponie) 
angrenzend zum Altrhein, Steganlagen für Sportboote 

Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  
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Kommentar  
Die Nutzung durch die Schifffahrt sowie die Nutzung Urbanisierung sind für den gesamten Wasserkörper prägend und cha-
rakteristisch. r 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  �;�9 Einze l-

ursachen  Uferbefestigun - gen 
Infrastrukturanalgen  Hochwa s-
serschutzdämme  

Rückstau  �;�9 

Einzelursachen  

Wasserhaushalt  �;�9 

Einzelursachen  

Durchgängigkeit  �;�9 

Einzelursachen  

Sonstige  �;�9 

Fehlende  Strömung  Einzel - ur-

sachen  einseitige  Anbi n-

dung  
 
 
 

Einzelursachen  
   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

Der gute Zustand wird erreicht: Zustandsklasse gut. 
Fischfauna  ja 

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig. 
Makro - ja 
zoobenthos  

Makrophyten  und  ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend. 

Phytobenthos  

Nicht relevant 
Phytoplankton  nein  
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor ja 

Begründung:  Der Wasserkörper verfehlt den guten ökologischen Zustand. Ursache hierfür sind anthropogen 
bedingte bedeutende hydromorphologische Veränderungen, die auf die im Wasserkörper vorliegenden und un-
ter Ziffer 1.2 spezifizierten Nutzungen zurückzuführen sind. Bedingt durch die Nutzungen liegt ein sehr gerin-
ges Entwicklungspotential vor. Die Grundlage für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung ist somit 
gegeben. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

5.1 Überregionale Ziele 

5.2 Regionale Ziele 

5.3 Lokale Ziele  

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatverbesserung für ortstreue Fische mit normalem  Migrati- 
onsbedarf sowie für wassergebundene Lebewesen und Wasserpflanzen. 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenumfang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
1.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.2 

 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.3 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  

 
 
3.1 

Uferstruktur 
 
Uferbefestigung 

Schifffahrt / Urbanisierung / Hoch- 
wasserschutz / �;�9 

/ 

Entfernen der Ufer- 
befestigung - erheb- 
licher Umfang 

 
 
3.2 

Breiten- und Tiefenvarianz Hochwasserdämme 
Infrastrukturanlagen 

Schifffahrt / Urbanisierung / Hoch- 

wasserschutz / �;�9 

/ 

Naturnahe Gewäs- 
serentwicklung - er-
heblicher Umfang 

 
 
3.3 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.4 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.5 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.6 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
3.7 

�;�9 
 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifi- 
schen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Wasserkraft  

 

1. 
, 
2. 
, 

3.1 
3.2 

Schifffahrt Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Anzahl der 
schiffbaren Tage und die Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit der Schifffahrt beeinträchtigt.   

 
1. 
, 
2. 
, 

3.1 
3.2 

Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 
Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hoch- 
wasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Ge-
sundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe füh-
ren. 

  

 

1. 
, 
2. 
, 

3.1 
3.2 

Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- zu-
stand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt.   

 
1., 
2., 
3., 
4., 

  Landentwässerung  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne  
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1.Wasserkraft 

 
 
 
2. Schifffahrt 2.1 Verlagerung des Schiffstransports auf andere Verkehrsmittel. ja 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. �;�9 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. ja 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. ja 

 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  

und  stellen eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

 
 
 
Wasserkraft 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 
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Schifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz 

Die Binnenschifffahrt spielt für die Versorgung der Zentren mit Mas- 
sengütern eine wichtige Rolle. 
Der Mannheimer Hafen ist mit einer Gesamtfläche 
von 1131 ha der größte Binnenhafen Deutschlands. Im Hafen 
Mannheim wurden 2011 über die Bundeswasserstraßen Rhein und 
Neckar wasserseitig rund 6, 6 Mio. t Güter umgeschlagen. 
An der Oberrhein-Schleuse Iffezheim wurde 2010 ein Güterverkehr 
von rund 25 Mio. t Gütern registriert. Unter Annahme einer maxima- 
len Zuladung von 20 t je Container wären somit 1,25 Mio. zusätzli- 
che Container zu transportieren. 
Eine Verlagerung der Transporte auf andere Verkehrsmittel ist auf- 
grund der bereits vorhanden hohen Auslastung dieser, bezie- 
hungsweise aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht reali- 
sierbar. Dies wird durch eine Studie zum Thema Verkehrswirt- 
schaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Straße, 
Schiene und �:�D�V�V�H�U�V�W�U�D�‰�H�³�> PLANCO GmbH 2007] bestätigt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der vorhande- 
nen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erforderlich. Ne- 
ben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu auch der be- 
reits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüberhinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum Schutz-
gut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 

nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Urbanisierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

 
 
 
nein 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Veränderungen sind nicht reversibel. Die Umsetzung der zur Erreichung des gu- 
ten  ökologischen Zustands notwendigen Verbesserungsmaßnahmen ist bei Beibehaltung der Nutzungen 
nicht  möglich. Es gibt keine alternativen Möglichkeiten, die technisch machbar wären oder eine bessere 
Umweltoption darstellen würden. 

10 Teil  IV: Formale  
Ausweisung  

 
Der Wasserkörper  Oberrheingebiet  unterhalb  Neckar  ohne  Weschnitz (BW)  / 36-01-OR6 

 
 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Karlsruhe,  den 05.12.2013  Regierungspräsidium  Karlsruhe  
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Stand: Dezember 2013 

Ausweisung  erheblich  veränderter  Flusswasserkörper  (HMWB) 
in Baden -Württemberg  

 

Datum  05.12.2013  Bearbeiter/ -in Frau Mözl Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  Regierungspräsidium Karlsruhe 

Kategorie  Flusswasserkörper  (WK) 

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ WK-Name / Nr.  Weschnitz bis inklusive Grundelbach / 36-02-OR6 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.)  Rhein / Oberrhein / Oberrhein (BW) unterhalb 
Neckarmündung (36) 

�’ Länge  Teilnetz  WRRL im WK  6,0 
�’ Häufigster  Gewässertyp  (LAWA)    

 �’ Besonderheiten  
Wasserkörper ist Teil eines grenzüberschreitenden Einzugsgebiets (gemeinsame Planungseinheit mit dem 
Bundesland Hessen) 

1 HMWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

�™ erheblich veränderte Strecken: [km] 5,2 / �™ künstliche Strecken [km]: 0,8 

1.1 Bedeutende  hydromorphologische Veränderungen/Belastungen  
14 % der Gewässerstrecken des WK sind künstlich eingestuft, 

86 % der Gewässerstrecken weisen eine Gewässerstrukturklasse �• 5 und mindestens eine der unter 1.2 ge- 

nannten Nutzungen auf. Somit liegen auf insgesamt 100 % der Gewässerstrecken des WK bedeutende hydro- 
morphologische Veränderungen vor. 

1.2 Nutzungsprüfung  

Nutzungen  �™ Strecken  [km] Bemerkungen  

4 Wasserkraftanlagen mit Staukette an der Weschnitz 
Wasserkraft   1 

   
Schifffahrt  

Ufer- und Sohlausbau am Grundelbach auch zum Zweck des 
Hochwasserschutz  2,4 Hochwasserschutzes 

Lange Verdolungsstrecken (Grundelbach) sowie sraark 
Urbanisierung  4,8 vermindertes Ausuferungsvermögen. Schwerpunkt 

der  Urbanisierung ist Weinheim. 
Weitere  Nutzungen  
z.B.  Landentwässerung  
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Kommentar  
Die Nutzung Urbanisierung ist für den Wasserkörper prägend und flächendeckend charakteristisch. 

1.3 Übergeordnete  Rahmenbedingungen im Wasserkörper  

2 Ursachen  für  maßgebliche  Defizite  des hydromorphologischen  Zustands  

Gewässerstruktur  ja 

Einzelursachen  

Verdolungen 

Uferbefestigungen 
Sohlverbau 

Rückstau  ja 

Einzelursa - 

chen  Wehre 
Abstürze 
Sohlbauwer- 

   Wasserhaushalt  ja 

Einzelursachen  

unzureichendes Mindestwassser 
   

Durchgängigkeit  ja 

Einzelursachen  

Wehre Sohlbau- 

werke 
Hochwasserrüückhaltebecken 

Sonstige  �;�9 
 
 

Einzelursachen  
 
 
 
 
 

Einzelursachen  
   

   

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  

liegen  vor?  Erkenntnisse/Kommentar  

Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse mäßig.. 
Fischfauna  ja 

Makro - ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedigend. 

zoobenthos  

Makrophyten  und  ja 
Der gute Zustand wird verfehlt: Zustandsklasse unbefriedignd.. 

Phytobenthos  

nicht relevant 
Phytoplankton  nein  
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3.2 Beurteilung:  
 

1. Ist der gute ökologische Zustand aufgrund der Erkenntnisse (3.1) erreicht? nein  
 

2. Wird der gute ökologische Zustand voraussichtlich bis 2021 erreicht? nein  
 

3. Ursachen hierfür sind die unter 1.1 bzw. 1.2 genannten Veränderungen und Nutzungen ja 

4 Ergebnis  der  Prüfung  

Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor 
 
 
ja Begründung:  
Der Wasserkörper verfehlt den guten ökologischen Zustand. Ursache hierfür sind anthropogen bedingte  be- 
deutende hydromorphologische Veränderungen, die auf die im Wasserkörper vorliegenden und unter Ziffer 
1.2 spezifizierten Nutzungen zurückzuführen sind. Bedingt durch die Nutzungen liegt ein sehr geringes Ent-
wicklungspotential vor. Die Grundlage für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung ist somit gege-
ben. 

5 Teil  II: Zieldefin i-
tion  

5.1 Überregionale Ziele  

5.2 Regionale Ziele 

Herstellung der Längsdurchgängigkeit für regional wandernde Fischarten. 
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Herstellung intakter Lebensräume für regional wandernde Fischar- 
ten.  Sicherstellung ausreichender Mindestwassermengen zur Gewährleistung der Längsdurchgängigkeit. 

5.3 Lokale Ziele  

Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatverbesserung für lokal wandernde bzw. ortstreue Fischarten 
sowie für wassergebundene Lebewesen und Wasserpflanzen. 
Reduzierung der Rückstaubereiche und Verbesserung der Abflußdynamik 
Sicherstellung ausreichender Mindestwassermengen und Reduzierung der Rückstaubereiche. 
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Teil  III: Maßnahmenorientierte  Prüfung  

6 Identifizierung  von  Maßnahmen  zur Erreichung  des guten  hydromorphologischen  
Zustands  (Liste  notwendiger  Maßnahmen)  

 
Maßnahmentyp  

Hydromorpholog.  
Veränderung  (vgl.  2.) 

 
Nutzungen  (vgl.1.2)  

 
Maßnahmenumfang  

1)  Herstellung  / Verbesserung  lineare  Durchgängigkeit  / Feststofftransport  

 
 
 
1.1 

 

 
 
Durchgängigkeit 

Wehre, Verdolun- 
gen, Sohlbauwerke, 
Sohlverbau, 

 
Wasserkraft / Urbanisierung / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Herstellen der 
Durchgängigkeit - 
erheblicher Umfang 

 
 
1.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.3 

 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
1.4 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

2)  Verbesserung  Mindestabflusssituation  

 
 
2.1 

 
Mindestabfluss 

unzureichendes 
Mindestwasser 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

erheblicher Umfang 
(4 Anlagen) 

 
 
2.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

3)  Verbesserung  Gewässermorphologie  
 

 
 
3.1 

 

 
Breiten- und Tiefenvarianz 

Ufermauern. Gabi- 
onen, Verdolungen- 
naturna 
he 

 
Urbanisierung / Hochwasserschutz / 
�;�9 / �;�9 

/ 

naturnahe Gewäs- 
serentwick- lung - 
erheblicher Umfang 

 
 
3.2 

Uferstruktur 
 
Uferbefestigung 

Urbanisierung / Hochwasserschutz / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Emtfernern der 
Ufersicherung - 
mittlerer Umfang 

 
 
3.3 

Sohlenstruktur 
 
Sohlverabu 

Urbanisierung / �;�9 Hochwasser-

schutz / �;�9 

/ 

Entfernen des Sohl-
verbaus - mitt- lerer 
Umfang 

 

 
 
3.4 

 

 
�;�9 

  
�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

 
 
 
 
3.5 

 
 
 
�;�9 

  

 
 

�;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 
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4)  Reduzierung  Rückstaubereiche  

 
 
4.1 

 
Rückstau 

 
Wehre 

Wasserkraft / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

Reduzierung Rück- 
stau - mittlerer Um- 
fang 

 
 
4.2 

 
�;�9 

 �;�9 / �;�9 / 

�;�9 / �;�9 

/ 

   
 

7  Prüfung  ob die Verbesserungsmaßnahmen  signifikant  negative  Auswirkungen  
auf die  spezifizierte  Nutzung  bzw.  die  Umwelt  im weiteren  Sinne  haben.  

 
Für folgende Auflistung der unter Punkt 6 identifizierten Maßnahmen, sind negative Auswirkungen auf die spezifi- 
schen  Nutzungen (Punkt 1.2) bzw. die Umwelt im weiteren Sinne zu erwarten: 

Maßnahme(n) 
(ID vgl. 6) 

Nutzung, Umwelt im weiteren Sinne Begründung 

1., 
2., 
3., 
4., 

2.1 
4.1 

 Wasserkraft Durch die Umsetzung der Maßnahmen würde die Energieer- 
zeugung aus Wasserkraft über den natürlichen Schwan- 
kungsbereich hinaus in erheblichem Maße beeinträchtigt.   

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Schifffahrt  

 
1., 
2., 
3., 
4., 

1.1 
3.1 
3.2 

 Hochwasserschutz Durch die Umsetzung der Maßnahmen kann der erforderliche 
Hochwasserschutzgrad nicht mehr gewährleistet werden. Dies 
würde zu einer signifikanten Erhöhung der negativen hoch- 
wasserbedingten Folgen auf die Schutzgüter menschliche Ge-
sundheit, wirtschaftliche Tätigkeit, Umwelt und Kulturerbe füh-
ren. 

  
 

1., 
2., 
3., 
4., 

1.1  Urbanisierung Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird der Erhaltungs- zu-
stand und die Nutzung der Bebauung und Infrastruktur er- 
heblich beeinträchtigt. 

3.1 
3.2 

 

  
 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Landentwässerung  

 

1., 
2., 
3., 
4., 

  Umwelt im weiteren Sinne  
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8 Alternative  Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  
8.1 Lassen sich die durch die physikalischen Veränderungen bezweckten nutzbringenden Ziele 

auch mit anderen Möglichkeiten erreichen? 
 

 
Nutzung (vgl. 1.2) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele �;�9 

 
1.Wasserkraft 1.1 Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. ja 

 
 
 
2.Schifffahrt 

 
 
 
3. Hochwasserschutz 3.1 Hochwasserrückhalt bereits an den Oberläufen und auf der Fläche. ja 

3.2 Großräumige Deichrückverlegung und Auenrenaturierung. ja 
3.3 Entwicklung internationaler Hochwasserschutzabkommen. �;�9 

4. Urbanisierung 4.1 Aufgabe besiedelter Flächen / Umsiedlung. ja 
4.2 Einschränkung der Nutzung urbaner Räume. ja 

 

 
weitere z.B. 
5. Landentwässerung 

 

 
8.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  

und  stellen eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(8.1) zu den Nutzungen 

 
 
 
Wasserkraft 

Begründung 
 

 
 
 
 
Mit der beschlossenen Energiewende wird ein Wechsel von einer 
primär auf Atomkraft und Kohle basierenden Energieerzeugung hin 
zur zunehmend dezentralen Erzeugung aus erneuerbaren Energie- 
quellen(EE) erfolgen. Für die ehemals stark auf Atomkraft ausge- 
richtete Energieerzeugung in Baden-Württemberg stellt dies eine 
besondere Herausforderung dar. 
Im Jahr 2012 wurden in Baden-Württemberg bereits 22,7% der 
Bruttostromerzeugung aus EE erzeugt. Von diesen entfiel mit rund 
8,1% der größte Teil auf die Wasserkraft. Bis zum Jahr 2020 soll der 
Anteil der EE auf 38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses 
Zieles stellt die Wasserkraft einen unverzichtbaren Baustein dar, 
auch im Hinblick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung 
der Grundlast. 

 
Bei der Wasserkraftnutzung sind die Belange der Gewässer-ökologie 
zu berücksichtigen (Durchgängigkeit, Mindestwasser) wobei die Ver- 
hältnismäßigkeit im Einzelfall zu prüfen ist. 

technisch 
machbar / 
bessere 
Umwelt- 
option 

 

 
 
 
nein 
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Schifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die allgemeine Daseinsvorsorge und zum Schutz der vorhande- 
nen Güter ist ein ausreichender Hochwasserschutz erforderlich. Ne- 
ben dem technischen Hochwasserschutz zählen hierzu auch der be- 
reits praktizierte vorsorgende Hochwasserschutz, 
z.B. durch das Freihalten von Überschwemmungsgebieten (§78 
WHG). 
Der Rückhalt von Regenwasser in der Fläche und in den Oberläufen 
ist wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Er bietet je- 
doch für bestehende Güter im Unterlauf keinen ausreichenden 
Schutz vor Überflutung, da die erforderlichen Speichervolumina nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. geschaffen werden kön- 
nen. Darüber hinaus nimmt mit zunehmendem Abstand zum 
Schutzgut in der Regel die Effektivität des Rückhaltevolumens ab. 
Die Rückverlegung von Dämmen in den Flusstälern wäre zumeist 
mit der Aufgabe menschlicher Nutzungen u.a. von Siedlungsflächen 
verbunden und würde somit einen massiven Eingriff in die sozio- 
ökonomische Struktur der Region darstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Urbanisierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere z.B. Landentwäs- 
serung 

Die Aufgabe besiedelter Flächen erfordert die Verlegung der Infra- 
struktur und die Umsiedlung der Bevölkerung. Für bestehende Sied- 
lungen besteht ein Schutz nach Art 14 GG. Im Falle einer Enteig- 
nung im Interesse des Wohls der Allgemeinheit entstünde daraus 
ein Entschädigungsanspruch. Ferner würde eine Umsiedlung einen 
massiven Eingriff in die sozioökonomische Struktur der Region dar- 
stellen. 

nein 

8.3 Sind  die alternativen  Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 

 

8.4 Wird  mit  den alternativen Möglichkeiten ein guter  Zustand  erreicht?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 8.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen bzw. in Punkt 8.3. festgestellt 
wurde, dass die alternativen Möglichkeiten unverhältnismäßig teuer wären. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

9 Zusammenfassende  Bewertung  

Die hydromorphologischen Veränderungen sind nicht reversibel. Die Umsetzung der zur Erreichung des guten  ökolo- gi-
schen Zustands notwendigen Verbesserungsmaßnahmen ist bei Beibehaltung der Nutzungen nicht möglich. Es  gibt kei-
ne alternativen Möglichkeiten, die technisch machbar wären oder eine bessere Umweltoption darstellen würden.. 

10 Teil  IV: Formale  
Ausweisung  

 
Der Wasserkörper  Weschnitz  bis  inklusive  Grundelbach  / 36-02-OR6 

 
 
 
 
 
wird  nach  §28 WHG (Art.  4 (3) RL 2000/60/EG) als  erheblich verändert  ausgewiesen.  

 
 

Karlsruhe,  den 05.12.2013  Regierungspräsidium  Karlsruhe  



 

Bewirtschaftungsplan  2015 Anhang  3 
BG Oberrhein, BW 

 
 
 
 
 
3.2 Ausweisungsbögen  für künstliche  Seewasserkörper (AWB) 

 

 
DEBW_6 Schwarzenbach Talsperre 

DEBW_7 Talsperre Kleine Kinzig 

DEBW_8 Goldkanal 

DEBW_9 Knielinger See 

DEBW_10 Gießensee 

DEBW_11 Kieswerk Krieger 

DEBW_12 Rußheimer Altrhein (Mintesee) 

DEBW_13 Baggersee Mittelgrund 

DEBW_14 Glaser-See 

DEBW_15 Ruff Fläche See, Hardtsee-Bruhrain 

DEBW_16 Rohrköpfsee 

DEBW_17 Steingrundsee (Peterhafen) 

DEBW_18 Insel Korsika 

DEBW_19 Kernsee 
 

 
DEBW_20 Erlichsee (westl.+südl.+nördl. Teil) 

DEBW_21 Baggersee Kern / Peter 

DEBW_22 Baggersee Kühl / Peter 

 

 
 
 
 
 

112 
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde:  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl   Schwarzenbachtalsperre  / RA040 / 23640000000004 

Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsperre/Stausee 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein /Oberrhein/ Miurg-Alb (34) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  34-01-OR4 Murg bis inkl. Raumünzach (Schwarzwald) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe:  60 ha / 21,8 m / 40,5 m , 

�’ See-Typ (LAWA):  Typ 8 / Mittelgebirge / kalkarm/ großes Einzugsgebiet, geschichtet 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  
�’ Pumpspeicherkraftwerk mit Beileitungen 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

Pumpspeicherkraftwerk zur Gewinnung von hochwertigem Spitzenstrom 
Stromgewinnung  ja 

   
Trinkwasserversorgung  nein  

   
Kiesabbau  nein  

   
Schifffahrt  nein  

   
Naturschutz  nein  

   
Freizeitnutzung  nein  

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

 
Tourismusziel von überregionaler Bedeutung 

Freizeitnutzung  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein  

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen   

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

 

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele   

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. ja  

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
�;�9 

 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

 

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung tech 
nisch 
mach 

 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

Mit der beschlossenen Energiewende soll der Anteil der erneuer- 
baren Energiequellen (EE) an der Bruttostromerzeugung in Ba- 
den-Württemberg von 22,7% im Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 auf 
38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses Zieles stellt die 
Wasserkraft, die bereits heute mit 8,1 % zur Bruttostromerzeu- 
gung beiträgt, einen unverzichtbaren Baustein dar, auch im Hin- 
blick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung der Grund- 
last. 
Für den weiteren Ausbau der EE ist eine ausreichende Speiche- 
rung von Energie von großer Bedeutung. 
Pumpspeicherkraftwerke stellen derzeit die einzige ausgereifte 
und die auf absehbare Zeit wirtschaftlichste Option zur Speiche- 
rung von Strom in großtechnischem Maßstab dar. 

 
nein  

 

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

  unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

  unrelevant  
  

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

 

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials   

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Talsperren eine Bewertung der biologischen 
Fischfauna  �;�9 Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen. 

 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Talsperren eine Bewertung der biologi- 
schen Makro -       �;�9��������������Qualitätskomponente Makrozoobenthos durchzuführen. Die Untersuchung ist zoobe n-
thos                                     zudem wegen des stark schwankenden Wasserspiegels nicht sinnvoll. 

 

Makrophyten/  �;�9 

Phytobenthos  Die Untersuchung ist wegen des stark schwankenden Wasserspiegels nicht 
sinnvoll. 

 

Aus den vorliegenden Ergebnissen resultiert ein mäßiges Potential. 

Phytoplankton  ja 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  nein  

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

   
Der Wasserkörper  Schwarzenbachtalsperre  (RA040) 

 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  19.12.2013 Bearbeiter/ -in  Frau Schneider-Ritter Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Freiburg  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Talsperre Kleine Kinzig / FDS011 

/23410000000002 Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsper- 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Kinzig (32) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  32-01-OR3 Kinzig bis inkl. Sulzbächle 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  59 ha / 21,4 m / 55,0 m 

�’ See-Typ (LAWA)   Typ 9 / Mittelgebirge, kalkarm, kleines EZG, geschichtet 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  
Wasserschutzgebiet, Zufluss und Abfluss durch das Gewässer �Ä�.�O�H�L�Q�H �.�L�Q�]�L�J�³�� Stauziel 605,82m über N 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

 Geringe Sekundärnutzung  
Stromgewinnung  nein  

   
Trinkwasserversorgung  ja 

   
Kiesabbau  nein  

   
Schifffahrt  nein  

   
Naturschutz  nein  

   
Freizeitnutzung  nein  

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein  

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen   

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

 

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele   

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9  

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
nein  

 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
�;�9 

 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

 

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

Mit der beschlossenen Energiewende soll der Anteil der erneuer- 
baren Energiequellen (EE) an der Bruttostromerzeugung in Ba- 
den-Württemberg von 22,7% im Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 auf 
38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses Zieles stellt die 
Wasserkraft, die bereits heute mit 8,1 % zur Bruttostromerzeu- 
gung beiträgt, einen unverzichtbaren Baustein dar, auch im Hin- 
blick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung der Grund- 
last. 
Für den weiteren Ausbau der EE ist eine ausreichende Speiche- 
rung von Energie von großer Bedeutung. 
Pumpspeicherkraftwerke stellen derzeit die einzige ausgereifte 
und die auf absehbare Zeit wirtschaftlichste Option zur Speiche- 
rung von Strom in großtechnischem Maßstab dar. 

  
 unrelevant   
  

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorran- 
gig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken (§ 50, Abs. 2 
WHG). Dieser Vorrang trägt zu einem verantwortungsvollen Um- 
gang mit dem Wasserschatz sowie zur Vorsorgungssicherheit bei 
und verhindert die Überbeanspruchung einzelner Entnahmen 

 nein    
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

unrelevant  

  

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

 

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials   

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 

Trinkwassertalsperre 
Fischfauna  nein  

 

Verfahren noch in Entwicklung, nicht anwendbar 
Makro - nein  
zoobenthos  

 

Makrophyten/  ja Nur Phytobenthos , keine Makrophyten vorhanden, sehr guter Zustand 
Phytobenthos  

 

 
Phytoplankton  ja Experteneinschätzung, guter Zustand 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  ja 

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

   
Der Wasserkörper  Talsperre Kleine Kinzig  (FDS011) 

 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Goldkanal / RA 114 / 23710000000038 Bag- 

gersee in Auskiesung   ja nein Talsper- 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Murg-Alb (34) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  34-03-OR4 Murg unterh. Michelbach (Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe  139,7 ha / 11,2 m / 33 m 

�’ See-Typ (LAWA)  Typ 99 / Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  
Der südliche Teil des Sees ist Bestandteil des Vogelschutzgebiets �Ä�5�K�H�L�Q�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J von der Rench- bis zur 
�0�X�U�J�P�•�Q�G�X�Q�J�³ 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  �;�9 

   
Trinkwasserversorgung  �;�9 

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  �;�9 

   
Naturschutz  �;�9 

   
Freizeitnutzung  �;�9 

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

   
 
Freizeitnutzung  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein  

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen   

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

 

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele   

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9  

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
ja 

 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

 

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

   
 unrelevant   
  

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

 unrelevant  

  



Seite 3 von 4  

 
 
 

Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 nein   
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 
Fischfauna  �;�9 

 
Makro - �;�9 
zoobenthos  

Makrophyten/  �;�9 
Phytobenthos  

 
 
Phytoplankton  �;�9 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  �;�9 
 
.Eine Bewertung ist derzeit nicht möglich, da sich der Baggersee noch in Auskiesung befindet. 

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

Der Wasserkörper  Goldkanal  (RA 114) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Knielinger See / KA62 / 23740000000017 

Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsper- 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Murg-Alb (34) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  34-05 Federbach  

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  83 ha / 10,0 m / 19,7 m 

�’ See-Typ (LAWA)  Typ 99 / Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkör - 
per  FFH-Gebiet �Ä�5�K�H�L�Q�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J zwischen Wintersdorf und �.�D�U�O�V�U�X�K�H�³ 
Vogelschutzgebiet �Ä�(�O�F�K�H�V�K�H�L�P - Karlsruhe 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  nein  

   
Trinkwasserversorgung  nein  

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  nein  

   
Naturschutz  nein  

   
Freizeitnutzung  nein  

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

 
Naturschutz,  Aufgrund der Lage in den Naturschutzgebieten �Ä�%�X�U�J�D�X�³ und �Ä�$�O�W�U�K�H�L�Q �0�D�[�D�X�³ ergeben sich  Frei - 
zeitnutzung  umfangreiche Schutzbestimmungen im und am Wasserkörper; unter anderem besteht für Teilberei- 
che  (Angelnutzung)  Betretungs- und Befahrungsverbot. 
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein  

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen   

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

 

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele   

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9  

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
�;�9 

 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

 

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

Mit der beschlossenen Energiewende soll der Anteil der erneuer- 
baren Energiequellen (EE) an der Bruttostromerzeugung in Ba- 
den-Württemberg von 22,7% im Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 auf 
38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses Zieles stellt die 
Wasserkraft, die bereits heute mit 8,1 % zur Bruttostromerzeu- 
gung beiträgt, einen unverzichtbaren Baustein dar, auch im Hin- 
blick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung der Grund- 
last. 
Für den weiteren Ausbau der EE ist eine ausreichende Speiche- 
rung von Energie von großer Bedeutung. 
Pumpspeicherkraftwerke stellen derzeit die einzige ausgereifte 
und die auf absehbare Zeit wirtschaftlichste Option zur Speiche- 
rung von Strom in großtechnischem Maßstab dar. 

  
 unrelevant   
  

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorran- 
gig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken (§ 50, Abs. 2 
WHG). Dieser Vorrang trägt zu einem verantwortungsvollen Um- 
gang mit dem Wasserschatz sowie zur Vorsorgungssicherheit bei 
und verhindert die Überbeanspruchung einzelner Entnahmen 

 unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

unrelevant  

  

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. �;�9 

 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

 

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials   

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologi- 
schen 

Fischfauna  nein  Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen 

 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologi- 
schen 

Makro - nein  Qualitätskomponente  Makrozoobenthos  durchzuführen 
zoobenthos  

 

Makrophyten/  ja Aus den vorliegenden Ergebnissen resultiert ein mäßiges Potenzial. 
Phytobenthos  

 

Aus den vorliegenden Ergebnissen resultiert ein mäßiges Potenzial. 

Phytoplankton  ja 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  nein  

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

Der Wasserkörper  Knielinger  See (KA 62) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Giessensee / KA30 / 23760000000022 Bag- 

gersee in Auskiesung   ja nein Talsper- 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Pfinz-Saalbach-Kraichbach (35) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  35-02-OR5 Pfinz-Saalbach-Rheinniederungskanal (Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe 83 ha / 7,5 m / 16,7 m 

�’ See-Typ (LAWA)   Typ 99 / Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkör - 
per  FFH-Gebiet �Ä�5�K�H�L�Q�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J von Karlsruhe bis �3�K�L�O�L�S�S�V�E�X�U�J�³ Vogel- 
schutzgebiet  �Ä�5�K�H�L�Q�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J  Karlsruhe-�5�K�H�L�Q�V�K�H�L�P�³ 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  nein  

   
Trinkwasserversorgung  nein  

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  nein  

   
Naturschutz  nein  

   
Freizeitnutzung  nein  

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

 
Wassersport, Angeln 

Freizeitnutzung  Der Baggersee ist als Badegewässer ausgewiesen (Badestelle KA 27) 
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein  

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele  

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9 

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
ja 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar 
/ bessere 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

  
 unrelevant   
  

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

  unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst ver-
brauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 nein   
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 
Fischfauna  �;�9 

 
Makro - �;�9 
zoobenthos  

Makrophyten/  �;�9 
Phytobenthos  

 
 
Phytoplankton  �;�9 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  �;�9 
 
.Eine Bewertung ist derzeit nicht möglich, da sich der Baggersee noch in Auskiesung befindet. 

Teil  III: Formale  Aus - 

Der Wasserkörper  Giessensee (KA30) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  



Seite 1 von 4  

 
 
 

Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Kieswerk Krieger / RA 105-1 / 

23570000000073 Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsper- 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Acher-Rench (33) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  33-06-OR4 Acher Feldbach, Rheinniederungskanal (Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe  74 ha / 17,9 m / 34,3 m 

�’ See-Typ (LAWA)  Typ 99 / Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  �;�9 

   
Trinkwasserversorgung  �;�9 

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  �;�9 

   
Naturschutz  �;�9 

   
Freizeitnutzung  �;�9 

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

 Segeln, Surfen, Angeln, Baden  
 
Freizeitnutzung  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein  

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen   

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

 

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele   

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9  

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
ja 

 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

 

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar    / 
bessere 

 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

   
 unrelevant   
  

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

  unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 nein   
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 
Fischfauna  �;�9 

 
Makro - �;�9 
zoobenthos  

Makrophyten/  �;�9 
Phytobenthos  

 
 
Phytoplankton  �;�9 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  �;�9 
 
.Eine Bewertung ist derzeit nicht möglich, da sich der Baggersee noch in Auskiesung befindet. 

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

Der Wasserkörper  Kieswerk Krieger  RA105-1) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl   Rußheimer Altrhein (Alter Minthesee) / KA25/ 

23750000000004  Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsperre/Stausee 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Pfinz-Saalbach-Kraichbach (35) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  35-02-OR5 Pfinz-Saalbach-Rheinniedungskanal (Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe 66 ha / 7,6 m / 16,0 m 

�’ See-Typ (LAWA)  Typ 99 Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  
Fließgewässeranbindung  (Rhein) 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  �;�9 

   
Trinkwasserversorgung  �;�9 

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  �;�9 

   
Naturschutz  �;�9 

   
Freizeitnutzung  �;�9 

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

   
 
Freizeitnutzung  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein  

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen   

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

 

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele   

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9  

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
�;�9 

 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

 

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

Mit der beschlossenen Energiewende soll der Anteil der erneuer- 
baren Energiequellen (EE) an der Bruttostromerzeugung in Ba- 
den-Württemberg von 22,7% im Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 auf 
38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses Zieles stellt die 
Wasserkraft, die bereits heute mit 8,1 % zur Bruttostromerzeu- 
gung beiträgt, einen unverzichtbaren Baustein dar, auch im Hin- 
blick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung der Grund- 
last. 
Für den weiteren Ausbau der EE ist eine ausreichende Speiche- 
rung von Energie von großer Bedeutung. 
Pumpspeicherkraftwerke stellen derzeit die einzige ausgereifte 
und die auf absehbare Zeit wirtschaftlichste Option zur Speiche- 
rung von Strom in großtechnischem Maßstab dar. 

  
 unrelevant   
  

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorran- 
gig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken (§ 50, Abs. 2 
WHG). Dieser Vorrang trägt zu einem verantwortungsvollen Um- 
gang mit dem Wasserschatz sowie zur Vorsorgungssicherheit bei 
und verhindert die Überbeanspruchung einzelner Entnahmen 

 unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 unrelevant  

  

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. �;�9 

 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

 

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials   

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologi- 
schen 

Fischfauna  nein  Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen 

 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologi- 
schen 

Makro - nein  Qualitätskomponente  Makrozoobenthos  durchzuführen 
zoobenthos  

 

Makrophyten/  nein  Auswertung aufgrund zu geringer Artenzahlen nicht möglich. 
Phytobenthos  

 

Aus den vorliegenden Ergebnissen resultiert ein gutes ökologisches Potenzial. 

Phytoplankton  ja 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  ja 

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

Der Wasserkörper  Rußheimer  Altrhein  (Alter  Minthesee)  (KA25) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl   Baggersee  Mittelgrund  Leopoldshafen  / KA41 / 23760000000039 

Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsperre/Stausee 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein  / Oberrhein  / Pfinz -Saalbach -Kraichbach  (35) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  35-02-OR5 Pfinz -Saalbach -Rheinniederungskanal  
(Oberrheinebene  

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  

�’ See-Typ (LAWA)   Typ  99 / Sondertyp  BW (Baggersee)  

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkör - 
per  FFH-Gebiet �Ä�5�K�H�L�Q�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J von Karlsruhe bis �3�K�L�O�L�S�S�V�E�X�U�J�³ Vogel- 
schutzgebiet  �Ä�5�K�H�L�Q�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J  Karlsruhe-�5�K�H�L�Q�V�K�H�L�P�³ 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  nein  

   
Trinkwasserversorgung  nein  

Der Kiesabbau wurde 2007/2008 eingestellt Rückbau und Renaturierung erfolgten 
Kiesabbau  ja 2008/2009. 

   
Schifffahrt  nein  

   
Naturschutz  nein  

   
Freizeitnutzung  nein  

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

 
Wassersport, Angeln 

Freizeitnutzung  Der Baggersee ist als Badegewässer ausgewiesen (Badestelle KA 14) 
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein 

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele  

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9 

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
�;�9 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar    / 
bessere 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

Mit der beschlossenen Energiewende soll der Anteil der erneuer- 
baren Energiequellen (EE) an der Bruttostromerzeugung in Ba- 
den-Württemberg von 22,7% im Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 auf 
38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses Zieles stellt die 
Wasserkraft, die bereits heute mit 8,1 % zur Bruttostromerzeu- 
gung beiträgt, einen unverzichtbaren Baustein dar, auch im Hin- 
blick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung der Grund- 
last. 
Für den weiteren Ausbau der EE ist eine ausreichende Speiche- 
rung von Energie von großer Bedeutung. 
Pumpspeicherkraftwerke stellen derzeit die einzige ausgereifte 
und die auf absehbare Zeit wirtschaftlichste Option zur Speiche- 
rung von Strom in großtechnischem Maßstab dar. 

 

 
nein  

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorran- 
gig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken (§ 50, Abs. 2 
WHG). Dieser Vorrang trägt zu einem verantwortungsvollen Um- 
gang mit dem Wasserschatz sowie zur Vorsorgungssicherheit bei 
und verhindert die Überbeanspruchung einzelner Entnahmen 

 nein   
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 nein   
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. �;�9 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologi- 
schen 

Fischfauna  nein  Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen. Im Übrigen siehe Kommentar zu 
Makrophyten/Phytobenthos und Phytoplankton.. 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologi- 
schen Makro - nein  Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen. Im Übrigen siehe Kommentar zu 
zoobenthos   Makrophyten/Phytobenthos und Phytoplankton.. 

Makrophyten/  nein  Der Kiesabbau wurde 2007/2008 eingestellt. Eine praxisgerechte Analyse bzw. 

Phytobenthos  Zustandsbewertung kann erst nach einem Zeitraum von ca. 15 Jahren nach 
Beendigung der Rohstoffgewinnung erfolgen. 

Der Kiesabbau wurde 2007/2008 eingestellt. Eine praxisgerechte Analyse bzw. 

Phytoplankton  nein  Zustandsbewertung kann erst nach einem Zeitraum von ca. 15 Jahren nach 
Beendigung der Rohstoffgewinnung erfolgen. 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  �;�9 
 
Eine praxisgerechte Analyse bzw. Zustandsbewertung kann erst nach einem Zeitraum von ca. 15 Jahren 
nach Beendigung der Rohstoffgewinnung erfolgen. Die Rohstoffgewinnung wurde 2007/2008 eingestellt. 

Teil  III: Formale  Aus - 

 
Der Wasserkörper  Baggersee Mittelgrund  Leopoldshafen  (KA41) 

 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Glaser-See / KA 79 / 23740000000085 Bag- 

gersee in Auskiesung   ja nein Talsper- 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Murg-Alb (34) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  34-06-OR5 Alb unterh. Hetzelbach ohne Federbach 
(Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe  56,2 ha / 9,8 m / 31,0 m 

�’ See-Typ (LAWA)  99/ Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  nein  

   
Trinkwasserversorgung  nein  

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  nein  

   
Naturschutz  nein  

   
Freizeitnutzung  nein  

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

 
Angeln 

Freizeitnutzung  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein  

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen   

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

 

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele   

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9  

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
ja 

 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

 

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

   
 unrelevant   
  

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

  unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 nein   
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 
Fischfauna  �;�9 

 
Makro - �;�9 
zoobenthos  

Makrophyten/  �;�9 
Phytobenthos  

 
 
Phytoplankton  �;�9 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  �;�9 
 
Eine Bewertung ist derzeit nicht möglich, da sich der Baggersee noch in Auskiesung befindet. 

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

Der Wasserkörper  Glaser -See (KA 79) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in  Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

 
 
 
 

Stammdaten  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl   Ruff Fläche See, Hardtsee-Bruhrain / KA24 / 23770000000122 �’ 

Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsperre/Stausee 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Pfinz-Saalbach-Kraichbach (35) �’ 
 
 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  35-02-OR5 Pfinz-Saalbach-Rheinniederungskanal (Oberrheinebene) �’ 
 
 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe  64,9 ha / 14,5 m / 31,4 m �’ 

�’ See-Typ (LAWA)    Typ 99 / Sondertyp BW (Baggersee �’ 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  �’ 
Teile des Nordufers sind Bestandteil des FFH-Gebiets �Ä�5�K�H�L�Q�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J von Karlsruhe bis �3�K�L�O�L�S�S�V�E�X�U�J�³ 

 
 
 
 
1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

 
Stromgewinnung  nein  

 
 

Trinkwasserversorgung  nein  

Kiesabbau  ja 

Schifffahrt  nein  
 
 

Naturschutz  nein  
 
 

Freizeitnutzung  nein  
 

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  
 
 
 

Freizeitnutzung  
Wassersport, Angeln 
Der Baggersee ist als Badegewässer ausgewiesen (Badestelle KA 9) 
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein  

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  3 

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  angelegt  
wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

 

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele   

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9  

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
ja 

 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

 

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

 

Primär-Nutzung: Strom- 
gewinnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

  
unrelevant  

 

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

  unrelevant    
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Primär-Nutzung: 
Kiesabbau 

 
Alternativen: 
Steinbruchmaterial 
Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck 
durch umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

nein  

 
2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

 
 
 
Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  Bagge r-

see in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 
 
 
 

Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  
Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

 
 
3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 

 
Fischfauna  �;�9 

 
 

Makro - �;�9 
zoobenthos  

 
Makrophyten/  �;�9 
Phytobenthos  

 
 
 

Phytoplankton  �;�9 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  
 

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  �;�9 
 
Eine Bewertung ist derzeit nicht möglich, da sich der Baggersee noch in Auskiesung befindet. 

 

Teil  III: Formale  Ausweisung   

Der Wasserkörper  Ruff Fläche See, Hardtsee -Bruhrain  ( KA24) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Rohrköpflesee / RA114 / 23760000000033 

Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsper- 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Pfinz-Saalbach-Kraichbach (35) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  35-02-OR5 Pfinz-Saalbach-Rheinniederungskanal (Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe  53 ha /8,1 m / 18,6 m 

�’ See-Typ (LAWA)  Typ 99 / Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkör - 
per  FFH-Gebiet �Ä�5�K�H�L�Q�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J von Karlsruhe bis �3�K�L�O�L�S�S�V�E�X�U�J�³ Vogel- 
schutzgebiet  �Ä�5�K�H�L�Q�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J  Karlsruhe-�5�K�H�L�Q�V�K�H�L�P�³ 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  nein  

   
Trinkwasserversorgung  nein  

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  nein  

   
Naturschutz  nein  

   
Freizeitnutzung  nein  

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

   
 
Freizeitnutzung  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein 

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele  

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9 

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
�;�9 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

Mit der beschlossenen Energiewende soll der Anteil der erneuer- 
baren Energiequellen (EE) an der Bruttostromerzeugung in Ba- 
den-Württemberg von 22,7% im Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 auf 
38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses Zieles stellt die 
Wasserkraft, die bereits heute mit 8,1 % zur Bruttostromerzeu- 
gung beiträgt, einen unverzichtbaren Baustein dar, auch im Hin- 
blick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung der Grund- 
last. 
Für den weiteren Ausbau der EE ist eine ausreichende Speiche- 
rung von Energie von großer Bedeutung. 
Pumpspeicherkraftwerke stellen derzeit die einzige ausgereifte 
und die auf absehbare Zeit wirtschaftlichste Option zur Speiche- 
rung von Strom in großtechnischem Maßstab dar. 

 
 unrelevant  
 

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorran- 
gig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken (§ 50, Abs. 2 
WHG). Dieser Vorrang trägt zu einem verantwortungsvollen Um- 
gang mit dem Wasserschatz sowie zur Vorsorgungssicherheit bei 
und verhindert die Überbeanspruchung einzelner Entnahmen 

 unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 unrelevant  
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. �;�9 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologischen 
Fischfauna  nein  Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen. 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologischen 
Makro - nein  Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen 
zoobenthos  

Makrophyten/  
nei  

n Phytobenthos  

Aus den vorliegenden Ergebnissen resultiert ein gutes ökologisches Potenzial. 

Phytoplankton  ja 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  
 
. 

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  ja 

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

Der Wasserkörper  Rohrköpflesee (KA39) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Mit der Auskiesung des Baggersees wurde im Jahre 1964 begonnen, sie wird heute noch fortgesetzt. Am See 
befinden sich eine Bootswerft und ein Yachthafen. Aufgrund des Rheinanschlusses wurde eine Hafenanlage  
(Umschlagsplatz) für Getreide- und Kiestransport errichtet. Der See wird u.a. als Angelgewässer genutzt.  
 

 
 

Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  19.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Schneider-Ritter Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Freiburg  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl   Steingrundsee  (Peterhafen)  ORT202-1/23530000000006 

Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsperre/Stausee 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Acher-Rench (33) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  33-02-OR3 Rench (Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  63 ha / 21,5m 60,3m 

�’ See-Typ (LAWA)   Typ 99 /Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  nein  

   
Trinkwasserversorgung  nein  

 Daher keine abschließende Prüfung möglich  
Kiesabbau  ja 

 Hafenanlage/Umschlagplatz für Getreide- und Kiestransport  
Schifffahrt  ja 

 Natura 2000  
Naturschutz  ja 

 Angelsport, Baden  
Freizeitnutzung  ja 

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein 

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele  

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. nein  

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
nein  

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
ja 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar  / 
bessere 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

Mit der beschlossenen Energiewende soll der Anteil der erneuer- 
baren Energiequellen (EE) an der Bruttostromerzeugung in Ba- 
den-Württemberg von 22,7% im Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 auf 
38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses Zieles stellt die 
Wasserkraft, die bereits heute mit 8,1 % zur Bruttostromerzeu- 
gung beiträgt, einen unverzichtbaren Baustein dar, auch im Hin- 
blick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung der Grund- 
last. 
Für den weiteren Ausbau der EE ist eine ausreichende Speiche- 
rung von Energie von großer Bedeutung. 
Pumpspeicherkraftwerke stellen derzeit die einzige ausgereifte 
und die auf absehbare Zeit wirtschaftlichste Option zur Speiche- 
rung von Strom in großtechnischem Maßstab dar. 

 
 unrelevant  

 

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorran- 
gig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken (§ 50, Abs. 2 
WHG). Dieser Vorrang trägt zu einem verantwortungsvollen Um- 
gang mit dem Wasserschatz sowie zur Vorsorgungssicherheit bei 
und verhindert die Überbeanspruchung einzelner Entnahmen 

 unrelevant  
 



Seite 3 von 4  

 
 
 

Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 nein   
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 
Fischfauna  nein  

Verfahren noch in Entwicklung, nicht anwendbar 
Makro - nein  
zoobenthos  

Makrophyten/  
nei  

n Phytobenthos  
 
 
Phytoplankton  nein  
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  �;�9 

Teil  III: Formale  Aus - 

Der Wasserkörper  Steingrund (Peterhafen) (ORT202-1) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Insel Korsika / KA12 / 23770000000054 Bag- 

gersee in Auskiesung   ja nein Talsper- 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Pfinz-Saalbach-Kraichbach (35) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  35-02-OR5 Pfinz-Saalbach-Rheinniederungskanal (Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe  56 ha / 5,4 m / 20,2 m 

�’ See-Typ (LAWA)   Typ 99 / Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  
Fließgewässeranbindung ( Rhein) 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  nein  

   
Trinkwasserversorgung  nein  

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  nein  

   
Naturschutz  nein  

   
Freizeitnutzung  nein  

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

 
Angeln, Wassersport 

Freizeitnutzung  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein 

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele  

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9 

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
�;�9 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

Mit der beschlossenen Energiewende soll der Anteil der erneuer- 
baren Energiequellen (EE) an der Bruttostromerzeugung in Ba- 
den-Württemberg von 22,7% im Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 auf 
38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses Zieles stellt die 
Wasserkraft, die bereits heute mit 8,1 % zur Bruttostromerzeu- 
gung beiträgt, einen unverzichtbaren Baustein dar, auch im Hin- 
blick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung der Grund- 
last. 
Für den weiteren Ausbau der EE ist eine ausreichende Speiche- 
rung von Energie von großer Bedeutung. 
Pumpspeicherkraftwerke stellen derzeit die einzige ausgereifte 
und die auf absehbare Zeit wirtschaftlichste Option zur Speiche- 
rung von Strom in großtechnischem Maßstab dar. 

 
 unrelevant  
 

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorran- 
gig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken (§ 50, Abs. 2 
WHG). Dieser Vorrang trägt zu einem verantwortungsvollen Um- 
gang mit dem Wasserschatz sowie zur Vorsorgungssicherheit bei 
und verhindert die Überbeanspruchung einzelner Entnahmen 

 unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 unrelevant  
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. �;�9 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologischen 
Fischfauna  ja Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen. 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologischen 
Makro - ja Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen. 
zoobenthos  

Makrophyten/  
j 

a Phytobenthos  

Aus den vorliegenden Ergebnissen resultiert ein gutes ökologisches Potenzia.l 

Phytoplankton  ja 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  
Die Bewertung der physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten unterstützt die Indikation der biologischen 
Qualitätskomponente Phytoplankton. 

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  ja 

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

Der Wasserkörper  Insel  Korsika (KA13) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Kernsee / RA 95 / 23570000000049 

Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsperre/Stausee 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Acher-Rench (33) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  33-06-OR4 Acher Feldbach, Rheinniederungskanal (Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe  75 ha / 11,2 m / 58,2 m 

�’ See-Typ (LAWA)  Typ 99 / Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  
Mit der Auskiesung wurde 1962 begonnen. Starke Beeinflusssung des Sees durch Rheinanbindung und Über- 
schwemmungsereignisse. 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  �;�9 

   
Trinkwasserversorgung  �;�9 

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  �;�9 

   
Naturschutz  �;�9 

   
Freizeitnutzung  �;�9 

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

 Segeln, Surfen, Angeln, Baden, Tauchen  
 
Freizeitnutzung  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein 

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele  

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9 

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
ja 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

  
 unrelevant  
 

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

  unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 nein   
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 
Fischfauna  �;�9 

 
Makro - �;�9 
zoobenthos  

Makrophyten/  �;�9 
Phytobenthos  

 
 
Phytoplankton  �;�9 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  �;�9 
 
.Eine Bewertung ist derzeit nicht möglich, da sich der Baggersee noch in Auskiesung befindet. 

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

Der Wasserkörper  Kernsee RA95) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl   Erlichsee/  KA 2c1-3 / 23770000000052 / - 53 / - 54 (3 Steeteile)  

Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsperre/Stausee 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein  / Oberrhein  / Pfinz -Saalbach -Kraichbach  (35) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  35-02-OR5 Pfinz -Saalbach -Rheinniederungskanal  
(Oberrheinebene)  

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe  198 ha / 5,6 m / 31,0 m 

�’ See-Typ (LAWA)  Typ 99 / Sondertyp  BW (Baggersee)  

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkör - 
per  FFH-Gebiet �Ä�5�K�H�L�Q�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J von bis Philippsburg bis �0�D�Q�Q�K�H�L�P�³ Vo- 
gelschutzgebiet  �Ä�:�D�J�E�D�F�K�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J�³ 

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  nein  

   
Trinkwasserversorgung  nein  

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  nein  

   
Naturschutz  nein  

   
Freizeitnutzung  nein  

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

 
Wassersport, Segeln 

Freizeitnutzung  Der Erlichsee West (2c1ist als Badegewässer KA 18 ausgewiesen (Freizeitzentrum Erlichsee)) 
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein 

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele  

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9 

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
�;�9 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

Mit der beschlossenen Energiewende soll der Anteil der erneuer- 
baren Energiequellen (EE) an der Bruttostromerzeugung in Ba- 
den-Württemberg von 22,7% im Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 auf 
38% gesteigert werden. Für die Erreichung dieses Zieles stellt die 
Wasserkraft, die bereits heute mit 8,1 % zur Bruttostromerzeu- 
gung beiträgt, einen unverzichtbaren Baustein dar, auch im Hin- 
blick auf deren Regelungsfähigkeit und die Sicherung der Grund- 
last. 
Für den weiteren Ausbau der EE ist eine ausreichende Speiche- 
rung von Energie von großer Bedeutung. 
Pumpspeicherkraftwerke stellen derzeit die einzige ausgereifte 
und die auf absehbare Zeit wirtschaftlichste Option zur Speiche- 
rung von Strom in großtechnischem Maßstab dar. 

 
 unrelevant  
 

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorran- 
gig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken (§ 50, Abs. 2 
WHG). Dieser Vorrang trägt zu einem verantwortungsvollen Um- 
gang mit dem Wasserschatz sowie zur Vorsorgungssicherheit bei 
und verhindert die Überbeanspruchung einzelner Entnahmen 

 unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 unrelevant  
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. �;�9 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologischen 
Fischfauna  nein  Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen. 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologischen 
Makro - nein  Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen. 
zoobenthos  

Makrophyten/  ja Aus den vorliegenden Ergebnissen resultiert ein gutes ökologisches Potenzial. 
Phytobenthos  

Aus den vorliegenden Ergebnissen resultiert ein gutes ökologisches Potenzial. 

Phytoplankton  ja 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  
 
Die Bewertung der physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten unterstützt die Indikation der biologischen 
Qualitätskomponenrten, 

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  ja 

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

Der Wasserkörper  Erlichsee  (Ka 2c1-3) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Baggersee Kern/Peter / RA97 / 23710000000061 

Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsper- 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Murg-Alb (34) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  34-03-OR4 Murg unterh. Michelbach (Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tief  80,8 ha / 18,6 m / 44,9 m 

�’ See-Typ (LAWA):  99/ Sondertyp BW (Baggersee) 

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  nein  

   
Trinkwasserversorgung  nein  

   
Kiesabbau  ja 

   
Schifffahrt  nein  

   
Naturschutz  nein  

   
Freizeitnutzung  nein  

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

   
 
Freizeitnutzung  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein 

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele  

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9 

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
ja 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

  
 unrelevant  
 

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

  unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 nein   
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 
Fischfauna  �;�9 

 
Makro - �;�9 
zoobenthos  

Makrophyten/  �;�9 
Phytobenthos  

 
 
Phytoplankton  �;�9 
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Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  �;�9 
 
.Eine Bewertung ist derzeit nicht möglich, da sich der Baggersee noch in Auskiesung befindet. 

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

Der Wasserkörper  Baggersee Kühl/Peter  (RA97) 
 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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Dokumentation  der Ausweisung für  künstliche  Seewasserkörper  (AWB) 
in Baden -Württemberg  

 
Datum  05.12.2013 Bearbeiter/ -in Frau Mözl  Erstprüfung  Folgeprüfung  

Behörde  RP Karlsruhe  

Kategorie  Seewasserkörper  

Teil  I: Zustandsanalyse  

Stammdaten  

�’ See-Name / -Code / -Kennzahl  Baggersee Kühl/Peter / BAD961 / 23710000000057 

Baggersee in Auskiesung   ja nein Talsperre/Stausee 

�’ Fluss -/ Bearbeitungs -/Teilbearbeitungsgebiet  (Nr.) Rhein / Oberrhein / Murg-Alb (34) 

�’ Räumlicher  Bezug  zum Flusswasserkörper  34-03-OR4 Murg unterh. Michelbach (Oberrheinebene) 

�’ Fläche  / mittlere  Tiefe  / maximale  Tiefe  75,14 ha / 14,8 m / 34 m 

�’ See-Typ (LAWA)  Typ 99 / Sondertyp  BW (Baggersee)  

�’ Besonderheiten/  Übergeordnete  Rahmenbedingungen  im Wasserkörper  

1 AWB-Einstufung  Aktualisierung Neuausweisung 

1.1 Primär -Nutzungsprüfung  
Primär  Nutzung  bestehend  Bemerkungen  

   
Stromgewinnung  �;�9 

   
Trinkwasserversorgung  �;�9 

   
Kiesabbau  �;�9 

   
Schifffahrt  �;�9 

   
Naturschutz  �;�9 

   
Freizeitnutzung  �;�9 

Folgenutzung/ -en Bemerkungen  

   
Freizeitnutzung  (Angel - 
und  Badenutzung)  
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Besteht  die  Primär -Nutzung  für die der  See geschaffen  wurde  weiterhin?  ja nein 

 
Wenn �Ä�M�D�³�� dann weiter mit 2. 
Wenn �Ä�Q�H�L�Q�³�� dann weiter mit 3. 

2 Alternative Möglichkeiten/  andere  Umweltoptionen  

2.1  Lassen sich  die nutzbringenden Ziele,  zugunsten derer  der künstliche  Wasserkörper  ange- 
legt  wurde,  auch  mit  anderen  Möglichkeiten erreichen?  

Primär-Nutzung (vgl. 1.1) Alternative Möglichkeiten zur Erreichung der nutzbringenden Ziele  

1. Stromgewinnung Stromerzeugung aus anderen (erneuerbaren) Energiequellen. �;�9 

 
2. Trinkwassergewinnung 

Verlegung der Wassergewinnung in andere Regionen oder An- 
schluß an die Fernwasserversorgung 

 
�;�9 

 
3. Kiesabbau 

 
Verwendung von Recycling- oder Steinbruchmaterial 

 
ja 

2.2 Sind  die alternativen Möglichkeiten  technisch  machbar  und  stel-
len eine bessere  Umweltoption dar?  

Alternative Möglichkeit 
(vgl. 2.1) zu den Primär- 
Nutzungen 

Begründung technisch 
machbar / 
bessere 

Primär-Nutzung: Strom- ge-
winnung 

 
Alternativen: 
andere (erneuerbare) Ener- 
giequellen 

  
 unrelevant  
 

Primär-Nutzung: Trink- 
wasserversorgung: 

 
Alternativen: Nutzungs- 
verlegung, Fernwasser- 
versorgung 

  unrelevant  
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Primär-Nutzung: Kiesab- 
bau 

 
Alternativen: Steinbruchma- 
terial Recyclingmaterial 

Die Rohstoffversorgung soll in Baden-Württemberg möglichst 
verbrauchsnah und bis zur Erschöpfung der Lagerstätte erfolgen 
(Landesentwicklungsplan 2002). 
Die Verlagerung des Rohstoffabbaus auf andere Lagerstätten 
würde an anderer Stelle zu erheblichen Eingriffen in Landschaft 
und Natur sowie zu abbaubedingten Immissionsbelastungen 
(Lärm, Staub, etc.) führen. 

 
Zur Sicherung der Umweltverträglichkeit ist der Einsatz von Re- 
cyclingbaustoffen nach Einsatzort und Verwendungszweck  durch 
umwelttechnische Anforderungen reglementiert. 

 nein   
 

2.3 Sind  die alternativen Möglichkeiten  unverhältnismäßig  teuer?  
Die Prüfung kann entfallen, sofern die Prüfung unter Punkt 2.2 ergab, dass die alternativen Möglichkeiten 
technisch nicht machbar sind oder keine bessere Umweltoption darstellen. 

 
Die Prüfung kann entfallen. ja 

Kommentar:  Die Alternativprüfung  ergab  keine  anderen  Möglichkeiten,  die technisch  machbar  sind  
oder  bedeutend  besseren Umweltoptionen darstellen.  

Teil  II: Überprüfung der  Erreichung  des guten  ökologischen  Potentials  

Baggersee  in  Auskiesung:  

Eine Zustandsanalyse ist erst nach Beendigung der Auskiesungsphase möglich. 

 
Alle  anderen künstlichen  Seewasserkörper:  

Darstellung der Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen unter 3. 

3 Erkenntnisse  aus Überwachungsprogrammen  

3.1 Biologische  Qualitätskomponenten  

Ergebnisse  
liegen  vor?  Kommentar  

 
Fischfauna  nein  

 
Makro - nein  
zoobenthos  

Makrophyten/  
nei  

n Phytobenthos  
 
 
Phytoplankton  nein  



Seite 4 von 4  

 
 
 

Ergänzende  Bemerkungen  (z.B. zu den unterstützenden  Qualitätskomponenten):  

Ist  das gute  ökologische  Potential  (GÖP) erreicht?  �;�9 
 
. Eine Bewertung  ist  derzeit  nicht  möglich,  da sich  der Baggersee  noch  in  Auskiesung  befindet.  

Teil  III: Formale  Aus - 
weisung  

   
Der Wasserkörper  Baggersee Kühl/Peter  

 
 
wird  weiterhin gem.  WRRL Art.  4 (3) als künstlich  ausgewiesen.  

wird  neu gem. WRRL Art.  4 (3) als  künstlich ausgewiesen.  
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4 VERZEICHNIS DER SCHUTZGEBIETE 
 

 
Die gemäß WRRL relevanten Schutzgebiete umfassen diejenigen Gebiete, für die nach den 

gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der Oberflächengewässer und des Grund- 

wassers oder zur Erhaltung von wasserabhängigen Lebensräumen und Arten ein besonderer 

Schutzbedarf festgestellt wurde. 

 
Die Verzeichnisse der Schutzgebiete enthalten gemäß Art. 6 (1) und Anhang IV Nr. 1 WRRL: 

 

 
�x Gebiete zur Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Wasserschutz- 

und Heilquellenschutzgebiete) 

�x Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten (Fischgewässer) 

�x Erholungsgewässer (Badegewässer) 

�x Vogelschutz- und FFH-Gebiete (NATURA 2000) 
 

 
 
 
 
 

4.1 Gebiete  zur Entnahme  von Wasser  für  den menschlichen  Gebrauch  (Was- 

serschutz - und  Heilquellenschutzgebiete)  

 
 
 
 
 BG Oberrhein  Datenstand:  

Tabelle  zu Kapi - 
tel  1.4 

Wasserschutzgebiete  06/2013 

Lfd.  
Nr. 

WSG- 
Nummer  

WSG-Name Fläche  im 
BG [ha]  

1 125136 WSG SULZFELD 11,74 
2 211003 ZV Vorderes Murgtal Grundwasserwerk Förch 1371,74 
3 211006 Stadt Baden-Baden, Grundwasserwerk Sandweier 884,50 
4 211018 Stadt Baden-Baden, OT Neuweier 18 Winterbachqu. 24,68 
5 211019 Stadt Baden-Baden, OT Neuweier 19 Lochmattqu. 10,65 
6 211020 Stadt Baden-Baden, OT Neuweier 20 Lochmattqu. 10,64 
7 211045 Stadt Baden-Baden, OT Steinbach 64,92 
 
8 

 
211219 

Baden-Baden, Stadtwald-, Scherrhof-, Holdergrund- und Übels- 
bachquellen 

 
1466,88 

9 212010 Stadt Karlsruhe, WW Hardtwald 4075,11 
10 212015 Stadt Karlsruhe, WW Durlacher Wald 1841,27 
11 212206 Stadt Karlsruhe, Kastenwört 2619,07 
12 215001 ZV Gruppenwasserversorgung Hohberg 1045,16 
13 215002 ZV Kraichbachgruppe 476,35 
14 215003 Dettenheim 319,89 
15 215004 Graben-Neudorf 208,68 
16 215005 Linkenheim - Hochstetten 256,91 
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 BG Oberrhein  Datenstand:  

Tabelle  zu  
Kapi tel  1.4 

Wasserschutzgebiete  06/2013 

Lfd.  
Nr. 

WSG- 
Nummer  WSG-Name 

Fläche  im 
BG [ha]  

17 215007 Bruchsal, OT Heidelsheim 906,55 
18 215013 Walzbachtal, OT Woessingen 145,61 
19 215018 Ettlingen, OT Ettlingenweier 97,25 
20 215019 Ettlingen,  Brudergartenquellen 129,20 
21 215022 Ettlingen, OT Oberweier 233,25 
22 215024 Pfinztal, OT Wöschbach 4,60 
23 215025 Pfinztal, OT Söllingen 0,65 
24 215027 Malsch,  Kaufmannsbrunnen 160,79 
25 215028 ZV  Neudorf-Huttenheim 360,44 
26 215029 Bruchsal,  Karlsdorf-Neuthard 1456,66 
27 215030 Rheinstetten, OT Neuburgweier 74,41 
28 215032 Zaisenhausen, Mörsbach und Claffenbrunnen 432,38 
29 215033 Kürnbach 284,24 
30 215034 Ettlingen, OT Schöllbronn 657,11 
31 215035 Ettlingen,  Grundwasserwerk 393,73 
32 215036 Eggenstein-Leopoldshafen, WW Egggenstein 228,19 
33 215037 ZV Mitelhardt, OT Blankenloch 419,26 
34 215039 Oberderdingen,  Siebenbrunnen 484,85 
35 215040 Oberhausen-Rheinhausen 178,45 
36 215041 Malsch, OT Walprechtsweier 169,19 
37 215042 Kraichtal, OT Münzesheim, Kindlesbrunnen 309,89 
38 215043 Kraichtal, OT Oberacker, Gänselbrunnen 107,79 
39 215044 Kraichtal, OT Landshausen, Schloßbrunnenguelle 124,50 
 
40 

 
215045 

ZV Bodensee WV- Gemeinde Dettenheim, Linkenheim- Hochstet- 
ten 

 
5369,39 

41 215047 Stadt Karlsruhe, WW Mörscher Wald 3889,55 
42 215102 Eggenstein-Leopoldshafen,  Tiefgestade 102,40 
43 215107 Oestringen, OT Odenheim 807,14 
44 215149 ZW Lußhardtgruppe 1114,19 
45 215150 Malsch, Stockäcker und Speckäcker 567,83 
46 215152 Weingarten-Walzbachtal-Jöhlingen 1168,69 
47 215174 ZV Mittelhardt, Stutensee/ Friedrichstal 521,76 
48 215201 Bruchsal-Untergrombach, Untere Wegquelle 854,24 
49 215205 Bretten, Bauschlotter Platte 5487,56 
50 215207 Rheinstetten, OT Forchheim 203,86 
51 215208 Philippsburg, Pfriemenfeld, Mphlfeld, 1792,99 
52 216002 Stadt Rastatt, Niederbühl 2 108,85 
53 216005 Gemeinde Hügelsheim, Altes WWK 5 16,59 
54 216008 Gemeinde Loffenau, Kaltenbrunnenqu. 8 93,98 
55 216014 Gemeinde Sinzheim, Wassergewinnung Kummerstung 14 28,97 
56 216015 Zv Am alten Brunnen, Rheinmünster 15 535,15 
57 216016 ZV Gruppenwasserversorgung Balzhofen 16 203,82 
58 216022 ZV Gruppenwasserversorgung Bühlertal 22 617,09 
59 216023 Gemeinde Bühlertal, Klotzbergquellen 23 8,11 
60 216024 Gemeinde Ottersweier, Zimmersbühn 24 207,96 
61 216025 Stadt Bühl, Grunmattquelle 25 25,62 
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 BG Oberrhein  Datenstand:  

Tabelle  zu  
Kapi tel  1.4 

Wasserschutzgebiete  06/2013 

Lfd.  
Nr. 

WSG- 
Nummer  WSG-Name 

Fläche  im 
BG [ha]  

62 216026 Stadt Bühl, Kreispflegeans. Hub Quelle C 26 4,86 
63 216027 Stadt Bühl, Frankenbachquelle 27 5,64 
64 216028 Gemeinde Bühlertal, Hofquellen 28 32,97 
65 216029 Gemeinde Bühlertal, Wolfsbrunnenquelle 29 5,19 
66 216030 Gemeinde Bühlertal, Sickenwaldquelle 30 8,46 
67 216031 Gemeinde Bühlertal, Flotzenbachquelle 1 31 2,81 
68 216032 Gemeinde Bühlertal, Flotzenbachquellen 2+3 32 2,08 
69 216033 Gemeinde Bühlertal, Grassiwegquellen 33 21,56 
70 216034 STADT BUEHL, KAPPLER-WALD 34 95,29 
71 216035 Gemeinde Ötigheim 35 80,57 
72 216036 Stadt Gaggenau, Oberweierer Quelle 36 12,30 
73 216037 Stadt Gaggenau, Schließquelle 37 16,26 
74 216038 Stadt Gaggenau, Bruhwiesenquelle 38 23,32 
75 216039 Stadt Gaggenau, Schwarzegehrenquelle 39 12,47 
76 216040 Stadt Gaggenau, Merzen/Pflästerwiesenquelle 40 15,04 
77 216042 Stadt Bühl, Wolfersbachquellen 42 14,88 
78 216043 Rheinwaldwasserwerk 43 5906,48 
79 216044 Gemeinde Au am Rhein 44 26,94 
80 216046 Wassergen. Buchkopf, Bühlertal 46 3,90 
81 216047 Stadtw. Gaggenau u. Rastatt, Kupp.-Mugg. 47 815,00 
82 216048 Gemeinde Weisenbach Eselbronnquelle u.a 48 126,46 
83 216049 Gemeinde Weisenbach "Eselbronnquelle"49 33,26 
84 216050 Stadt Gernsbach, Streppichquelle 50 25,68 
85 216051 WSG Muggensturm "Grau Heck" 51 163,06 
86 216053 Stadt Gernsbach, Tranich-Winterwiesen-Felsenquelle 53 42,17 
87 216054 Stadt Gernsbach, Walheimer Hofquelle 54 12,88 
88 216055 Stadt Gernsbach Ahornquelle 55 99,85 
89 216056 Stadt Gernsbach, Hoheck/Langes-Rißquelle, 56 23,98 
90 216057 Stadt Gernsbach, Brunnrückquelle 57 70,08 
91 216058 Stadt Gernsbach Axtloh/Vogelwiesenquelle 58 121,48 
92 216102 Stadt Rastatt, WWK Ottersdorf 102 1479,55 
93 216103 Gemeinde Forbach, OT Herrenwies 103 35,45 
94 216104 Gemeinde Forbach, Hartmannsquelle 104 57,42 
 
95 

 
216105 

Gem. Forbach,Blindsee-Wulzenberg-Fliegenloch-   Höfelsbrunnen- 
quelle, 105 

 
352,18 

96 216107 Gemeinde Forbach, Pfitz-Winterhardtquelle 107 167,13 
97 216108 Gemeinde Forbach, Wolfslochquelle 108 38,59 
98 216109 Gemeinde Forbach, Kochersbrunnenquelle 109 21,93 
99 216110 Gemeinde Forbach, Schneiderskopfquelle 110 6,86 
100 216111 Gemeinde Forbach, Hauerskopf-Schmitzbrunnenqu 111 107,49 
101 216201 Stadt Gaggenau, Werk Bietigheim 201 996,99 
102 216202 Gemeinde Durmersheim, Winkelsloh 202 1384,93 
103 216204 Gemeinden Iffezheim u. Hügelsheim 204 462,45 
104 216210 Stadt Gernsbach, Fischwiesenquelle 210 25,03 
105 216211 Stadt Gernsbach, Gätzenbachquelle 211 14,61 
106 216212 Stadt Gernsbach, Gärnquelle 212 32,38 
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 BG Oberrhein  Datenstand:  

Tabelle  zu  
Kapi tel  1.4 

Wasserschutzgebiete  06/2013 

Lfd.  
Nr. 

WSG- 
Nummer  WSG-Name 

Fläche  im 
BG [ha]  

107 216213 Stadt Gernsbach, Lutz-Waldquelle 213 23,00 
108 216222 Gemeinde Sinzheim "Großer Bruch" 222 712,87 
109 216223 Gemeinde Bühlertal, Sprengquelle 223 46,83 
110 221028 WSG WW Kirchheim Stadtbetriebe Heidelberg 219,00 
 
111 

 
221030 

WSG 221030 WW Rauschen/Edingen Stadtbetriebe Heidelberg / 
WVV Neckargruppe 

 
651,42 

112 222031 WSG-031-WW Rheinau Rhein-Neckar AG MA 1856,42 
113 222039 WSG-039-Mannheim-Käfertal MVV RHE AG 2572,39 
114 226005 Br. Gew. Bruch, Röhrig Sinsheim-Hoffenheim 0,22 
115 226018 Qu. Gew. Hintere Wiesen Nußloch-Maisbach 6,97 
116 226019 WGV Hardtwald/Letzenbergruppe, St.Leon-Rot 838,62 
117 226020 ZVWV Südkreis Mannheim, Neulußheim 708,72 
118 226021 Br. Wiesloch 1844,76 
119 226023 Br. Nußloch 528,52 
120 226024 ZVWV Hardtgruppe, Sandhausen, WGG I und II 285,24 
121 226026 ZV WV Kurpfalz, WW Schwetzinger Hardt 1547,20 
122 226029 Br. Eppelheim 103,71 
123 226040 WZV Badische Bergstraße, Weinheim 694,28 
124 226042 ZV GWV Eichelberg, Wilhelmsfeld 196,02 
125 226044 WGV LobdeBDEngau, Ladenburg 2,93 
126 226045 GWV Obere Bergstraße, Heddesheim 442,71 
127 226047 ZVWV Kurpfalz, Hockenheimer Rheinbogen 2410,58 
128 226050 Br. Plankstadt 223,82 
129 226103 Ochsenbachqu., Br. Baiertal Wiesloch-Schatthausen/Baiertal 1332,44 
130 226201 Bettelmanns- u. Hollerbr. Dielheim-Balzfeld 242,62 
131 226202 Tiefbr. Dielheim 275,06 
132 226210 WGG III, ZVWV Hardtgruppe Sandhausen 3210,40 
133 235039 WSG EYACHSPEICHER ZV Eyachspeicher 62,06 
134 235201 WSG MÄRZENBRUNNEN I + II Bad Herrenalb-Bernbach 56,90 
135 235202 WSG QUELLF.WIESENWÄSSERLE Bad Herrenalb-Bernbach 21,35 
136 235207 WSG Dobeltalquellen 196,15 
137 235208 WSG MANNENBACHQUELLEN ZV Mannenbach-WV 19,96 
138 235209 WSG PELZKAPPENQUELLE Bad Herrenalb 41,46 
 
139 

 
235211 

WSG SCHWEIZER-/GOLD-/KOCHBR./KOHLPLATTENQU. Bad 
Herrenalb 

 
102,07 

140 235213 WSG HÜLSGRABENQUELLE Bad Herrenalb 100,19 
141 235243 WSG QUELLF. LOFFENAUER ECK Bad Herrenalb 19,82 
142 235244 WSG RENNBRUNNEN Bad Herrenalb 110,92 
143 236002 WSG SBR WEISSACHER TAL, Stadt Knittlingen 25,53 
144 236006 WSG TB BÄRENTEICH, Stadt Knittlingen 84,95 
145 236010 WSG WEIHERBRUNNENQUELLE, Gemeinde Neulingen 19,95 
146 236011 WSG TB I+II LÜCKENBRONN, Gemeinde Ölbronn-Dürrn 128,39 
147 236012 WSG TB WEIBERHÄULE, Stadt Maulbronn 0,21 
 
148 

 
236014 

WSG QUELLEN BREITWIESEN, ZV Alb-Pfinz-Hügelland Wald- 
bronn 

 
77,20 

149 236030 WSG KLOTZBRUNNENQUELLEN, Stadtwerke Bretten 47,52 
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 BG Oberrhein  Datenstand:  

Tabelle  zu  
Kapit el 1.4 

Wasserschutzgebiete  06/2013 

Lfd.  
Nr. 

WSG- 
Nummer  WSG-Name 

Fläche  im 
BG [ha]  

150 236106 WSG HOLZBACHTAL, Gemeinde Karlsbad 881,30 
151 236201 WSG STEGERSEEQUELLEN, Stadtwerke Bretten 166,65 
152 236208 WSG GALGENBRUNNENQUELLE, Gemeinde Königsbach-Stein 512,30 
153 236210 WSG GENNENBACHQUELLE, Gemeinde Eisingen 1117,86 
154 236212 WSG RÖSCHWIESENQUELLE, Gemeinde Kämpfelbach 129,96 
155 236213 WSG PFINZTAL, ZV Alb-Pfinz-Hügelland Waldbronn 9865,29 
156 236215 WSG TB I+II, Gemeinde Kämpfelbach 353,59 
157 236222 WSG QUELLEN GRÄFENHAUSEN, Gemeinde Birkenfeld 44,68 
 
158 

 
236224 

WSG TRÖSTBACHQUELLE / STADTBRUNNEN, Stadt Neuen- 
bürg 

 
2,41 

159 237002 WSG SCHWARZENBACHQUELLE Baiersbr.-Huzenbach 111,53 
160 237008 WSG BURKHARDTSBRUNNEN Baiersbronn-Obertal 222,59 
161 237009 WSG HASENSTEIG/SAUMISSE Baiersbr.-Klosterr. 400,30 
162 237012 WSG TB ETTENBÜHL FDS-Wittlensweiler 5,93 
163 237019 WSG LOHMÜHLEQUELLE Loßburg 559,03 
164 237021 WSG GRAFENLOCHQUELLEN Schapbach 15,99 
165 237022 WSG QUELLF. IN DER HÖLL  Schapbach 8,17 
166 237023 WSG IM HINTERRÖTENBÄCHLE Alpirsb.-Reinerzau 45,37 
167 237024 WSG HENGSTBACHQUELLEN Alpirsb.-Reinerzau 25,99 
168 237025 WSG GRÜBLESQUELLEN ZV Heimbach-WV 1,64 
169 237029 WSG KLEINE KINZIG ZV WV Kleine Kinzig 1999,90 
170 237201 WSG ROHRBRUNNEN I u.II Baiersbr.Schwarzenb. 215,18 
171 237204 WSG SCHWARZBRUNNEN ZV WV Schwarzbr. 6,82 
172 237214 WSG FORBACHQUELLEN Freudenstadt 1327,36 
173 237230 WSG AISCHBACHQUELLEN Alpirsbach 328,13 
174 237233 WSG SCHNECKENWALDQUELLEN Alpirsbach 124,45 
175 237237 WSG SCHWABACHQUELLE 1 Bad Rippoldsau 43,63 
176 237248 WSG QUELLE BERGLE Bad Rippoldsau 32,05 
177 237250 WSG ZÜFLESBRUNNEN Hinterlangenbach 25,64 
178 237251 WSG FUNKENBRUNNEN WBV Holdersbach 12,81 
179 237252 WSG CHRISTLESTEICHQUELLE Baiersbr.Zwickgabel 19,05 
180 237253 WSG FLOßGRUND/HERMANNSQU. Bad Rippoldsau 102,93 
181 311102 WSG-WVV  Tuniberggruppe  Freiburg-Munzingen 606,48 
 
182 

 
311144 

WSG badenova-Schauinsland, Quellen 8-22 (Gem.Horben 
u.Freiburg) 

 
55,33 

183 311145 WSG badenova-Schauinsland, Quellen 23-42 (Gem.Freiburg) 64,54 
184 311146 WSG badenova-Schauinsland, Quelle 14 Gemarkung FR-Kappel; 396,44 
185 311147 WSG badenova-Schauinsland, Quelle 1-13 u.15 Gem.Frbg.-Kappel 47,81 
186 315001 WSG-Vogtsburg OT Schelingen 3,91 
187 315002 WSG-Breisach Tiefbrunnen I u. II 200,12 
188 315003 WSG-Ihringen OT Wasenweiler TB 8,62 
189 315004 WSG-March OT Holzhausen TB 10,65 
190 315005 WSG-Marchwasserverband March TB 1+2 38,77 
191 315007 WSG-Gundelfingen  "TB" 14,95 
192 315008 WSG-Gundelfingen "TB Obere Hofstadt" 33,05 
193 315013 WSG-Gundelfingen "Quelle 9" 8,16 
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194 315014 WSG-Gundelfingen "Quellen 7+8" 5,59 
195 315015 WSG-Gundelfingen "Quellen 1a-6c" 49,36 
196 315019 WSG-Stegen OT Eschbach Sommerbergquellen 1-5 11,26 
197 315020 WSG-Stegen OT Eschbach Winterbergquellen 6-11 20,75 
198 315021 WSG-Erzb.Ord.Freiburg Haus Lindenberg Qu.1-3 11,00 
199 315022 WSG-Stegen OT Eschbach "Hugmichelquelle 12" 6,17 
200 315023 WSG-Buchenbach OT Unteribental "Quelle 1-8" 24,04 
201 315024 WSG-Grp.WV "Krozinger Berg" Bad Krozingen 1139,45 
202 315026 WSG-Ebringen "TB" Gem.Schallst.-Wolfenweiler 17,43 
203 315027 WSG-Ebringen "Schlemmerquelle"+"Roßbrunnquelle" 160,56 
204 315029 WSG-Wittnau "Quellen" 22,53 
205 315030 WSG-Wittnau Quellen 8-9 7,21 
206 315031 WSG-Horben  "Glaserloch-u.Mainackerlochquellen  1-8" 21,88 
207 315033 WSG-Oberried  "Wehrlehofquellen" 4,04 
208 315036 WSG-Buchenbach OT Wagensteig QG Winteracker, Winterberg 14,66 
209 315037 WSG-WVV "Himmelreich" Buchenbach Zähringerhof Q.1-6 7,24 
210 315038 WSG-WVV "Himmelreich" Buchenbach Diezendobel Q.1-4 14,89 
211 315039 WSG-Breitnau "Quelle Hintermatten" 30,25 
212 315040 WSG-Breitnau "TB Ortssetter" 61,28 
213 315060 WSG-Hinterzarten "TB" 0,51 
214 315061 WSG-Hinterzarten  "Quellen" 80,29 
215 315073 WSG-Münstertal OT Obermünstertal "Krinnelochquelle" 15,42 
216 315074 WSG-Umkirch TB 2 253,03 
217 315084 WSG-St. Märgen "Quellen 1-10" 32,69 
218 315085 WSG-St. Märgen "Quellen 11-14" 14,94 
219 315087 WSG-Kirchzarten "Thaddäus Quellen 1-4" 14,52 
220 315088 WSG-Kirchzarten "Kleislewald Quellen 1-6" 32,05 
221 315089 WSG-Ihringen TB Gewann Ried 10,65 
222 315090 WSG-Bötzingen "TB" 30,62 
223 315091 WSG-Vogtsburg-Oberrotweil "TB Faule Waag" 222,95 
224 315092 WSG-Vogtsburg OT Weiler Kirchentalquelle 18,52 
225 315093 WSG-Vogtsburg  OT  Oberbergen"Neunbrunnenquelle" 18,92 
226 315094 WSG-Vogtsburg OT Bickensohl Hönigquellen 3,07 
227 315095 WSG-FEW Gemarkung Hausen Bad Krozingen 3877,10 
228 315096 WSG-Glottertal  "Ohrensbächle" 24,50 
229 315097 WSG-Glottertal "Untere Ahlenbachtal" 3,06 
230 315098 WSG-Glottertal "Obere Ahlenbachtal" 70,44 
231 315099 WSG-Glottertal OT Oberglottertal "Qu.1-14" 28,74 
232 315100 WSG-Merdingen TB 50,72 
233 315101 WSG-Gottenheim "TB Nötig" 38,01 
234 315105 WSG-WV Möhlingruppe,Q.auf Gem.St.Ulrich(incl.WSG 103,104) 100,46 
235 315106 WSG-Zweckverb.WV Weilertal "TB 1-5" 876,42 
236 315117 WSG-FEW+KIRCHZARTEN+STEGEN+WVV HIMMELREICH 2105,39 
237 315131 WSG-Grp.WV  Sulzbachtal"TB1+2"  Gem.Heitersheim 140,82 
238 315132 WSG-Neuenburg OT Grissheim TB II 1856,32 
239 315133 WSG-Zweckverb.WV Weilertal "TB" Hügelheim 229,15 
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240 315135 WSG-Zweckverb. GrpWV Hohlebach-Kandertal TB 1 + TB 2 556,95 
241 315139 WSG-St.Peter"Jockenhof-und Mattenquellen" 57,56 
242 315143 WSG-FEW Quellen 3-7 auf Gemarkung Horben 12,25 
243 315148 WSG-Breisach OT Guendlingen TB 58,53 
244 315150 WSG-Gundelfingen Waldbrunn und Michelbach 37,17 
245 315151 WSG-Gottenheim Tiefbrunnen Ketsch 197,59 
246 315152 WSG-Eichstetten "Ofen-, Koli-, Roemerquellen" 133,64 
247 315153 WSG-Zweckverb.WV Weilertal "Quellen" 366,79 
248 315156 WSG-March "TB III" 589,11 
249 315158 WSG-WVV Himmelreich-Buchenbach OT Falkensteig 43,87 
250 315159 WSG-Hinterzarten OT Alpersbach Quelle 30,53 
251 315160 WSG-Erzb.Ordinariat Priesterseminar St.Peter 11,16 
252 315162 WSG-Zweckverb.WV Weilertal "Qu.5" Hügelheim 71,34 
253 315163 WSG-Eichstetten  TB-Seewiesen 291,93 
254 315165 WSG-Ihringen  "Zwehrenbachquelle" 8,39 
255 315166 WSG-Gundelfingen Quellen im Schobbachtal 75,64 
256 315171 WSG-St.Märgen Quellen 15-19 Ibentaler Allmend 21,73 
257 315172 WSG-Müllheim OT Muggardt "Buchmattquellen "I-VI" 52,23 
 
258 

 
315180 

WSG-OBERRIED QG KOHLPLATZWEG, MATTENBÜHL, BANN- 
STEIGWEG 

 
114,80 

 
259 

 
315181 

WSG-STAUFEN  Felsen-,Holzriesen-,Stollenquelle  auf 
Gem.Münste 

 
100,66 

260 316001 WSG-Gutach OT Bleibach Gem.Simonswald 13,13 
261 316002 WSG-Winden OT Oberwinden "TB" 36,07 
262 316003 WSG-Winden OT Oberwinden "Brandeckquelle" 8,04 
263 316004 WSG-Freiamt "Quellen Hünersedel" 1,29 
264 316005 WSG-Freiamt "Quellen Hünersedel" 2,38 
265 316006 WSG-Freiamt "Quellen Hünersedel" 0,88 
266 316007 WSG-Freiamt "Quellen Hünersedel" 8,12 
267 316008 WSG-Freiamt "Quellen Hünersedel" 3,81 
268 316009 WSG-Freiamt "Quellen Hünersedel" 1,35 
269 316010 WSG-Freiamt "Quellen Hünersedel" 1,38 
270 316011 WSG-Freiamt "Quellen Hünersedel" 2,52 
271 316012 WSG-Freiamt "Quellen Bildstein" 3,11 
272 316013 WSG-Freiamt "Quellen Bildstein" 3,27 
273 316014 WSG-Freiamt "Quellen Bildstein" 3,06 
274 316015 WSG-Freiamt "Quellen Bildstein" 13,01 
275 316018 WSG-Emmendingen "Quellen Tennenbach" 40,87 
276 316019 WSG-Emmendingen "Quellen Tennenbach" 5,52 
277 316020 WSG-Emmendingen "Quellen Tennenbach" 9,01 
278 316021 WSG-Emmendingen "Quellen Tennenbach" 24,48 
279 316022 WSG-Staatl.Landw.Schule Emmending.-Hochburg 2,59 
280 316023 WSG-Staatl.Landw.Schule Emmending.-Hochburg 3,34 
281 316024 WSG-Staatl.Landw.Schule Emmending.-Hochburg 2,66 
282 316026 WSG-Herbolzheim OT Broggingen 2,75 
283 316028 WSG Teningen-Köndringen OT Landeck 43,85 
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284 316029 WSG-Emmendingen OT Mundingen Blümlismattquelle" 374,53 
285 316031 WSG-WVV Mauracher Berg Denzlingen TB 1+2 526,83 
286 316032 WSG-Emmendingen TB II+III Gew.Wäldele 661,42 
287 316035 WSG-Teningen "TB 2 Bannlache" 16,65 
288 316036 WSG-Teningen OT Nimburg 4,91 
289 316037 WSG-Bahlingen TB Gewann Löhlinschachen 32,10 
290 316038 WSG-Malterdingen TB Gewann Stöckfeld 341,34 
291 316039 WSG-Riegel  Tiefbrunnen 326,37 
292 316040 WSG-Kenzingen OT Hecklingen 2,90 
293 316042 WSG-Kenzingen "Herbolzheimer Pfad" 8,93 
294 316043 WSG-Herbolzheim  "Entennest" 7,73 
295 316044 WSG-Rheinhausen 9,78 
296 316049 WSG-Wyhl TB Gewann Leiselheimer Weg 654,05 
297 316054 WSG-Winden OT Niederwinden "Schwangenquelle" 35,53 
298 316055 WSG-Winden OT Niederwinden "Ecklequelle" 3,86 
299 316056 WSG-Winden OT Niederwinden "Sulzbach- Tannenquelle" 22,71 
300 316057 WSG-Biederbach "Quelle Granget" 14,09 
301 316058 WSG-Biederbach  "Ecklequelle" 4,43 
302 316059 WSG-Biederbach  "Biefquelle" 10,60 
303 316060 WSG-Waldkirch  "Siensbachquellen" 45,16 
304 316061 WSG-Waldkirch  "Dettenbachquellen" 22,36 
305 316062 WSG-Waldkirch  "Kandelquellen" 208,76 
306 316063 WSG-Waldkirch  "Kollnauerquellen" 40,42 
307 316064 WSG-Waldkirch  "Binderquelle" 5,66 
308 316065 WSG-Waldkirch  "Buchenbühlquellen" 13,20 
309 316067 WSG-Mauracher Berg Tb III + IV 2204,60 
310 316111 WSG-Elzach OT Prechtal "Quellen 1-7" 86,06 
311 316112 WSG-Elzach "Quelle 1,2,4,5,22" 19,27 
312 316113 WSG-Elzach "Tiefbrunnen I und II" 17,64 
313 316114 WSG-Elzach "Quelle 6-11,16,17,23,24" 28,63 
314 316115 WSG-Elzach "Quelle 12-14,18-21" 25,60 
315 316118 WSG-Elzach OT Katzenmoos "Qu.Gottesbühl" 2,47 
316 316119 WSG-Gutach OT Siegelau Quellen 7,72 
317 316121 WSG-Elzach OT Yach "Quellen am Zinken" 10,17 
318 316123 WSG-Gutach "TB und 3 Quellen" 61,24 
319 316124 WSG-Fa. Gütermann TB I+II 25,63 
320 316125 WSG-Gutach "Brunnen I+II"(ehem. Güterm.) 85,03 
321 316130 WSG-Simonswald OT Untersimonswald 38,04 
322 316133 WSG-Simonswald (ehemals Verband Haslachsimonswald) 4,19 
323 316134 WSG-Simonswald OT Altsimonswald-Eichhof 9,14 
324 316136 WSG-Teningen OT Heimbach "Quellen 1-4" 159,60 
325 316143 WSG-Elzach OT Katzenmoos "Qu.Friedlinsbach" 11,20 
326 316144 WSG-Elzach OT Yach "Quellen Bustberg" 12,34 
327 316145 WSG-Elzach OT Yach "Quellen Bachloch" 5,77 
328 316152 WSG-Sexau "Neuer TB (Hornwaldbrunnen)" 125,17 
329 316153 WSG-Freiamt TB "Kurhaus" u. "Meiselewald" 467,32 
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330 316154 WSG-PLK Emmendingen 2 Weichwasserbrunnen 15,73 
331 316158 WSG-WVV Sasbach-Endingen Tiefbrunnen 116,26 
332 316159 WSG Biederbach, Rufenhof- und Haldenwaldquelle 29,29 
333 316160 WSG-ZPE Emmendingen Hartwasserbrunnen 293,15 
334 316162 WSG "TB Forchheimer Wald" WV Endingen-Weisweil 346,28 
335 317001 RHEINAU-HOLZHAUSEN " GWV Korkerwald" 523,58 
336 317002 RENCHEN "Maiwald" 191,28 
337 317003 ACHERN-SASBACHRIED 48,02 
338 317005 SASBACH "Mättich" 308,59 
339 317006 ACHERN-ÖNSBACH 12,69 
340 317007 ACHERN-WAGSHURST 138,75 
341 317011 KEHL-SÜD 1519,65 
342 317015 RENCHEN "Tiefbrunnen" 10,84 
343 317017 KAPPELRODECK-WALDULM "Gromersmattquellen" 17,07 
344 317019 OTTENHÖFEN  "Eichkopfquelle" 1,94 
345 317020 SEEBACH  "Kressenteich/Ahorn" 20,99 
346 317021 OTTENHÖFEN  "Blöchereckquelle" 21,99 
347 317022 OPPENAU-LIERBACH "Allerheiligenquelle" 1,67 
348 317023 OPPENAU-LIERBACH "Brandbrunnen- und Ofersbachquellen" 57,00 
349 317024 LAUTENBACH "Quellen 1 - 4" 16,91 
350 317028 OBERKIRCH-ZUSENHOFEN 15,11 
351 317029 APPENWEIER  "Effentrich" 1301,22 
352 317036 DURBACH-EBERSWEIER 122,05 
353 317043 SCHUTTERWALD 700,36 
354 317044 HOHBERG-HOFWEIER 331,52 
355 317045 HOHBERG - NIEDERSCHOPFHEIM 81,51 
356 317046 FRIESENHEIM-OBERSCHOPFHEIM "Steinacker" 196,75 
357 317047 OFFENBURG 907,20 
358 317050 OFFENBURG-ZUNSWEIER 274,40 
359 317051 BERGHAUPTEN 168,49 
360 317053 DURBACH 114,90 
361 317054 OBERKIRCH-ÖDSBACH " Moosquellen" 34,80 
362 317055 OPPENAU "Höllquelle" u. "Mooswaldquelle" 55,22 
363 317056 OPPENAU-MAISACH 28,11 
364 317057 BAD PETERSTAL-GRIESBACH "Kalter Brunnen" 17,66 
365 317059 BAD PETERSTAL-GRIESBACH "Hermengrund" 16,59 
366 317060 BAD  PETERSTAL-GRIESBACH  "Schwarze-Sod-Quelle" 13,53 
367 317061 BAD PETERSTAL "Milbenquelle" 3,49 
368 317062 BAD PETERSTAL "Fachkrankenhaus" 3,69 
369 317063 OPPENAU-IBACH  "Braunberg" 5,69 
370 317064 OPPENAU-IBACH  "Hirschquelle" 21,12 
371 317065 BAD PETERSTAL "Giehmattquelle" 27,53 
372 317066 BAD PETERSTAL "Breitsodquelle" 22,10 
 
373 

 
317067 

OBERHARMERSBACH "'Löcherberg-, Lehmanns- Damm- und Lin-
denquellen" 

 
111,62 

374 317068 OPPENAU-IBACH  "Herlesries" 15,65 
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375 317069 BAD PETERSTAL "Tierlochquelle" 33,15 
376 317070 GENGENBACH "In der Bollach" 1061,15 
377 317075 GENGENBACH-FUSSBACH "Quelle 3 Pflegeheim" 3,00 
378 317076 GENGENBACH-FUSSBACH "Quelle 1 Pflegeheim" 0,84 
379 317077 GENGENBACH-FUSSBACH "TB Pflegeheim" 0,40 
380 317080 ZELL a.H. - UNTERENTERSBACH 28,54 
381 317084 ZELL a.H. "Kaltmauernquellen" 26,75 
382 317086 WOLFACH "St. Romanquelle" 12,62 
383 317089 WOLFACH-KIRNBACH "Kinderheim Mosenmättle" 3,63 
384 317092 GUTACH "Steinenbachquellen 5,6 u. 7" 12,02 
385 317093 GUTACH "Steinenbachquelle 8" 7,13 
386 317094 GUTACH "Huberfelsenquelle 1" 14,71 
387 317096 GUTACH "Vogelbachquelle 1 13,23 
388 317097 GUTACH "Bürlebauerquellen 4 u. 5" 14,34 
389 317101 HASLACH Dietental, Quellen A- E 26,04 
390 317102 HASLACH Dietental Quelle F-I. K 29,88 
391 317103 HOFSTETTEN "Weißer Brunnen" 30,42 
392 317104 STEINACH - WELSCHENSTEINACH "Paulis- u. Lixenhofquelle" 28,05 
393 317105 SCH UTTERTAL-SCHWEIGHAUSEN "Quelle 4" 16,71 
394 317106 SCHUTTERTAL-SCHWEIGHAUSEN "Quellen 1, 2 und 3" 16,93 
395 317109 KAPPEL-GRAFENHAUSEN-RUST 409,56 
396 317116 LAHR-SULZ "Sulzbachtalquellen" 187,37 
397 317118 SEELBACH "TB Selmen und Selmenquelle" 93,70 
398 317119 SEELBACH "Badmattquelle" u. "Bürklequelle" 77,14 
399 317121 LAHR-SULZ "Viehweg- u. Biedemerquelle" 104,50 
400 317124 LAHR-SULZ "TB Sandbachquelle-Sulz" 202,03 
401 317125 LAHR-LANGENWINKEL 261,25 
402 317132 LAHR-KUHBACH "Vordere und hintere Giesenquelle" 23,25 
403 317133 LAHR-REICHENBACH "Steinmatt- und Giesenquelle" 92,05 
404 317134 LAHR-REICHENBACH "Sägeweiherquelle" 158,65 
405 317135 HOHBERG-DIERSBURG "Judenwaldquelle" 33,87 
406 317136 HOHBERG-DIERSBURG " Molkensumpf- und Kohlbrunnenquelle" 26,25 
407 317137 HOHBERG-DIERSBURG   "Pionierquelle" 38,58 
408 317138 FRIESENHEIM-OBERWEIER "Naborquellen" 71,10 
409 317139 MEIßENHEIM-KÜRZELL  "Ried" 255,46 
410 317140 RHEINAU-MEMPRECHTSHOFEN  "GWV  Hanauerland" 206,68 
411 317141 OPPENAU-LIERBACH   "Rotenbachquellen" 60,43 
412 317149 LAUTENBACH  "Pfarrberg" 15,59 
413 317150 BAD PETERSTAL-GRIESBACH "Bitschmattquellen" 51,64 
414 317151 BIBERACH "TB" 29,74 
415 317152 ACHERN " Rotherst" 840,13 
416 317153 MAHLBERG 64,59 
417 317155 LAHR-REICHENBACH   "Eichbergquellen" 8,20 
418 317156 LAHR-REICHENBACH "Im hinteren Reichenbacher Tal" 63,97 
419 317201 BIBERACH-PRINZBACH 17,85 
420 317204 OBERHARMERSBACH "JAUSCHBACHQUELLE" 23,77 
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421 317206 OBERWOLFACH  "Romaneshofquellen" 18,38 
422 317209 HORNBERG "Schwickersbach- u. Eichquelle" 50,30 
423 317215 HOFSTETTEN " Dorfwiesen" 7,13 
424 317216 SEELBACH "Wolfersbach- und Moserdobelquelle" 115,30 
425 317217 SEELBACH "Litschentalquelle 4" 26,02 
426 317218 SEELBACH "Litschentalquellen 6, 7, 8, 11" 116,42 
427 317219 OBERKIRCH-ÖDSBACH "Hinter der hohlen Tanne" 48,23 
428 317220 OBERKIRCH "ZV-WV Vorderes Renchtal" 802,86 
429 317228 WOLFACH-KIRNBACH  "Pilferquellen" 8,00 
430 317229 WOLFACH-KIRNBACH   "Kohlerquellen" 23,88 
431 317303 LAUF "Au-Quellen" 16,68 
432 317304 LAUF "Falk-Quelle" 11,80 
433 317305 LAUF "Steinsod-Quellen" und "Hohritt-Quellen" 53,99 
434 317306 LAHR "Kaiserwald" (ZoneI,II u. IIIA) 323,76 
435 317309 FRIESENHEIM  "Schämigraben" 112,16 
436 317310 SASBACHWALDEN "Hornisgrinde Quellen 1,1a,2,3 und 4" 169,21 
437 317313 ORTENBERG-OHLSBACH 313,24 
438 317314 WILLSTÄTT  "Spittelschlag" 151,77 
439 317316 SCHWANAU-NONNENWEIER 358,13 
440 317317 FRIESENHEIM-OBERSCHOPFHEIM "Lendersbachquelle" 48,55 
441 317318 FRIESENHEIM  "Talwegquellen" 235,81 
442 317319 FRIESENHEIM-HEILIGENZELL "Vogelbachquellen" 54,16 
443 317321 GENGENBACH-BERMERSBACH "Wildquelle" 22,56 
444 317322 SEEBACH  "Busterbachquelle" 13,09 
445 317323 SCHWANAU-OTTENHEIM 193,42 
446 317324 KIPPENHEIM-SCHMIEHEIM 220,56 
447 317327 LAHR "Ernet" 160,35 
448 317328 ETTENHEIM-ETTENHEIMMÜNSTER "Siebenbrunnenquelle" 100,52 
 
449 

 
317329 

ETTENHEIM-MÜNCHWEIER "Krebsbrunnen- und Rehbrunnen- 
quelle 

 
185,05 

450 317330 SCHUTTERTAL  "Allmend-und  Schwarzgrabenquelle" 57,20 
451 317331 SCHUTTERTAL-DÖRLINBACH "Gumm- und Ruschbrunnenquelle" 29,61 
452 317334 SCHUTTERTAL-SCHWEIGHAUSEN "Quellen 5 und 8" 8,68 
453 317335 NEURIED "Dundenheimer Wald" 1072,34 
454 317336 KIPPENHEIM "Schambachtal" 448,12 
455 317337 ETTENHEIM  "Vogelbrunnenquelle" 79,63 
456 317339 HOFSTETTEN "Fehrenbacherhofquellen 6 und 7" 20,95 
457 317342 HASLACH Dietental Quelle L 14,75 
458 317343 SCHUTTERTAL-SCHWEIGHAUSEN "Quelle 7" 9,99 
459 317345 SCHUTTERTAL-DÖRLINBACH "Obere Ruhlquelle" 18,52 
460 317346 SCHUTTERTAL-DÖRLINBACH "Runzenbachquelle" 59,88 
461 317347 OTTENHÖFEN "St. Ursula-Quellen" 48,64 
462 317348 SEEBACH, WG MAISENTAL-SEEBACH 14,24 
463 317351 SCHUTTERTAL  "Kreuzhaldenquelle" 27,92 
464 317352 SCHUTTERTAL-SCHWEIGHAUSEN "Kürzquellen 1 + 2" 7,59 
465 317354 Rust WVV Südl. Ortenau "Feindschießen" 729,32 
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466 317356 HOFSTETTEN TB 2 22,50 
467 317357 BAD PETERSTAL "Fichtensodquelle" 8,94 
468 317358 NORDRACH "Glasbachquellen" 96,86 
469 317360 SCHUTTERTAL-SCHWEIGHAUSEN "Quelle 6+6a" 26,45 
470 317361 HORNBERG-REICHENBACH " Windkapf" 28,20 
471 325014 WSG WINZELN TB I-II 6,70 
472 325015 WSG RÖTENBERG TB I-II 363,07 
473 325016 WSG SCHENKENZELL KIRNBACHQU. 43,74 
474 325017 WSG SCHENKENZELL MÜLLERSWALDQU. 11,93 
475 325018 WSG Schiltach Kai. Herr. Wald. Qu. 196,09 
476 325020 WSG AICHHALDEN TB I-III 7,40 
477 325023 WSG LEHENGERICHT ERDLINSBACH 210,83 
478 325024 WSG LAUTERBACH BREMENLOCH, BRUNNENGR., QU. 34,34 
479 325025 WSG LAUTERBACH TROMBACHQU. 105,81 
480 325026 WSG SCHRAMBERG BÜH. FLAI. KES. QU. 79,06 
481 325027 WSG SCHRAMBERG LUKASQUELLE 20,84 
482 325028 WSG SCHRAMBERG MO. GA. RAP. I-II TI. QU. 161,37 
483 325029 WSG HARDT TB I-III KA. FL. HA. QU. 173,19 
484 325046 WSG SCHRAMBERG TB 1-3, BRA 3, HEFT. 9,43 
485 325047 WSG LAUTERBACH MÜCKENLOCHQU. 63,16 
486 325048 WSG HEIMBACHGR. BRAND. QU, SCHRBR. 5,56 
487 325049 WSG TENNENBRONN WIE. EIC. WEI. QU. 300,40 
488 325050 WSG TENNENBRONN HUBQUELLE 88,40 
489 325116 WSG SCHENKENZ. KALTBR. KUH. I-II WIT. Q. 82,32 
490 325117 WSG KALTBRUNN MART. ROSSB. QU. 15,14 
491 326001 WSG GLASHALDE KÖ-BUCHENBERG 21,49 
492 326021 WSG HEIDENSTEIN TRIBERG 6,77 
493 326022 WSG HUMMELHOF TRIBERG 7,09 
494 326024 WSG WINTERWALD TRIBERG 76,50 
495 326028 WSG KOHLPLATZ TRIBERG 13,61 
496 326029 WSG SOMMERWALD TRIBERG 6,47 
497 326030 WSG PRISENFIDELISHOF TRBERG 8,94 
498 326032 WSG  ROHRB.MOOSQUELLEN,  FW-ROHRBACH 0,10 
499 326035 WSG FARNWALD 162,85 
500 326036 WSG STRASSWALD SCHÖNWALD 33,69 
501 326037 WSG KATZENSTEIG FURTWANGEN 39,90 
502 326038 WSG GRUNDMATTE GÜTENBACH 13,87 
503 326039 WSG WOLFSGRUND, GÜTENBACH 26,07 
504 326041 WSG KIRNERHOFQUELLE FW-NEUKIRCH 5,30 
505 326107 WSG HARZLOCHQUELLE ST.G. 1,16 
506 326108 WSG REINSCHEBRUNNEN ST.G. 0,02 
507 326109 WSG KÜHLBRUNNEN ST. G. 0,15 
508 326116 WSG KOHLHÜTTEQUELLE FW 0,64 
509 326117 WSG BREGENBACH 15,01 
510 326118 WSG DILGERHOFQUELLE FW 1,43 
511 326119 WSG RÖSSLEQUELLEN FW-NEUKIRCH 5,02 
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 BG Oberrhein  Datenstand:  

Tabelle  zu  
Kapi tel  1.4 

Wasserschutzgebiete  06/2013 

Lfd.  
Nr. 

WSG- 
Nummer  WSG-Name 

Fläche  im 
BG [ha]  

512 326160 WSG LEHMANNSGRUND a+b GÜTENBACH 32,78 
513 326166 WSG BRUCKENWALDQUELLE ST.G. 14,27 
514 326169 WSG PFARRWITTEM-WALD SCHONACH 6,94 
515 326174 WSG GUTENWALD SCHÖNWALD 208,25 
516 326175 WSG WINTERBERG SCHÖNWALD 28,10 
517 326176 WSG PFIEFESEPPLEQUELLE SCHÖNWALD 17,86 
518 326177 WSG ECKHOFQUELLEN SCHÖNWALD 14,13 
519 326178 WSG RAINERQUELLEN SCHÖNWALD 10,98 
520 336009 WSG 009 Bad Bellingen: Tiefbrunnen Bad Bellingen 377,13 
 
521 

 
336011 

WSG 011 Kandern Tannenkirch:: Hertinger Quellen 1 + 2 (seit 
2003 Notversorgung) 

 
21,95 

522 336012 WSG 012 Kandern Tannenkirch Holzen: Löhlequelle 37,13 
523 336013 WSG 013 Kandern Tannenkirch Holzen: Quellfassung Badquelle 36,15 
524 336014 WSG 014 Kandern Wollbach: Munzenbergquelle 29,88 
 
525 

 
336020 

WSG 020 WV Südl. Markgraeflerland-Rümmingen: Que Rümmin- 
gen 1+2 (ausgeleitet) 

 
22,99 

526 336021 WSG 021 WV Südl. Markgräflerland Rümmingen: TB Kanderacker 20,08 
 
527 

 
336028 

WSG 028 ZVG Hohlebach: Lippertsgrabenq. 1,2a,2-3,4+4a, 5-7, 
7a, 8, 20, 24-31 

 
49,05 

 
528 

 
336029 

WSG 029 ZVG Hohlebach: Engelegrabenq. 10-12,12a,14-16,36; 
Silberbuckq. 17,38+39 

 
45,09 

 
529 

 
336030 

WSG 030 ZVG Hohlebach: (Kander-) Wambacherwasenq. 51A-C, 
52A+B, 53A-D, 54A-C, 55 

 
0,60 

 
530 

 
336031 

WSG 031 ZVG Hohlebach: Quellen Schallsingen 1-4 (nicht am 
Netz, Dorfbrunnen) 

 
15,36 

531 336101 WSG 101 Todtnau Muggenbrunn:Trubelmattkopfquellen 1 + 2 0,14 
 
532 

 
336135 

WSG 135 Kl. Wiesental Wies: Späneplatzquelle (Quelle noch nicht 
zur WV genutzt) 

 
5,08 

 
533 

 
336136 

WSG 136 Malsburg Marzell Fachklinik-Kandertal: Kanderwasen 1- 
12 

 
56,94 

 
534 

 
336139 

WSG 139 Kl. Wiesental Wies: Rundmoosq. 1-5, Fischgrabene, Er-
lenmoosquelle 

 
0,00 

535 336191 WSG 191 WV Südl. Markgräflerland Kleinkems: Tiefbrunnen II 32,31 
 
536 

 
336192 

WSG 192 WV Südliches Markgäflerland Efringen-Kirchen: Tief- 
brunnen 

 
344,06 

 
537 

 
336193 

WSG  193  WVSüdl.Markgräflerland-Mappach:Schallbacherq.1+2 
(Notvers 

 
46,41 

 
538 

 
336196 

WSG 196 WV Südl. Markgräflerland-Wittlingen: Wittll.Qu (alt+neu) 
(aufg. Dorfbr.) 

 
18,53 

 
539 

 
336198 

WSG 198 WV Südl. Markgäflerland Weil: TB II, IV, V, VI (TB I still-
gelegt) 

 
177,16 

540 336329 WSG 329 Kandern Wollbach: Winterholenquelle 1 32,25 
541 336336 WSG 336 Todtnau Todtnauberg: Langenmoosquellen 1-3 2,73 
 
542 

 
336337 

WSG 337 Todtnau Todtnauberg: Stübenwasenq. 1-4 Kegelgries- 
quelle 

 
5,61 

 
543 

 
336339 

WSG 339 Malsburg-Marzell: Meierskopfq. 1-4, Riedernquellen 1-4 
Notvers. Klinik 

 
45,96 

544 336340 WSG 340 Malsburg-Marzell: Bruckwaldquellen 1-3 11,05 
545 336341 WSG 341 Malsburg-Marzell: Grabenbuckquellen 1-3 24,64 
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 BG Oberrhein  Datenstand:  

Tabelle  zu 
 Kapi tel  1.4 

Wasserschutzgebiete  06/2013 

Lfd.  
Nr. 

WSG- 
Nummer  WSG-Name 

Fläche  im 
BG [ha]  

546 336342 WSG 342 Malsburg-Marzell: Mattstallquellen 1a,1-4 16,30 
 
547 

 
336343 

WSG 343 Malsburg: Wüstmattquellen 1-5 (Que 4 momentan abge- 
leitet) 

 
25,64 

548 336344 WSG 344 Malsburg-Marzell: Bödemlequelle 1+2 6,59 
549 336345 WSG 345 Malsburg-Marzell: Langenbrachq. 1+2, Edenbachq. 1+2 20,02 
 
550 

 
336346 

WSG 346 Malsburg-Marzell: Stückbaumquelle (Forstquelle ausge- 
leitet) 

 
18,09 

 
551 

 
336347 

WSG 347 Malsburg Marzell: Neu-Lehwaldquelle + obere Holzmatt- 
quelle (ohne WSG) 

 
11,06 

552 336348 WSG 348 Malsburg-Marzell: Meiersmättlequellen 1+2 11,60 
 
553 

 
336349 

WSG 349 Malsburg-Marzell: Brunntröglequelle 1+2 (nicht am 
Netz!!!) 

 
18,12 

554 336350 WSG 350 Kandern Wollbach: Winterholenquelle 2 40,62 
 
 
 
 
 

4.2 Gebiete  zum Schutz  wirtschaftlich  bedeutender aquatischer  Arten  (Fisch - 

gewässer)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen  zu Kapitel 1.4  bzw. Kapitel 4.3  

BG Oberrhein  Datenstand:  
09/2014 

Aquakulturen  (nach  18. Änderung vom  
19. August 2014 (BAnz  AT 
01.09.2014 B1)) 

 
Bezeichnung der Zonen (Abschnitt 1)und Kompartimente (Abschnitt 2) in der Bekanntmachung der tier- 
seuchenrechtlichen Zulassung von Schutzgebieten (Zonen und Kompartimenten), die frei von  infektiö- 
ser hämatopoetischer Nekrose (IHN), viraler hämorrhagischer Septikämie (VHS), Koi- Herpesvirus- Infek-
tion (KHV) und Weißpünktchenkrankheit sind. 

 
Abschnitt 1, Teil 1:In Bezug auf IHN und VHS zugelassene Zonen 
Gebiet Betrieb Veterinärkontrollnummer 

 

Das Wassereinzugsgebiet des Lohmühlba- 
ches von den Quellen bis zum Wasserent- 
nahmewehr auf Höhe der Anlage Lohmühle 

Forellenzucht Lohmühle, 
Joachim Schindler, Am 
Lohmühlbach 88, 72275 
Alpirsbach 

 
 

D-BW-G-11 

 
Abschnitt 1, Teil 2: In Bezug auf VHS zugelassene Zonen in Deutschland: 
Gebiet Betrieb Veterinärkontrollnummer 
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Abschnitt 1, Teil 3: In Bezug auf IHN zugelassene Zonen in Deutschland: 
Gebiet Betrieb Veterinärkontrollnummer 
   

Abschnitt 2, Teil 2: In Bezug auf IHN und VHS zugelassene Kompartimente: 
Anlage Betrieb Veterinärkontrollnummer 

Käppeler Kraiss GbR, Anlage "Reinerzau" 
Allee 5, 72488 Sigmarin- 
gen 

D-BW-F-26 

Christian Drafehn, Anlage �c�K�����Œ�•�]�u�}�v�•�Á���o���^ 
Hauptstrasse, 79263 Si- 
monswald-Haslach 

D-BW-F-19 

Christian Drafehn, Brutanlage "Wittelbach" 
Schuttertalstraße 1, 77960 
Seelbach 

D-BW-F-20 

Forellenzucht Christian Drafehn, Anlage 
�c�t�]�š�š���o�������Z�^ 

Schuttertalstraße 1, 
77960 Seelbach- Wittel- 
bach 

 
D-BW-F-73 

Abschnitt 2, Teil 4: In Bezug auf VHS zugelassene Kompartimente: 
Gebiet Betrieb Veterinärkontrollnummer 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Erholungsgewässer  (Badegewässer)  
 
 
 
 
 

Anhang  BG Oberrhein  Datenstand:  
Tabelle zu  
Kapitel  1.4 

 
Badegewässer/Badestellen  

06/2013 

Lfd.  
Nr. 

Bade- 
ste llen-Nr Name der  Badestelle  

See- Wasser - 
körper  Gemeinde  

1 FRL 002 HARTHEIM, FRIESSEE  HARTHEIM 
2 FRL 018 SULZBURG, NATURFREIBAD  SULZBURG 
3 EM 001 BAHLINGEN, LOEHLINSEE  BAHLINGEN 
4 EM 003 KOLLMARSREUTE, BAGGERSEE  EMMENDINGEN 
5 EM 004 ENDINGEN, ERLENWEIHER  ENDINGEN 
6 EM 005 KENZINGEN, NACHTALLMENDSEE  KENZINGEN 
7 EM 007 MALTERDINGEN, BADESEE  MALTERDINGEN 
8 EM 008 RIEGEL, FREIZEITANLAGE GROSSER SEE  RIEGEL 
9 EM 010 SASBACH, BADESEE LEOPOLDSINSEL  SASBACH 
10 EM 011 TENINGEN, BADESEE ROHRLACHE  TENINGEN 
 
11 

 
EM 012 

KOENDRINGEN, GROSSER NIEDER- 
WALDSEE 

  
TENINGEN 
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Anhang  BG Oberrhein  Datenstand:  
Tabelle zu  
Kapitel  1.4 

 
Badegewässer/Badestellen  06/2013 

Lfd.  
Nr. 

Bade- 
ste llen-Nr 

Name der  Badestelle  
See- Wasser - 
körper  

Gemeinde  

 
12 

 
EM 013 

KOENDRINGEN, KLEINER NIEDERWALD- 
SEE 

  
TENINGEN 

13 EM 014 NIMBURG, BADESEE  TENINGEN 
14 EM 015 WEISWEIL, BADESEE AM RHEIN  WEISWEIL 
 
15 

 
EM 016 

WYHL, BAGGERSEE KIESWERK SCHWEI- 
ZER 

  
WYHL 

16 EM 017 RHEINHAUSEN, BIRKENWALDSEE  RHEINHAUSEN 
17 EM 018 RIEGEL, FREIZEITANLAGE KL. BADESEE  RIEGEL 
18 FRL 009 SANKT MAERGEN, KLOSTERWEIHER  SANKT MAERGEN 
 
19 

 
FRL 015 

 
BURKHEIM, BAGGERSEE 

 VOGTSBURG IM KAI- 
SERSTUHL 

 
20 

 
FRS 001 

 
LANDWASSER, MOOSWEIHER 

 FREIBURG IM BREIS- 
GAU 

 
21 

 
FRS 002 

 
WEINGARTEN, DIETENBACHSEE 

 FREIBURG IM BREIS- 
GAU 

 
22 

 
FRS 003 

FREIBURG-BETZENHAUSEN, FLUECKI- 
GERSEE 

 FREIBURG IM BREIS- 
GAU 

 
23 

 
FRS 004 

 
OPFINGEN, GROßER OPFINGER SEE 

 FREIBURG IM BREIS- 
GAU 

 
24 

 
FRS 005 

 
OPFINGEN, BAGGERSEE OCHSENMOOS 

 FREIBURG IM BREIS- 
GAU 

 
25 

 
FRS 007 

 
HOCHDORF, SILBERSEE 

 FREIBURG IM BREIS- 
GAU 

 
26 

 
FRS 008 

 
HOCHDORF, TUNISEE 

 FREIBURG IM BREIS- 
GAU 

27 OG 014 GOLDSCHEUER, BADESEE  KEHL 
28 OG 022 MEISSENHEIM, VAELTINSCHOLLENSEE  MEISSENHEIM 
29 OG 031 RUST, BAGGERSEE ALLMENDSEE  RUST 
 
30 

 
OG 038 

NONNENWEIER, BAGGERSEE ANGLER- 
HEIM 

  
SCHWANAU 

 
31 

 
OG 044 

ALTENHEIM, BAGGERSEE FOHLENGAR- 
TEN 

  
NEURIED 

 
32 

 
OG 045 

ALTENHEIM, BAGGERSEE WACHOLDER- 
SEE 

  
NEURIED 

 
33 

 
OG 049 

DUNDENHEIM, BAGGERSEE STOCK- 
FELDSEE 

  
NEURIED 

 
34 

 
OG 053 

 
GRAFENHAUSEN, BAGGERSEE 

 KAPPEL- GRAF- 
ENHAUSEN 

35 OG 008 SCHUTTERN, BAGGERSEE SCHUTTERN  FRIESENHEIM 
36 OG 012 HOFWEIER, KOENIGSWALDSEE  HOHBERG 
 
37 

 
OG 013 

NIEDERSCHOPFHEIM, BADESTRAND 
NIEDERSCHOPFHEIM 

  
HOHBERG 
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Anhang  BG Oberrhein  Datenstand:  
Tabelle zu  
Kapitel  1.4 

 
Badegewässer/Badestellen  06/2013 

Lfd.  
Nr. 

Bade- 
ste llen-Nr 

Name der  Badestelle  
See- Wasser - 
körper  

Gemeinde  

 
38 

 
OG 020 

 
KIPPENHEIMWEILER, WALDMATTENSEE 

 LAHR/SCHWARZWAL 
D 

39 OG 025 OFFENBURG, STRANDBAD GIFIZ  OFFENBURG 
40 OG 032 OFFENBURG, BURGERWALDSEE  OFFENBURG 
41 OG 033 SCHUTTERWALD, BADESEE  SCHUTTERWALD 
42 OG 034 HESSELHURST, WALDSEE  WILLSTAETT 
 
43 

 
VS 007 

 
SCHONACH, NATURFREIBAD 

 SCHONACH IM 
SCHWARZWALD 

44 OG 001 ACHERN, ACHERNSEE  ACHERN 
45 OG 016 KORK, BAGGERSEE KIESWERK VOGEL  KEHL 
 
46 

 
OG 036 

LEGELSHURST, BAGGERSEE KIESWERK 
VOGEL 

  
WILLSTAETT 

47 OG 054 FREISTETT, BADESEE FREISTETT  RHEINAU 
48 OG 060 HONAU, BADESEE  RHEINAU 
49 RA 002 OBERBRUCH, FERIENPARADIES ADAM  BUEHL 
50 RA 005 HUEGELSHEIM, ERLAENDERSEE  HUEGELSHEIM 
51 RA 009 PLITTERSDORF, DEGLERSEE  RASTATT 
52 RA 010 WINTERSDORF, SAEMANNSEE  RASTATT 
53 RA 011 WINTERSDORF, SAUWEIDE  RASTATT 
 
54 

 
RA 013 

STOLLHOFEN, FREIZEITZENTRUM OBER- 
RHEIN 

  
RHEINMUENSTER 

55 RA 014 SOELLINGEN, HANF-SEE  RHEINMUENSTER 
 
56 

 
RA 015 

STOLLHOFEN, FREIZEITZENTRUM, IN- 
SELSEE 

  
RHEINMUENSTER 

57 RA 016 GRAUELSBAUM, BAGGERSEE-III  LICHTENAU 
 
58 

 
BAD 001 

 
SANDWEIER, KUEHLSEE 

Baggersee Kühl 
/  Peter 

 
BADEN-BADEN 

59 KA 003 BRUCHHAUSEN, BAGGERSEE BUCHZIG  ETTLINGEN 
60 KA 021 FORCHHEIM, BAGGERSEE  RHEINSTETTEN 
61 KA 023 NEUBURGWEIHER, FERMA SEE  RHEINSTETTEN 
62 RA 001 AU AM RHEIN, BAGGERSEE  AU AM RHEIN 
63 RA 007 MUGGENSTURM, KALTENBACHSEE  MUGGENSTURM 
64 RA 008 OTTERSDORF, BAGGERSEE  RASTATT 
65 HD 001 ALTLUSSHEIM, BLAUSEE  ALTLUSSHEIM 
66 HD 005 KETSCH, HOHWIESENSEE  KETSCH 
67 HD 006 WALLDORF, BADESEE  WALLDORF 
68 HD 008 SANKT LEON, BADESEE  SANKT LEON-ROT 
69 HD 010 BRUEHL, BAGGERSEE KOLLERINSEL  BRUEHL 
70 KA 001 UNTERGROMBACH, BAGGERSEE  BRUCHSAL 
71 KA 004 FORST, HEIDESEE  FORST 
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Anhang  BG Oberrhein  Datenstand:  
Tabelle zu  
Kapitel  1.4 

 
Badegewässer/Badestellen  06/2013 

Lfd.  
Nr. 

Bade- 
ste llen-Nr 

Name der  Badestelle  
See- Wasser - 
körper  

Gemeinde  

72 KA 005 KRONAU, LUSSHARDTSEE  KRONAU 
73 KA 008 PHILIPPSBURG, ERNST-FREYER-BAD  PHILIPPSBURG 
74 KA 009 HUTTENHEIM, HARDSEE-BRUHRAIN  PHILIPPSBURG 
75 KA 010 WEIHER, HARDTSEE  UBSTADT-WEIHER 
 
76 

 
KA 011 

 
WEINGARTEN, BAGGERSEE 

 WEINGARTEN (BA- 
DEN) 

 
77 

 
KA 012 

BAD LANGENBRUECKEN, AEUSSERES 
FISCHWASSER 

  
BAD SCHOENBORN 

 
78 

 
KA 013 

 
EGGENSTEIN, BAGGERSEE 

 EGGENSTEIN- LEO- 
POLDSHAFEN 

 
79 

 
KA 014 

 
LEOPOLDSHAFEN, BAGGERSEE 

Baggersee Mit- 
telgrund 

EGGENSTEIN- LEO- 
POLDSHAFEN 

 
80 

 
KA 015 

 
NEUTHARD, SIEBEN-ERLEN-SEE 

 KARLSDORF- NEU- 
THARD 

 
81 

 
KA 016 

 
LINKENHEIM, BAGGERSEE 

 LINKENHEIM- HOCH-
STETTEN 

 
82 

 
KA 017 

 
HOCHSTETTEN, BAGGERSEE 

 LINKENHEIM- HOCH-
STETTEN 

 
83 

 
KA 018 

OBERHAUSEN, ERLICHSEE, FREIZEIT- 
ZENTRUM 

 
Erlichsee 

OBERHAUSEN- 
RHEINHAUSEN 

84 KA 024 BLANKENLOCH, BAGGERSEE  STUTENSEE 
85 KA 025 SPOECK, BAGGERSEE  STUTENSEE 
86 KA 026 STAFFORT, BAGGERSEE  STUTENSEE 
87 KA 027 LIEDOLSHEIM, BAGGERSEE GIESSEN Gießensee DETTENHEIM 
88 KA 028 RUSSHEIM, BAGGERSEE PFANDER  DETTENHEIM 
 
89 

 
MA 002 

MANNHEIM, STOLLENWOERTHWEIHER 
1 

  
MANNHEIM 

 
90 

 
MA 004 

MANNHEIM, STOLLENWOERTHWEIHER 
2 

  
MANNHEIM 

91 MA 005 RHEINAU, RHEINAUER SEE  MANNHEIM 
92 PF 001 MAULBRONN, TIEFER SEE  MAULBRONN 
 
93 

 
MA 006 

RHEINAU, RHEINAUER SEE WASSERSKI- 
ANLAGE 

  
MANNHEIM 

94 HD 003 HEDDESHEIM, BAGGERSEE  HEDDESHEIM 
95 HD 004 HEMSBACH, WIESENSEE  HEMSBACH 
96 HD 007 WEINHEIM, WAIDSEE  WEINHEIM 
97 HD 009 WEINHEIM, FKK-SEE,MIRAMAR  WEINHEIM 
98 MA 001 MANNHEIM, VOGELSTANG-SEE  MANNHEIM 
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4.4 Vogelschutz - und  FFH-Gebiete  (NATURA 2000) 
 
 
 
 
 
 BG Oberrhein  Datenstand:  

Tabelle  zu Kapitel 1.4 Vogelschutzgebiete  06/2013 

Lfd.  Nr. BfN-Nummer  SPA-Name 
Fläche  im 
BG [ha]  

1 6616-441 Rheinniederung Altlußheim - Mannheim 4446,93 
2 6717-401 Wagbachniederung 1041,57 
3 6816-401 Rheinniederung Karlsruhe - Rheinsheim 5114,92 
4 6817-441 Saalbachniederung bei Hambrücken 384,86 
5 6916-441 Hardtwald nördlich von Karlsruhe 4742,39 
6 6919-441 Stromberg 134,44 
7 7015-441 Rheinniederung Elchesheim - Karlsruhe 2164,93 
8 7018-401 Weiher bei Maulbronn 121,79 
9 7114-441 Rheinniederung von der Rench- bis zur Murgmündung 3104,60 
10 7214-441 Riedmatten und Schiftunger Bruch 375,08 
11 7313-401 Rheinniederung Kehl - Helmlingen 2126,67 
12 7313-441 Renchniederung 1855,81 
13 7313-442 Korker Wald 2826,72 
14 7314-441 Acher-Niederung 1029,80 
15 7413-441 Kammbach-Niederung 1834,90 
16 7512-401 Rheinniederung Nonnenweier - Kehl 3897,84 
17 7513-441 Kinzig-Schutter-Niederung 2821,85 
18 7513-442 Gottswald 2208,32 
19 7712-401 Rheinniederung Sasbach - Wittenweier 4717,30 
20 7712-402 Elzniederung zwischen Kenzingen und Rust 1084,97 
21 7712-403 Johanniterwald 57,55 
22 7911-401 Rheinniederung Breisach - Sasbach mit Limberg 1115,90 
23 7912-441 Mooswälder bei Freiburg 3617,41 
24 7912-442 Kaiserstuhl 7922,78 
25 8011-401 Rheinniederung Neuenburg - Breisach 2780,51 
26 8011-441 Bremgarten 520,08 
27 8114-441 Südschwarzwald 5631,99 
28 8211-401 Rheinniederung Haltingen - Neuenburg mit Vorbergzone 1474,73 
29 8311-441 Tüllinger Berg und Gleusen 345,57 
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 BG Oberrhein  Datenstand:  

Tabelle  zu Kapitel 1.4 FFH-Gebiete  06/2013 

Lfd.  Nr. BfN-Nummer  FFH-Gebietsname  
Fläche  im 
BG [ha]  

1 6417-341 Weschnitz, Bergstraße und Odenwald bei Weinheim 684,51 
2 6518-341 Odenwald bei Schriesheim 251,39 
3 6617-341 Sandgebiete zwischen Mannheim und Sandhausen 1701,84 
4 6618-341 Kleiner Odenwald 793,89 
5 6618-342 Kraichgau Meckesheim 251,75 
6 6716-341 Rheinniederung von Philippsburg bis Mannheim 3477,17 
7 6717-341 Lußhardt zwischen Reilingen und Karlsdorf 4866,32 
8 6717-342 Kinzig-Murgrinne  Kapellenbruch 171,33 
9 6718-341 Östringer Kraichgau 1264,13 
10 6816-341 Rheinniederung von Karlsruhe bis Philippsburg 4655,32 
11 6818-341 Kraichtaler Kraichgau 962,91 
12 6818-342 Kraichgau Sinsheim 1040,95 
13 6916-342 Hardtwald zwischen Graben und Karlsruhe 4728,73 
14 6917-341 Brettener Kraichgau 1743,69 
15 6917-342 Bruchsaler Kraichgau mit Silzenwiesen 1049,86 
16 6917-343 Kinzig-Murg-Rinne zwischen Bruchsal und Karlsruhe 1557,32 
17 6919-341 Heuchelberg und Hartwald 21,86 
18 7015-341 Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe 5221,76 
19 7016-342 Wiesen und Wälder bei Ettlingen 1617,81 
20 7016-343 Oberwald und Alb in Karlsruhe 599,15 
21 7017-341 Pfinzgau Ost 1728,46 
22 7018-341 Stromberg 1237,79 
23 7018-342 Enztal bei Mühlacker 109,10 
24 7116-341 Albtal mit Seitentälern 2668,66 
25 7116-342 Wälder und Wiesen bei Malsch 901,08 
26 7117-341 Bocksbach und obere Pfinz 730,53 
27 7214-341 Rheinniederung von Lichtenau bis Iffezheim 2035,09 
28 7214-342 Bruch bei Bühl und Baden-Baden 2112,27 
29 7214-343 Magerrasen und Wälder zw. Sandweier und Stollhofen 780,65 
30 7215-341 Wälder und Wiesen um Baden-Baden 1329,85 
31 7216-341 Unteres Murgtal und Seitentäler 1920,51 
32 7217-341 Eyach oberhalb Neuenbürg 22,74 
33 7313-341 Westliches Hanauer Land 1366,69 
34 7314-341 Schwarzwald-Westrand bei Achern 674,59 
35 7315-341 Nördlicher Talschwarzwald um Bühlertal 532,71 
36 7315-342 Wiesen, Moore und Heiden bei Forbach 599,63 
37 7316-341 Kaltenbronner Enzhöhen 42,59 
38 7413-341 Östliches Hanauer Land 3243,98 
39 7415-341 Wilder See - Hornisgrinde 2897,30 
40 7415-342 Oberes Murgtal 1356,11 
41 7512-341 Rheinniederung von Wittenweier bis Kehl 3872,20 
42 7513-341 Untere Schutter und Unditz 2637,52 
43 7515-341 Oberes Wolfachtal 780,76 
44 7515-342 Nördlicher Talschwarzwald bei Oppenau 336,45 
45 7516-341 Freudenstädter  Heckengäu 10,31 
46 7614-341 Mittlerer Schwarzwald zw. Gengenbach und Wolfach 253,63 
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 BG Oberrhein  Datenstand:  

Tabelle  zu Kapitel 1.4 FFH-Gebiete  06/2013 

Lfd.  Nr. BfN-Nummer  FFH-Gebietsname  
Fläche  im 
BG [ha]  

47 7712-341 Taubergießen, Elz und Ettenbach 4928,76 
48 7713-341 Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis Hohberg 1990,58 
49 7714-341 Mittlerer Schwarzwald bei Haslach 661,43 
50 7715-341 Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und Schramberg 794,69 
51 7716-341 Schiltach und Kaltbrunner Tal 1170,82 
52 7813-341 Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch 2199,04 
53 7911-341 Kaiserstuhl 1054,65 
54 7911-342 Rheinniederung von Breisach bis Sasbach 1008,42 
55 7912-341 Glotter und nördl. Mooswald 1937,87 
56 7914-341 Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach 3833,26 
57 7915-341 Schönwalder  Hochflächen 1496,33 
58 8012-341 Breisgau 3127,54 
59 8012-342 Schönberg mit Schwarzwaldhängen 2521,35 
60 8013-341 Schauinsland 917,86 
61 8013-342 Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken 2071,49 
62 8111-341 Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach 2355,70 
63 8113-341 Belchen 414,11 
64 8113-342 Hochschwarzwald um den Feldberg 1808,10 
65 8114-341 Hochschwarzwald um Hinterzarten 1138,19 
66 8211-341 Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen 3248,08 
67 8311-341 Tüllinger Berg und Tongrube Rümmingen 218,12 
68 8311-342 Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg 1538,44 
69 8312-341 Röttler Wald 450,60 
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5 ERGEBNIS DER BESTANDSAUFNAHME  PRIORITÄRE STOFFE 

BADEN-WÜRTTEMBERG 

Tabelle  5-1: Ergebnis  der  Relevanzabschätzung (Ersteinschätzung), der  stoffspezifischen  Auswahl  des 
deutschlandweit  verwendeten  methodischen  Ansatzes zur  Darstellung  der  Emissionen, Einleitungen und  
Verluste  für  prioritäre Stoffe  und bestimmte andere  Schadstoffe  auf  Ebene der Flussgebietseinheiten  
(FGE). 

 
 

 
 

Stoff  
- 

Num 
mer 

1) 

 
 
 
 

Stoff  

Anzahl  der 
FGE mit  

potentieller  
Relevanz  

nach  Erst - 
ein -  schät - 

zung  

Name der 
FGEen mit  
potentieller  
Relevanz  

nach  Erst - 
ein -  schät - 

zung  

 

 
 
 

verwendeter  methodischer  An- 
satz 

Bundesweit nicht  relevant  

1 Alachlor 0 - Basisabschätzung (für alle FGE) 

4 Benzol 0 - Basisabschätzung (für alle FGE) 

10 1,2-Dichlorethan 0 - Basisabschätzung (für alle FGE) 

11 Dichlormethan 0 - Basisabschätzung (für alle FGE) 

6a Tetrachlorkohlenstoff 0 - Basisabschätzung (für alle FGE) 

In einzelnen (1 -3) Flussgebietseinheiten  (FGE) relevant  

 
29a 

 
Tetrachlorethylen 

 
1 

 
Elbe 

nicht relevant: Basisabschätzung rele- 
vant: fließgewässerfrachtbezogener An- 
satz 

 
29 

 
Simazin 

 
1 

 
Elbe 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

 
29b 

 
Trichlorethylen 

 
1 

 
Elbe 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

 
9a 

 
Cyclodien-Pestizide 
(Drine) 

 
1 

 
Rhein  

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

 
22 

 
Naphthalin 

 
1 

 
Rhein  

fließgewässerfrachtbezogener Ansatz, 
RPA und SFA als Summenparameter 
PAK  *

 16 

 
2 

 
Anthracen 

 
2 

 
Elbe, Rhein  

fließgewässerfrachtbezogener Ansatz, 
RPA und SFA als Summenparameter 
PAK  *

 16 

 
3 

 
Atrazin 

 
2 

 
Ems, Oder 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

 
7 

 
C10-13-Chloralkane 

 
2 

Elbe, Ems, 
(Maas) 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

 
8 

 
Chlorfenvinphos 

 
2 

 
Eider, 

Schlei/Trave 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

25 Octylphenol ((4- 
(1,1',3,3'- 
Tetramethylbutyl)- 

 
2 

 
Elbe, Ems 

fließgewässerfrachtbezogener Ansatz, 
SFA 
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phenol)) 
 
 

27 Pentachlorphenol 2 Elbe, Rhein  
 
 
 

32 Trichlormethan 2 Elbe, Rhein  

 
 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener An- 
satz 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener An- 
satz 
nicht relevant: Basisabschätzung 

9 Chlorpyrifos (Chlorpy- 
rifos-Ethyl) 

 
Bis(2-ethyl- 

12 hexyl)phthalat 
(DEHP) 

3 Elbe, Rhein , 
Weser 

 
 

Elbe, Oder, 
Rhein  

relevant: fließgewässerfrachtbezogener An- 
satz 

 

 
RPA, SFA 

 
fließgewässerfrachtbezogener Ansatz, 

15 Fluoranthen 3 Elbe, Oder, 
Rhein  RPA und SFA als Summenparameter 

* 
 

 
9b pp'-DDT 3 Elbe, Oder, 

PAK16 

nicht relevant: Basisabschätzung rele- 
vant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

In 4-6 Flussgebietseinheiten  (FGE) relevant  
 
 

14 Endosulfan 4  Ems, Maas, 
Rhein, Weser 

 
 

16 Hexachlorbenzol 4  Elbe, Ems, 
Oder, Rhein  

 
 

17 Hexachlorbutadien 4 
Elbe, Donau , 

Maas, Rhein  
 

 

18 Hexachlorcyclohexan 4 
Elbe, Ems,

 
Oder, Rhein  

 
 

26 Pentachlorbenzol 4  Elbe, Ems, 
Maas, Rhein  

 

 
 

9b Summe DDT 4  Elbe, Ems, 
Maas, Rhein  

Elbe, Ems, 

 
 

nicht relevant: Basisabschätzung rele- 
vant: fließgewässerfrachtbezogener An- 
satz 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener An-
satz 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener An-
satz 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

Nonylphenol (4- 
Nonylphenol) 

28 Benzo(a)pyren 5 

Benzo(b)fluoranthen 

Maas, Oder, 
Rhein  

Elbe, Ems, 
Maas, Oder, 

Rhein  

Elbe, Ems, 

RPA, SFA 
 

 
fließgewässerfrachtbezogener Ansatz, 
RPA und SFA als Summenparameter 
PAK  *

 

fließgewässerfrachtbezogener Ansatz, 
28 + Ben- 

zo(k)fluoranthen 
5 Maas, Oder, 

Rhein  

Elbe, Ems, 

RPA und SFA als Summenparameter 
PAK  *

 

nicht relevant: Basisabschätzung 
31 Trichlorbenzole 5 Maas, Rhein , 

Weser 
Elbe, Ems, 

relevant: fließgewässerfrachtbezogener 
Ansatz 

23 Nickel- und Nickel- 
verbindungen 

6 Maas, Oder, 
Rhein , Weser 

RPA 
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Tributylzinnverbin- dun- 
gen (Tributylzinn- 

30 Kation) 6 

Elbe, Ems, 
Maas, Oder, 

Rhein , Weser; 
(Schlei/Trave, 

Eider) 
Elbe, Ems, 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener An- 
satz 

20 Blei und Bleiverbin- 
dungen 

6 Donau , Maas, 
Rhein , Weser 

RPA, SFA 

In 7 �± 10 Flussgebietseinheiten (FGE) relevant  
 
 

Cadmium und Cad- mium-verbindungen 

 
 

Elbe, Ems, 
Donau , Maas, 

 
 
 

RPA (Ergebnisse liegen für alle FGE 

7 Oder, Rhein , 
Weser 

Elbe, Ems, 
Maas, Rhein , 

vor) 

13 Diuron 7 

Benzo(g,h,i)-perylen 
28 + Indeno(1,2,3-cd)- 7 

pyren 

33 Trifluralin 7 

Bromierte Diphe- 
nylether (BDE) 

 

 
 
 
 
 

19 Isoproturon 9 
 
 
 
 
 
 

Quecksilber und 
21 Quecksilber- 10 

verbindungen 

Schlei/Trave, 
Warnow/Peen 

e, Weser 

Elbe, Ems, 
Donau , Oder, 
Rhein , War-
now/Peen e, 
Weser, (Ei-

der, 
Schlei/Trave) 

Elbe, Eider 
Ems, Maas, 

Rhein , 
Schlei/Trave, 

Weser 

Elbe, Eider , 
Ems, Maas, 
Oder, Rhein , 
Schlei/Trave, 

Weser 

Elbe, Eider, 
Ems, Donau , 
Maas, Oder, 

Rhein , 
Schlei/Trave, 
Warnow/Peen 

e 

Elbe, Eider, 
Ems, Donau , 
Maas, Oder, 
Rhein , 
Schlei/Trave, 
Warnow/Peen 
e, Weser 

RPA (Ergebnisse liegen für alle FGE 
vor) 

 

 
 
 
 

fließgewässerfrachtbezogener Ansatz, 
RPA und SFA als Summenparameter 
PAK  *

 

 
 
 

nicht relevant: Basisabschätzung 
relevant: fließgewässerfrachtbezogener An- 
satz 

 
 

nicht relevant: Basisabschätzung 

relevant: fließgewässerfrachtbezogener An- 
satz 

 
 
 
 
 

RPA 
 
 
 
 
 
 
 

RPA 

1)  Stoffnummer nach Anhang I der RL 2008/105/EG bzw. Anlage 7 Tabelle 1 OGewV 
*  In der RPA und der SFA werden die PAK nicht als Einzelsubstanzen betrachtet, sondern als PAK16  Summenpa- 

rameter modelliert. 
 

 
() Der Stoff ist in dieser FGE nicht relevant aber auf Grund analytischer Probleme separat aufzuführen und in die Be-

trachtung einzubinden 
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Tabelle  5-2: Summe  der  Hg-Einträge  (kg/a) auf  Ebene der Koordinierungsräume  gemittelt  für  den Bilanzzeitraum  2006-2008   (be- 
rechnet  am 25.10.2013 (Kläranlagen -Eintragsberechnung  verbessert  vom  20.03.2014) mit  MoRE). 

 
 
 Atmos - phäri - 

sche  De- positi - 
on auf  die  Ge- 
wässer - oberflä - 
che 

 
 
 
Altbergbau  

 
 
 
Erosion  

 
 
Grund - 
wasser  

 
 
Ober- 
flächen - 
abfluss  

 
 
Drän- 
agen 

 
 
Urbane  
Systeme  

 
 
Indu - 
trie  

 
 
 
Kläranlagen  

 
 
 
Gesamt  

Fluss - 
gebiets - 
einheit  

 
Bearbeitungs - 
gebiet  

 
AD_E_HM 
_HG 

 
 
AM_E_HM_HG 

 
ER_E_H 
M_HG 

 
GW_E_ 
HM_HG 

 
SR_E_H 
M_HG 

 
TD_E_H 
M_HG 

 
US_E_HM 
_HG 

 
ID_E_H 
M_HG 

 
WWTP_E_HM 
_HG 

 
E_tot_HM  
_HG 

 
Donau 

 
Iller/Lech 

 
6,5 

 
0,0 

 
71,4 

 
107,3 

 
87,4 

 
42,5 

 
23,2 

 
0,3 

 
28,8 

 
367,4 

 
Rhein 

Alpenrhein/ Bo- 
densee 

 
15,5 

 
0,0 

 
8,6 

 
22,3 

 
22,0 

 
4,7 

 
4,2 

 
0,0 

 
5,4 

 
82,7 

 
Rhein 

 
Hochrhein 

 
1,6 

 
0,0 

 
11,7 

 
32,0 

 
18,7 

 
4,2 

 
4,9 

 
0,0 

 
3,8 

 
76,8 

 
Rhein 

 
Main 

 
9,6 

 
0,0 

 
139,2 

 
113,2 

 
54,8 

 
17,3 

 
39,1 

 
0,2 

 
61,1 

 
434,6 

 
Rhein 

 
Neckar 

 
5,0 

 
0,0 

 
85,1 

 
75,7 

 
34,4 

 
33,0 

 
29,3 

 
0,8 

 
49,2 

 
312,6 

 
Rhein 

 
Oberrhein 

 
9,1 

 
0,5 

 
53,1 

 
83,9 

 
36,9 

 
27,1 

 
33,5 

 
3,5 

 
34,4 

 
282,0 

FGE 
Rhein 

  
88,2 

 
80,3 

 
548,1 

 
558,6 

 
246,7 

 
143,3 

 
250,5 

 
396,5 

 
263,2 

 
2.575,3 

Alle FGE- 
en in 
Deutsch- 
land 

  
 
 

391,9 

 
 
 

1.564,3 

 
 
 

1.820,9 

 
 
 

2.094,0 

 
 
 

1.106,4 

 
 
 

934,4 

 
 
 

931,4 

 
 
 

952,6 

 
 
 

847,8 

 
 
 

10.643,7 
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Tabelle  5-3: Summe  der  Cd-Einträge  (kg/a) auf  Ebene der Koordinierungsräume  gemittelt  für  den Bilanzzeitraum  2006-2008   (be- 
rechnet  am 25.10.2013 (Kläranlagen -Eintragsberechnung  verbessert  vom  20.03.2014) mit  MoRE) 

 
 
 
 
  

Atmos - phäri - 
sche  De- positi - 
on auf  die  Ge- 
wässer - oberflä - 
che 

 
 
 
 
Altbergbau  

 
 
 
 
Erosion  

 
 
 
Grund - was- 
ser 

 

 
 
Ober- flä-
chen - ab-
fluss  

 
 
 
Drän- 
agen 

 
 
 
Urbane  
Systeme  

 
 
 
Indu - 
trie  

 
 
 
Klär - an- 
lagen  

 
 
 
 
Gesamt  

 

 
Fluss -gebiets - 
einheit  

 

 
Bearbeitungs - 
gebiet  

 

 
AD_E_HM 
_CD 

 

 
AM_E_HM 
_CD 

 

 
ER_E_H 
M_CD 

 

 
GW_E_HM 
_CD 

 

 
SR_E_HM 
_CD 

 

 
TD_E_HM 
_CD 

 

 
US_E_HM 
_CD 

 

 
ID_E_HM 
_CD 

 
WWTP_ 
E_HM 
_CD 

 

 
E_tot_HM  
_CD 

 
Donau 

 
Iller/Lech 

 
2,69 

 
0,00 

 
20,18 

 
26,82 

 
16,74 

 
21,27 

 
7,35 

 
0,00 

 
0,42 

 
95,47 

 
Rhein 

Alpenrhein/ Bo- 
densee 

 
7,11 

 
0,00 

 
2,88 

 
5,56 

 
4,54 

 
2,34 

 
1,34 

 
2,15 

 
0,09 

 
26,00 

Rhein Hochrhein 0,60 0,00 3,23 7,99 4,16 2,11 1,65 0,00 0,06 19,80 
 
Rhein 

 
Main 

 
3,41 

 
0,00 

 
40,53 

 
28,31 

 
11,36 

 
8,63 

 
12,70 

 
0,63 

 
1,41 

 
106,99 

 
Rhein 

 
Neckar 

 
1,91 

 
0,00 

 
29,50 

 
18,93 

 
7,59 

 
16,51 

 
10,31 

 
0,56 

 
0,83 

 
86,15 

 
Rhein 

 
Oberrhein 

 
3,98 

 
0,00 

 
17,63 

 
20,97 

 
8,50 

 
13,56 

 
9,72 

 
1,50 

 
0,75 

 
76,60 

 
FGE Rhein 

  
30,33 

 
3,64 

 
146,73 

 
139,65 

 
54,72 

 
71,63 

 
82,31 

 
51,37 

 
10,54 

 
590,93 

Alle FGEen in 
Deutschland 

  
127,25 

 
16,32 

 
482,63 

 
523,50 

 
232,69 

 
467,19 

 
283,35 

 
138,72 

 
27,02 

 
2.298,67 
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Tabelle  5-4: Summe  der  Ni-Einträge  (kg/a) auf  Ebene der  Koordinierungsräume gemittelt  für  den Bilanzzeitraum 2006 -2008 
(berechnet  am 25.10.2013 (Kläranlagen -Eintragsberechnung  verbessert  vom  20.03.2014) mit  MoRE) 

 
 
  

 
Atmos - phäri - 
sche  De- posi - 
tion  auf  die Ge-
wässer - oberfl ä-
che 

 
 
 
 
Altbergbau  

 
 
 
 
Erosion  

 
 
 
 
Grund - was- 
ser 

 
 
 
Ober- flä-
chen - ab- 
fluss  

 
 
 
 
Drän- 
agen 

 
 
 
 
Urbane  
Systeme  

 
 
 
 
Indu - 
trie  

 
 
 
 
Klär - anla- 
gen 

 
 
 
 
Gesamt  

 
 
Flussgebiets - 
einheit  

 
 
Bearbeitungs - 
gebiet  

 
 
AD_E_HM_NI 

 
 
AM_E_HM_ 
NI 

 
 
ER_E_H 
M_NI 

 
 
GW_E_HM_ 
NI 

 
 
SR_E_HM_NI 

 
 
TD_E_HM 
_NI 

 
 
US_E_HM 
_NI 

 
 
ID_E_HM 
_NI 

 
 
WWTP_E_ 
HM_NI 

 
 
E_tot_HM_NI  

 
 
Donau 

 
 
Iller/Lech 

 
 

136,5 

 
 

0,0 

 
 

9.048,2 

 
 

18.181,5 

 
 

947,2 

 
 

2.704,3 

 
 

522,9 

 
 

33,1 

 
 

1.554,3 

 
 

33.127,9 
 

 
Rhein 

Alpenrhein/ Bo- 
densee 

 

 
346,2 

 

 
0,0 

 

 
1.110,2 

 

 
3.771,7 

 

 
246,4 

 

 
297,2 

 

 
94,8 

 

 
21,5 

 

 
335,7 

 

 
6.223,6 

 

 
Rhein 

 

 
Hochrhein 

 

 
23,3 

 

 
0,0 

 

 
1.510,8 

 

 
5.418,5 

 

 
193,3 

 

 
267,8 

 

 
107,6 

 

 
99,3 

 

 
243,0 

 

 
7.863,5 

 
 
Rhein 

 
 
Main 

 
 

154,3 

 
 

0,0 

 
 
17.878,0 

 
 

19.193,1 

 
 

622,9 

 
 

1.097,6 

 
 

880,0 

 
 

399,4 

 
 

3.293,1 

 
 

43.518,2 
 

 
Rhein 

 

 
Neckar 

 

 
64,2 

 

 
0,0 

 

 
11.048,1 

 

 
12.834,7 

 

 
419,8 

 

 
2.099,5 

 

 
644,0 

 

 
113,7 

 

 
3.168,4 

 

 
30.392,4 

 

 
Rhein 

 

 
Oberrhein 

 

 
122,8 

 

 
167,1 

 

 
7.080,1 

 

 
14.216,1 

 

 
427,3 

 

 
1.723,8 

 

 
771,5 

 

 
3.266,5 

 

 
2.213,6 

 

 
29.988,8 

 

 
 
FGE Rhein 

  

 
 

1.008,9 

 

 
 

15.656,8 

 

 
 
63.877,1 

 

 
 

94.681,0 

 

 
 

2.960,9 

 

 
 

9.107,3 

 

 
 

5.607,5 

 

 
 

9.932,0 

 

 
 

22.228,6 

 

 
 

225.060,2 
 
Alle FGEen in 
Deutschland 

  
 

5.387,0 

 
 

33.889,1 

 
199.407, 

8 

  
 

12.506,2 

 
 

59.399,9 

 
 

21.300,1 

 
 

26.192,3 

 
 

60.982,1 

 
 

2298,7 
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Tabelle  5-5: Summe  der  Pb-Einträge  (kg/a) auf  Ebene der Koordinierungsräume  gemittelt  für  den Bilanzzeitraum  2006-2008 
(berechnet  am 25.10.2013 (Kläranlagen -Eintragsberechnung  verbessert  vom 20.03.2014)  mit  MoRE) 

 
 
 
  

 
 
Atmos - phäri - 
sche  De- positi - 
on auf  die  Ge- 
wässer - oberflä - 
che 

 
 
 
 
 
Altbergbau  

 
 
 
 
 
Erosion  

 
 
 
 
Grund - was- 
ser 

 
 
 
 
Ober- flä-
chen - ab-
fluss  

 
 
 
 
Drän- 
agen 

 
 
 
 
Urbane  
Systeme  

 
 
 
 
Indu - 
strie  

 
 
 
 
Klär - anla- 
gen 

 
 
 
 
 
Gesamt  

 
 
Flussgebiets - 
einheit  

 
 
Bearbeitungs - 
gebiet  

 
 
AD_E_HM_PB 

 
 
AM_E_HM_ 
PB 

 
 
ER_E_H 
M_PB 

 
 
GW_E_HM_P 
B 

 
 
SR_E_HM_P 
B 

 
 
TD_E_HM 
_PB 

 
 
US_E_HM_ 
PB 

 
 
ID_E_HM_ 
PB 

 
 
WWTP_E_H 
M_PB 

 
 
E_tot_HM_P 
B 

 
 
Donau 

 
 
Iller/Lech 

 
 

281,9 

 
 

0,0 

 
 

9.651,7 

 
 

590,0 

 
 

2.311,5 

 
 

85,1 

 
 

1.660,9 

 
 

29,7 

 
 

84,1 

 
 

14.694,9 

 
Rhein 

Alpenrhein/ Bo- 
densee 

 
656,5 

 
0,0 

 
1.151,2 

 
122,4 

 
591,3 

 
9,3 

 
300,6 

 
21,5 

 
17,6 

 
2.870,4 

 
Rhein 

 
Hochrhein 

 
64,5 

 
0,0 

 
1.576,3 

 
175,8 

 
548,1 

 
8,4 

 
335,7 

 
2,6 

 
12,6 

 
2.723,9 

 

 
Rhein 

 

 
Main 

 

 
457,9 

 

 
0,0 

 

 
17.861,6 

 

 
622,8 

 

 
1.498,2 

 

 
34,5 

 

 
2.786,8 

 

 
28,9 

 

 
178,3 

 

 
23.469,0 

 

 
Rhein 

 

 
Neckar 

 

 
233,7 

 

 
0,0 

 

 
11.369,8 

 

 
416,5 

 

 
1.001,5 

 

 
66,1 

 

 
1.992,2 

 

 
135,9 

 

 
164,2 

 

 
15.379,9 

 
 
Rhein 

 
 
Oberrhein 

 
 

425,0 

 
 

63,4 

 
 

6.818,8 

 
 

461,3 

 
 

1.140,8 

 
 

54,2 

 
 

2.494,4 

 
 

90,7 

 
 

114,7 

 
 

11.663,3 
 
 
FGE Rhein 

  
 

3.206,2 

 
 

523,3 

 
 
65.517,4 

 
 

3.072,2 

 
 

7.558,0 

 
 

286,5 

 
 

17.671,1 

 
 

4.528,2 

 
 

1.086,9 

 
 

103.449,9 

Alle FGEen in 
Deutschland 

  
13.086,7 

 
8.324,0 

217.333, 
3 

 
11.517,0 

 
31.725,9 

 
1.868,8 

 
68.465,2 

 
11.151,3 

 
3.025,1 

 
366.497,2 
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Tabelle  5-6: Summe  der  PAK16-Einträge  (kg/a) auf  Ebene der  Koordinierungsräume gemittelt  für  den Bilanzzeitraum  2006-2008 
(berechnet  am 25.10.2013 mit MoRE) 

 
 
 
 
  

 
Atmos - phäri - 
sche  De- positi - 
on auf  die  Ge- 
wässer - oberflä - 
che 

 
 
 
 
 
Altbergbau  

 
 
 
 
 
Erosion  

 
 
 
 
Grund - was- 
ser 

 

 
 
 
Ober- flä-
chen - ab- 
fluss  

 
 
 
 
Drän- 
agen 

 
 
 
 
Urbane  
Systeme  

 
 
 
 
Indu - 
trie  

 
 
 
 
Klär - anla- 
gen 

 
 
 
 
 
Gesamt  

 

 
Flussgebiets - 
einheit  

 

 
Koordinie - 
rungsraum  

 
 
AD_E_PAK  

 
 
IN_E_PAK 

 

 
ER_E_PA 
K 

 
 
GW_E_PAK 

 
 
SR_E_PAK 

 

 
TD_E_PA 
K 

 

 
US_E_PA 
K 

 

 
ID_E_PA 
K 

 
 
WWTP_E_PAK 

 
 
E_tot_PAK  

 
 
Donau 

 
 
Iller/Lech 

78,3  
 

0,0 

 
 

90,9 

 
 

26,8 

 
 

419,9 

 
 

1,5 

 
 

181,5 

 
 

0,0 

 
 

48,7 

 
 

847,6 
 
 
Rhein 

Alpen- 
rhein/Bode 
nsee 

 
 

108,4 

 
 

0,0 

 
 

9,4 

 
 

5,6 

 
 

113,4 

 
 

0,2 

 
 

32,8 

 
 

0,0 

 
 

11,2 

 
 

281,0 

Rhein Hochrhein 7,8 4,2 13,0 8,0 112,0 0,2 36,2 0,0 9,0 190,2 
 
Rhein 

 
Main 

 
130,7 

 
65,4 

 
177,8 

 
28,3 

 
271,3 

 
0,6 

 
303,1 

 
97,0 

 
102,0 

 
1176,2 

Rhein Neckar 50,5 29,4 89,3 18,9 200,5 1,2 213,5 0,0 107,5 710,9 

 
Rhein 

 
Oberrhein 

 
89,2 

 
101,2 

 
53,5 

 
21,0 

 
237,5 

 
1,0 

 
276,5 

 
48,0 

 
71,4 

 
899,2 

 

 
FGE Rhein 

  

 
681,8 

 

 
380,1 

 

 
612,9 

 

 
139,6 

 

 
1516,5 

 

 
5,1 

 

 
1919,0 

 

 
180,2 

 

 
653,4 

 

 
6088,6 

Alle FGEen in 
Deutschland 

  
2758,1 

 
1725,8 

 
2109,8 

 
523,5 

 
5981,2 

 
33,4 

 
7530,8 

 
360,6 

 
1735,0 

 
22758,1 
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Tabelle  5-7: Summe  der  DEHP-Einträge  (kg/a) auf  Ebene der  Koordinierungsräume  für  das Jahr  2008 (berechnet  am 25.10.2013 mit  MoRE) 
 
 
 
  

 
Atmos - 
phärische  Deposi - 
tion auf  die  Ge- 
wässer - oberflä - 
che 

 
 
 
 
Altbergbau  

 
 
 
 
Erosion  

 
 
 
 
Grund - was-
ser 

 
 
 
Ober- flä-
chen - ab- 
fluss  

 
 
 
 
Drän- 
agen 

 
 
 
 
Urbane  Sys- 
teme 

 
 
Flussgebiets - 
einheit  

 
 
Bearbeitungs - 
gebiet  

 

 
 
AD_E_DEHP 

 

 
 
ER_E_DEHP 

 

 
 
SR_E_DEHP 

 

 
 
US_E_DEHP 

 

 
 
ID_E_DEHP 

 

 
 
WWTP_E_DEHP 

 

 
 
E_tot_DEHP  

 
 
Donau 

 
 
Iller/Lech 

 
 

37,4 

 
 

19,2 

 
 

1255,9 

 
 

583,2 

 
 

0,0 

 
 

248,7 

 
 

2144,3 
 
Rhein 

Alpenrhein/ Bo- 
densee 

 
97,6 

 
3,1 

 
322,3 

 
110,2 

 
2,1 

 
51,3 

 
584,5 

 
 
Rhein 

 
 
Hochrhein 

 
 

6,8 

 
 

3,0 

 
 

309,1 

 
 

132,3 

 
 

0,0 

 
 

39,6 

 
 

490,8 
 
Rhein 

 
Main 

 
43,3 

 
40,1 

 
857,4 

 
1009,0 

 
0,0 

 
541,8 

 
2491,6 

 
Rhein 

 
Neckar 

 
19,4 

 
29,2 

 
712,6 

 
942,4 

 
0,0 

 
469,5 

 
2173,1 

 
 
Rhein 

 
 
Oberrhein 

 
 

40,2 

 
 

18,5 

 
 

766,0 

 
 

820,2 

 
 

34,0 

 
 

312,7 

 
 

1957,6 
 
 
FGE Rhein 

  
 

306,6 

 
 

150,7 

 
 

4835,6 

 
 

6707,7 

 
 

88,3 

 
 

2947,3 

 
 

15036,2 
 
 
Alle FGEen in 
Deutschland 

  
 
 

1486,2 

 
 
 

534,3 

 
 
 

18871,3 

 
 
 

20653,1 

 
 
 

212,7 

 
 
 

8027,5 

 
 
 

49749,0 
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Tabelle  5-8: Summe  der  Isoproturon -Einträge  (kg/a) auf  Ebene der  Koordinierungsräume  für  das Jahr  2008 (berechnet  am 25.10.2013 MoRE) 
 
 
 
 
 
 
 Atmos - phäri - 

sche  Depositi - 
on auf  die  Ge- 
wässer - ober - 
fläche  

 
 
 
Altbergbau  

 
 
 
Erosion  

 
 
Grund - was- 
ser 

 
 
Ober- flä-
chen - ab- 
fluss  

 
 
Drän- 
agen 

 
 
Urbane  Sys- 
teme 

 
 
Flussgebiets - ein- 
heit  

 
 
Bearbeitungs - 
gebiet  

 
 
SR_E_PSC_IS 

 
 
TD_E_PSC_IS 

 
 
SD_E_PSC_IS 

 
 
US_E_PSC_IS 

 
 
ID_E_PSC_IS 

 
 
WWTP_E_PSC_IS 

 
 
E_tot_PSC_IS  

 
 
Donau 

 
 
Iller/Lech 

 
 

32,8 

 
 

27,6 

 
 

0,5 

 
 

3,0 

 
 

0,0 

 
 

10,8 

 
 

74,7 

 
Rhein 

Alpenrhein/ Bo- 
densee 

 
4,3 

 
2,6 

 
0,1 

 
0,7 

 
0,0 

 
2,2 

 
9,9 

 
 
Rhein 

 
 
Hochrhein 

 
 

3,4 

 
 

2,1 

 
 

0,1 

 
 

0,7 

 
 

0,0 

 
 

1,7 

 
 

8,0 
 
Rhein 

 
Main 

 
59,7 

 
12,7 

 
0,9 

 
3,9 

 
0,0 

 
23,6 

 
100,7 

 
Rhein 

 
Neckar 

 
29,3 

 
22,0 

 
0,5 

 
3,2 

 
0,0 

 
20,4 

 
75,4 

 
 
Rhein 

 
 
Oberrhein 

 
 

25,5 

 
 

20,6 

 
 

0,4 

 
 

4,2 

 
 

0,0 

 
 

13,6 

 
 

64,3 
 
 
FGE Rhein 

  
 

206,7 

 
 

98,5 

 
 

3,2 

 
 

29,3 

 
 

0,0 

 
 

128,1 

 
 

465,8 
Alle FGEen in 
Deutschland 

  
1011,8 

 
695,1 

 
15,8 

 
111,9 

 
0,0 

 
349,0 

 
2183,7 
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Tabelle  5-9: Summe  der  Diuron -Eintr äge (kg/a) auf  Ebene der  Koordinierungsräume  für das Jahr  2008  (berech - 
net  am 25.10.2013 mit  MoRE) 

 
 
 
 
 
  

 
Urbane  Systeme  

 
 
Industrie  

 
 
Kläranlagen  

 
 
Gesamt  

 
Flussgebiets - ein- 
heit  

 
Bearbeitungs - 
gebiet  

 
 
US_E_PSC_DI 

 
 
ID_E_PSC_DI 

 
 
WWTP_E_PSC_DI 

 
 
E_tot_PSC_DI  

 
 
Donau 

 
 
Iller/Lech 

 
 

28,5 

 
 

0,0 

 
 

31,4 

 
 

59,9 

 
Rhein 

Alpenrhein/ Bo- 
densee 

 
6,3 

 
0,0 

 
6,5 

 
12,7 

 
 
Rhein 

 
 
Hochrhein 

 
 

6,9 

 
 

0,0 

 
 

5,0 

 
 

11,9 
 

 
Rhein 

 

 
Main 

 

 
37,9 

 

 
0,0 

 

 
68,3 

 

 
106,2 

 
Rhein 

 
Neckar 

 
33,3 

 
0,0 

 
59,2 

 
92,5 

 
 
Rhein 

 
 
Oberrhein 

 
 

40,7 

 
 

2,0 

 
 

39,4 

 
 

80,1 

 
FGE Rhein 

  
284,5 

 
2,0 

 
371,6 

 
656,1 

Alle FGEen in 
Deutschland 

  
1028,5 

 
4,0 

 
1012,2 

 
2040,7 
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Tabelle  5-10: Summe  der  Nonylphenol -Einträge  (kg/a) auf  Ebene der  Koordinierungsräume  für  das  Jahr  2008  (berech - 
net  am 25.10.2013 mit  MoRE) 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
Urbane  Systeme  

 

 
 
Industrie  

 

 
 
Kläranlagen  

 

 
 
Gesamt  

 
Flussgebiets - 
einheit  

 
Bearbeitungs - 
gebiet  

 
 
AD_E_NP 

 
 
IN_E_NP 

 
 
ER_E_NP 

 
 
GW_E_NP 

 
 
Donau 

 
 
Iller/Lech 

 
 

47,5 

 
 

0,0 

 
 

162,2 

 
 

209,6 
 
Rhein 

Alpenrhein/ Bo- 
densee 

 
9,5 

 
0,0 

 
33,5 

 
43,0 

 
Rhein 

 
Hochrhein 

 
11,0 

 
0,0 

 
25,8 

 
36,8 

 

 
Rhein 

 

 
Main 

 

 
75,3 

 

 
2,0 

 

 
353,3 

 

 
430,7 

 
Rhein 

 
Neckar 

 
68,1 

 
0,0 

 
306,2 

 
374,3 

Rhein Oberrhein 66,6 23,0 204,0 293,6 
 
FGE Rhein 

  
517,6 

 
25,0 

 
1922,2 

 
2464,7 

Alle FGEen in 
Deutschland 

  
1711,4 

 
55,1 

 
5235,3 

 
7001,9 
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6 KLIMAWANDEL  MAßNAHMENCHECK  UND AUSWIRKUNGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG 
 

 
 
6.1 Auswirkung  des Klimawandels  auf die Gewässer  

 
Tabelle  6-1: Maßnahmen  zum Klimaschutz, die  direkte  Auswirkungen auf  Gewässer  haben  könnten  

 
 
 Mögliche direkte  Auswirkungen  

des Klimawandels  

Potentielle  Folgen  für  Was- 

sermenge und  Wassergüte  

Handlungsfelder  Maßnahmen  des LAWA- 

Katalogs  zur Anpassung  

an den Klimawandel  

1  Oberirdischer  Abfluss    

1.1 Höhere sommerliche Lufttemperatu- 

ren, Abnahme Sommerniederschlä- 

ge 

Zunahme von Dauer und In- 

tensität von Niedrigwasser: 

Durch häufig länger andau- 

ernde Trockenperioden kön- 

nen niedrigere mittlere monat- 

liche Abflüsse bzw. niedrigere 

Niedrigwasserabflüsse auftre- 

ten. Das kann zu Trockenfal- 

len von Uferbereichen, Bil- 

�x Abschätzung der Verände- 

rungen Vorsorgemaßnahmen 

�x Maßnahmen zum Manage- 

ment, i.W. Verbesserung der 

Durchgängigkeit und der 

Gewässermorphologie 

�x Erhöhung des Wasserrück- 

haltes in der Fläche 

17 Wärmeeinleitungen 
 
45-53 Reduzierung der 

Wasserentnahmen 

61-65 z.B. Maßnahmen 

zur Verbesserung des 

Mindestabflusses, zur 

Wiederherstellung des 

gewässertypischen Ab- 

flussverhaltens und zur 
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  dung von Sandbänken, Aus- 

trocknen der Gewässer und 

stärkerer Erosion von Ufern 

sowie zu Sauerstoffmangel im 

Gewässer führen. 

�x Reduzierung der Wärmebe- 

lastung 

�x Adaptives Talsperrenma- 

nagement 

Förderung des natürlichen 

Rückhalts. 

1.2 Größere Variabilität der N- Ereignis- 

se, häufigere und intensivere Extre- 

mereignisse 

Zunahme der Häufigkeit von 

Hochwasser: Höhere, länger 

andauernde Abflüsse können 

nicht nur zu großen Katastro- 

phen sondern vermehrt zu 

kleineren und mittleren Über- 

schwemmungen führen. Die- 

se treten häufig nur regional 

auf. 

�x Regionale Untersuchungen 
 

�x Überprüfung der Planungen 

und Konzeptionen 

�x Mögliche Maßnahmen sind 

natürlicher Rückhalt, Hoch- 

wasservorsorge, technischer 

Hochwasserschutz, Adapti- 

ves Talsperrenmanagement 

65 Maßnahmen zur För- 

derung des natürlichen 

Rückhalts 

67-70 Durchgängigkeit 
 
71-79 Verbesserung der 

Gewässerstruktur 

2  Grundwasser  (Menge)   

2.1 Zunahme Winter-Niederschläge Erhöhung der GW-Neubildung �x Drainage landwirtschaftlicher  
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  in den Wintermonaten und 

Zunahme der Vernässungs- 

gefahr in Bereichen mit gerin- 

gen Flurabständen:  Abhän- 

gig von den regional- spezi- 

fisch unterschiedlich starken 

Niederschlägen, den Boden- 

verhältnissen und den weite- 

ren Einflüssen wie der Flä- 

chenversiegelung können re-

gionale Unterschiede auftre- 

ten. 

Flächen 
 

�x Schutz von Gebäuden und 

Infrastruktureinrichtungen vor 

grundwasserbedingten Ver- 

nässungen 

�x Waldumbau 

 

2.2 Abnahme Sommer-Niederschläge Abnahme der GW-Neubildung 

in den Sommermonaten und 

fallende Grundwasserstände: 

Dadurch können sinkende 

GW-Stände resultieren, die 

weiterhin durch die Verlänge- 

rung der Vegetationsperiode 

mit Mehrbedarf an Bewässe- 

rungs- und Tränkwasser für 

�x Nachhaltige Grundwasser- 

bewirtschaftung (z.B. Be- 

rücksichtigung der möglichen 

Auswirkungen auf die 

Grundwasserneubildung bei 

der Erteilung von lange gel- 

tenden Wasserrechten > 10 

Jahre) 

�x Festlegung von Entnahmeop- 

43 Trinkwasserversorgung 
 
54-60 Wasserentnahmen 

 
57 Reduzierung der Was- 

serentnahme für die Land-

wirtschaft 

59 Grundwasseranreiche- 

rung 
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  die Landwirtschaft und einer 

potentiell erhöhten Speisung 

der Oberflächengewässer aus 

dem Grundwasser in Tro- 

ckenzeiten verstärkt werden 

können. 

tionen 
 

�x spezifische Anpassungs- 

maßnahmen bei Betreibern 

von Wasserversorgungsan- 

lagen (Wasserverbundsys- 

teme, gesteuerte Infiltratio- 

nen, Grundwasseranreiche- 

rung, Maßnahmen der ratio- 

nellen Wasserverwendung in 

allen Verbrauchssektoren 

(Haushalt, Dienstleistung, In- 

dustrie etc.) 

�x Auswahl und Monitoring von 

geeigneten Indikatorparame- 

tern im Roh- und Trinkwasser 

�x Optimierung der landwirt- 

schaftlichen Bewässerung 

(z.B. Einführung der Tröpf- 

chenbewässerung oder Be- 

wässerung mit gereinigtem 
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   Abwasser) 

 
�x Erfassung aller landwirt- 

schaftlichen Wasserentnah- 

men in den Grundwasserkör- 

pern 

 

3  Beschaffenheit  der Oberflä - 

chengewässer  

  

3.1 Häufigere und intensivere Starknie- 

derschläge 

Steigender Eintrag von Nähr- 

und Schadstoffen: 

Diese können aus landwirt- 

schaftlichen Flächen, durch 

Überlastung der Mischwas- 

serkanalisation oder durch 

häufigere Hochwasser her- 

vorgerufen werden. Eine po- 

tentielle Verlängerung der Ve-

getationsperiode begüns- tigt 

diese Vorgänge. 

�x Anpassungsstrategien der 

landwirtschaftlichen Flächen- 

nutzung 

�x entwässerungstechnische 

Strategien in der Abwasser- 

wirtschaft (ausreichende 

Überflutungssicherheiten 

�V�F�K�D�I�I�H�Q�«�� 

 
16-22 Reduzierung punk- 

tueller Stoffeinträge 

24-37, 100 Reduzierung 

diffuser Einträge, Auf- 

rechterhaltung der Trink- 

wasserversorgung 

88-90 Fischerei 
 
 
 
92-96 Reduzierung weite- 

rer Belastungen 
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3.2 Höhere Lufttemperaturen, mehr 

Sonneneinstrahlung 

Höhere Wassertemperaturen 

und weniger gelöster Sauer- 

stoff im Gewässer: 

Dies beeinflusst die Umset- 

zungsprozesse. Durch gerin- 

geren Wasserstand kann sich 

auch die Fließgeschwindigkeit 

verringern. Insgesamt kann 

dadurch die aquatische Le- 

bensgemeinschaft belastet 

werden. 

�x Variierende hydromorpholo- 

gische Strukturen als Rück- 

zugsmöglichkeiten 

�x Durchgängigkeit von Fließ- 

gewässern 

�x Erhaltung und Wiederherstel- 

lung naturnaher Infrastruktu- 

ren 

�x Erreichen eines guten ökolo- 

gischen Zustands 

 

3.3 Höhere Lufttemperaturen, mehr 

Sonneneinstrahlung 

Veränderung der thermischen 

Schichtung in Seen: 

Das Nährstoffangebot und die 

Wasserqualität können beein- 

flusst werden, ggf. können da- 

raus Tendenzen zur Ver- lan- 

dung resultieren. Die Prob- 

leme mit Blaualgen könnten 

sich verstärken. An Badeseen 

�x Erhalt der aquatischen Le- 

bensgemeinschaft 

66 Verbesserung des Was-

serhaushaltes 

80 Morphologie 
 
86 Hydromorphologie 
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  könnten erhöhte (Fäkal-)- 

Keimbelastung auftreten. 

  

4  Grundwasserbeschaffenheit    

4.1 Höhere Lufttemperaturen, Verände- 

rung der Niederschläge 

Erhöhte Nährstoffverlagerung 

aus der Bodenzone: Ent- 

scheidende Faktoren dafür 

sind die verstärkte Auswa- 

schung im Winter oder verrin- 

gerte Aufnahme durch die 

Pflanzen aufgrund des ver- 

minderten Wachstums in Tro- 

ckenzeiten. Das kann auch zu 

einer erhöhten Auswaschung 

von Nährstoffen und Pflan- 

zenschutzmitteln aus land- 

wirtschaftlichen Flächen im 

Winter oder der Auswaschung 

aus Bauwerken führen. 

Erhöhter Eintrag von wasser- 

getragenen Krankheitserre- 

�x Anpassungsstrategien der 

landwirtschaftlichen Flächen- 

nutzung 

�x angepasste Bauausführung 
 

�x erhöhter FE-Bedarf zur Mo- 

dellierung von Auswirkungen 

des Klimawandels auf Nitrat- 

konzentrationen im Sicker- 

wasser (Änderung der N- 

Mineralisation und Sicker- 

wassermenge) 

38-42, 44 Reduzierung 

diffuser Belastungen 

99 Reduzierung sonstiger 

Belastungen 
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  gern in Trinkwasserressour- 

cen nach Hochwasser- und 

Starkregenereignissen 

  

4.2 Höhere Lufttemperaturen Änderung der Grundwas- 

serströmung im Bereich der 

Küsten: 

Der Meeresspiegelanstieg 

kann zu einem veränderten 

Gradienten zwischen Küsten- 

gewässern und Grundwasser 

führen. Dadurch kann es zu 

einer fortschreitenden Versal- 

zung des Grundwassers in 

Küstenbereichen kommen. 

�x Anpassungsstrategien der 

landwirtschaftlichen Flächen- 

nutzung 

�x spezifische Anpassungs- 

maßnahmen beim Betreiber 

von Wasserversorgungsan- 

lagen (Wasserverbundsys- 

teme, Vertiefung von Brun- 

�Q�H�Q�«�� 

97 Maßnahmen zur Re- 

duzierung von Salzwasse- 

rintrusionen 

5  Küstengewässer/  Meere- 

sökologie  

  

5.1 Höhere Lufttemperaturen, zuneh- 

mende Verdunstung 

Beschleunigter Anstieg des 

Meeresspiegels: 

Ursachen sind das verstärkte 

Abschmelzen der Landeis- 

 
�x Bandbreiten der Auswirkun- 

gen ermitteln 

�x Klimazuschlag für die Deich- 

81-85, 87 Reduzierung 

von Belastungen 

91 Fischerei 
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  massen und die thermische 

Ausdehnung der oberen Was- 

serschichten. Dadurch kann 

es zu höheren Sturm- flutwas- 

serständen und Belas- tungen 

der Küsten und Küs- ten- 

schutzanlagen kommen. Eine 

Verschiebung der Brackwas- 

sergrenzen mit Ver- salzung 

der Bewässerungs- und Trän- 

kewasser können die Folgen 

sein. 

bemessung sowie konstrukti- 

ves Vorsorgemaß für techni- 

sche Bauwerke vorsehen 

�x Überprüfung und ggf. Anpas- 

sung der vorhandenen Stra- 

tegien und Planungen 

 

5.2 höherer CO2-Eintrag Versauerung der Meere:  

Die Kalkbildung kann behin- 

dert werden mit potentiellen 

Auswirkungen auf marine 

Ökosysteme 

 
 
 
 
 
 
 

�x Umsetzung der internationa- 

len Meeresschutzvorschriften 

 

5.3 Höhere Lufttemperaturen Erwärmung der Meere: Da-

durch kann es zu einer Ver-

änderung der Zusammen- 

setzung derzeitiger Lebens- 
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  gemeinschaften kommen.   

6  Wasserwirtschaftliche  An- 

lagen  

  

6.1 Zunahme der Starkniederschlagser- 

eignisse 

Siedlungswasserwirtschaft: 

Überlastung von Entwässe- 

rungsanlagen, Beanspru- 

chung der Entwässerungsein- 

richtungen, Gebäuden, Ver- 

kehrsinfrastruktur (z.B. Stra- 

ßen) 

�x Überprüfung der Nutzung der 

Stauräume 

�x Maßnahmen zur schadlosen 

Abführung des Abwassers 

�x Notfallstrategien 
 

�x Nachhaltige dezentrale Be- 

wirtschaftung von Nieder- 

schlagswasser 

1-15 Kläranlagen 
 
10-12 Misch- und Nieder- 

schlagswasser 

6.2 Höhere Lufttemperaturen, Abnahme 

Sommerniederschläge 

Kühlwasser: 

Kühlwasser für Anlagen steht 

nicht mehr ausreichend zur 

Verfügung, Kühlwassereinlei- 

tungen in Gewässer sind nicht 

mehr in gewünschtem Um- 

fang möglich 

�x Alternative, abflussunabhän- 

gige Kühleinrichtungen 

�x Kompensation phasenweise 

verringerter Kühlleistungen 

�x Anpassungen der Wär- 

melastpläne 

17 Wärmeeinleitungen 
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6.3 Änderungen in Niederschlag und Luft- 

temperatur 

Schifffahrt: 

Verändertes Abflussregime 

kann die Binnenschifffahrt be- 

einflussen 

�x Anpassungsmaßnahmen 

(Mehr Unterhaltung, Investiti- 

onen in die Infrastruktur, 

Verbesserung der Wasser- 

bewirtschaftung) 
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Tabelle  6-2: Maßnahmen  zum Klimaschutz, die  indirekte  Auswirkungen  auf Gewässer  haben  könnten  

 
 
 
Ziel  

 
Maßnahme  

 
Auswirkungen  auf die  Gewässer  

 

 
Klimaschutz 

durch Förderung 

erneuerbarer 

Energien 

 
Erneuerbare-Energien-Gesetz führt 

zu mehr Biogasanlagen auf der Ba- 

sis von Energiepflanzen, Wirt- 

schaftsdüngern und Bioabfällen. 

 
Die Quotenregelung steuert den 

Markt zur Produktion von Biokraft- 

stoffen aus Biomasse (z.B. erhöhter 

Rapsanbau für Biodiesel) 

�x Änderung der Landnutzung: Durch geziel- 

ten Anbau nachwachsender Rohstoffe, 

insbes. Mais, werden höhere Nitratgehalte 

im Grundwasser erwartet 

�x Flächenkonkurrenz 

�x unbeabsichtigte Gewässerverunreinigun- 

gen (mit zum Teil extremen Sauerstoffdefi- 

ziten) 

 
27-32 Maßnahmen zur Reduzie- 

rung der Stoffeinträge aus der 

Landwirtschaft 

 
 
 
 
Ermittlung der Auswirkungen des 

Anbaus von Nachwachsenden 

Rohstoffen (NawaRo) auf die re- 

gionalen N-Bilanzen und N- Bilanz- 

überschüsse 

  
Mehr Wasserkraftnutzungen �x Beeinträchtigung der aquatischen Lebens- 

räume im Gewässer 

�x in Rückstaubereichen der WKA ist keine 

Entwicklung des guten ökologischen Zu- 

stands möglich und somit immer Zielver- 

fehlung WRRL 
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Geothermische Anlagen 

 
Gefahr der Beeinträchtigung des Grundwassers 

durch unsachgemäß ausgeführte Geothermie- An- 

lagen (z.B. durch unerwünschte hydraulische 

 

  Verbindung von Grundwasserstockwerken)  
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6.2 Maßnahmencheck  der Maßnahmenauswahl  
 

 
Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse des in Kapitel 2.3 beschriebenen Maßnahmenchecks zusammen. Sie stellt eine allgemeine Einschät- 

zung dar und ist im Einzelfall anhand der spezifischen Umstände zu überprüfen. Dadurch können sich mitunter andere Einstufungen ergeben. 

 
Die vierte Spalte (Sensitivität gegenüber dem Klimawandel) beschreibt, ob durch den Klimawandel die Effizienz der Maßnahme vermindert (-) oder 

vergrößert (+) bzw. die zu Grunde liegende Belastung kleiner (+) oder größer (-) wird. Positive Effekte des Klimawandels werden zusammenfas- 

send durch ein +, negative Effekte durch ein - gekennzeichnet. In allen Fällen, in denen ein negativer Effekt festgestellt wird, ist es möglich, diesen 

durch technische Maßnahmen zu vermindern. 

 
Die letzte Spalte (Auswirkung auf den Klimaschutz) beschreibt, ob durch die Maßnahme nachteilige Nebeneffekte verursacht werden (-), i.W. ein 

höherer Energieverbrauch. Durch technische Maßnahmen können diese Nebeneffekte verringert werden. 
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Tabelle  6-3: Maßnahmencheck (Zeichenerklärung:  +: positiver  Effekt, -: negativer  Effekt,  0: kein  Effekt, n.z.:  nicht  zutreffend)  

 
 

Belastungstyp  
 

nach WRRL,  Anhang  II 

Maßnahmenbezeichnung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neubau und Anpassung von kom- 

 
Sensitivität  
gegenüber  
Auswirkungen  
des Klimawan - 
dels  

 
Erläuterung  
(Einflussgröße  
/ Mechanis - 
mus)  

 
Nr. der Auswir - 
kung aus  Ta- 
belle  1 

 
Auswirkung  
auf  den Kli - 
maschutz  
(ibs.  durch  
den Betrieb)  

1 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte 

munalen Kläranlagen + - 

Ausbau kommunaler Kläranlagen 
2 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 

Haushalte 
zur Reduzierung der Stickstoffein- 
träge 
Ausbau kommunaler Kläranlagen 

+ - 
steigende Effizi- 
enz der Reini- 

3 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte 

 

 
4 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 

Haushalte 

zur Reduzierung der Phosphorein- + 
träge 
Ausbau kommunaler Kläranlagen 
zur Reduzierung sonstiger Stoffein- + 
träge 
Optimierung der Betriebsweise 

gungsleistung - 
durch höhere 
Wassertempera- 
tur 
(Nr. 3.2, 3.3) - 

5 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte 

kommunaler Kläranlagen + - 

Interkommunale Zusammenschlüsse 
6 WRRL/OW Punktquellen: Kommunen / 

Haushalte 
und Stilllegung vorhandener Kläran- 
lagen 

0 n.z. - 
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7 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte 

Neubau und Umrüstung von Klein- 
kläranlagen 

 
+ 

 
siehe 1-5 

 
- 

 
8 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte 

Anschluss bisher nicht angeschlos- 
sener Gebiete an bestehende Klär- 
anlagen 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
9 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Kommunen / 
Haushalte 

Sonstige Maßnahmen zur Reduzie- 
rung der Stoffeinträge durch kom- 
munale Abwassereinleitungen 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
10 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Misch- und 
Niederschlagswasser 

Neubau und Anpassung von Anla- 
gen zur Ableitung, Behandlung und 
zum Rückhalt von Misch- und Nie- 
derschlagswasser 

 
- 

 
 
 
 
 
erhöhte Stoffein- 
träge durch 
vermehrte Stark- 
regen 
(Nr. 3.1) 

 
0 

 
11 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Misch- und 
Niederschlagswasser 

Optimierung der Betriebsweise von 
Anlagen zur Ableitung, Behandlung 
und zum Rückhalt von Misch- und 
Niederschlagswasser 

 
- 

 
0 

 
12 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Misch- und 
Niederschlagswasser 

Sonstige Maßnahmen zur Reduzie- 
rung der Stoffeinträge durch Misch- 
und Niederschlagswassereinleitun- 
gen 

 
- 

 
0 
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13 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Industrie / Ge- 
werbe 

Neubau und Anpassung von indust- 
riellen/ gewerblichen Kläranlagen 

 
+ 

 
steigende Effizi- 
enz der Reini- 
gungsleistung 
durch höhere 
Wassertempera- 
tur 
(Nr. 3.2, 3.3) 

 
- 

 
14 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Industrie / Ge- 
werbe 

Optimierung der Betriebsweise in- 
dustrieller/ gewerblicher Kläranlagen 

 
+ 

 
- 

 
15 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Industrie / Ge- 
werbe 

Sonstige Maßnahmen zur Reduzie- 
rung der Stoffeinträge durch indust- 
rielle/ gewerbliche Abwassereinlei- 
tungen 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
16 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzierung punk- 
tueller Stoffeinträge aus dem Berg- 
bau 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
17 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Wärmebelas- 
tung (alle Verursacherberei- 
che) 

Maßnahmen zur Reduzierung der Be-
lastungen durch Wärmeeinleitun- gen 

 
- 

 
höhere Tempe- 
ratur 
(Nr. 1.1, 3.2, 
6.2) 

 
- 

 
18 

 
WRRL/OW 

 
Punktquellen: Sonstige 
Punktquellen 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge aus anderen Punkt- 
quellen 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
19 

 
WRRL/GW 

 
Punktquellen: Industrie / Ge- 
werbe 

Maßnahmen zur Reduzierung punk- 
tueller Stoffeinträge aus Industrie-/ 
Gewerbestandorten 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
20 

 
WRRL/GW 

 
Punktquellen: Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzierung punk- 
tueller Stoffeinträge aus dem Berg- 
bau 

 
0 

 
n.z. 

 
- 
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21 

 
WRRL/GW 

 
Punktquellen: Altlasten / Alt- 
standorte 

Maßnahmen zur Reduzierung punk- 
tueller Stoffeinträge aus Altlasten 
und Altstandorten 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
22 

 
WRRL/GW 

 
Punktquellen: Abfallentsor- 
gung 

Maßnahmen zur Reduzierung punk- 
tueller Stoffeinträge aus der Ab- fal- 
lentsorgung 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
23 

 
WRRL/GW 

 
Punktquellen: Sonstige 
Punktquellen 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge aus anderen Punkt- 
quellen 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
24 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzierung diffu- 
ser Belastungen infolge Bergbau 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
25 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Altlasten / 
Altstandorte 

Maßnahmen zur Reduzierung diffu- 
ser Stoffeinträge aus Altlasten und 
Altstandorten 

 
0 

 
n.z. 

 
- 
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26 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Bebaute Ge- 
biete 

Maßnahmen zur Reduzierung diffu- 
ser Stoffeinträge von befestigten 
Flächen 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erhöhte Stoffein- 
träge durch ver-
mehrte Stark- 
regen 
(Nr. 3.1) 

 
0 

 
27 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
direkten Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft 

 
- 

 
0 

 
28 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch Anlage von 
Gewässerschutzstreifen 

 
- 

 
0 

 
29 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoff- und Feinmaterialeinträge 
durch Erosion und Abschwemmung 
aus der Landwirtschaft 

 
- 

 
0 

 
30 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch Auswa- 
schung aus der Landwirtschaft 

 
- 

 
0 

 
31 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch Drainagen 

 
- 

 
0 

 
32 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Einträge von Pflanzenschutzmitteln 
aus der Landwirtschaft 

 
- 

 
0 

 
33 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch besondere 
Anforderungen in Wasserschutzge- 
bieten 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
34 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Bodenver- 
sauerung 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Bodenversaue- 
rung 

 
0 

 
n.z. 

 
0 
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35 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen : Unfallbe- 
dingte Einträge 

Maßnahmen zur Vermeidung von 
unfallbedingten Einträgen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
36 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Sonstige dif- 
fuse Quellen 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen aus anderen diffusen 
Quellen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
37 

 
WRRL/GW 

 
Diffuse Quellen: Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Versauerung infolge Bergbau 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
38 

 
WRRL/GW 

 
Diffuse Quellen: Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzierung diffu- 
ser Belastungen infolge Bergbau 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
39 

 
WRRL/GW 

 
Diffuse Quellen: Bebaute Ge- 
biete 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge aus undichter Kanalisa- 
tion und Abwasserbehandlungsanla- 
gen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
40 

 
WRRL/GW 

 
Diffuse Quellen: Bebaute Ge- 
biete 

Maßnahmen zu Reduzierung der 
Stoffeinträge aus Baumaterialien/ 
Bauwerken 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
41 

 
WRRL/GW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge in GW durch Aus- 
waschung aus der Landwirtschaft 

 
- 

 
erhöhte Stoffein- 
träge durch ver-
mehrte Stark- 
regen 
(Nr. 3.1) 

 
+ 

 
42 

 
WRRL/GW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Einträge von Pflanzenschutzmitteln 
aus der Landwirtschaft 

 
- 

 
+ 

 
43 

 
WRRL/GW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch besondere 
Anforderungen in Wasserschutzge- 
bieten 

 
0 

 
+ 
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44 

 
WRRL/GW 

 
Diffuse Quellen: Sonstige dif- 
fuse Quellen 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen aus anderen diffusen 
Quellen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
45 

 
WRRL/OW 

 
Wasserentnahmen: Industrie 
/ Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Ge- 
werbe 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
höherer Ver- 

 
+ 

 
46 

 
WRRL/OW 

 
Wasserentnahmen: Industrie 
/ Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme infolge Stromer- 
zeugung (Kühlwasser) 

 
- 

 
- 

 
47 

 
WRRL/OW 

 
Wasserentnahmen: Industrie 
/ Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Wasserkraft- 
werke 

 
- 

 
- brauch und stei- 

gende Entnah- 
men durch hö- 

 
48 

 
WRRL/OW 

 
Wasserentnahmen: Land- 
wirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Landwirt- 
schaft 

 
- 

 
+ 

here Tempera- 
tur 
(Nr. 1.1, 3.2, 

 
49 

 
WRRL/OW 

 
Wasserentnahmen: Fische- 
reiwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Fischerei- 
wirtschaft 

 
- 

3.3, 6.2)  
+ 

 
50 

 
WRRL/OW 

 
Wasserentnahmen: Wasser- 
versorgung 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die öffentliche 
Wasserversorgung 

 
- 

 
+ 

 
51 

 
WRRL/OW 

 
Wasserentnahmen: Wasser- 
versorgung 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Verluste infolge von Wasservertei- 
lung 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
52 

 
WRRL/OW 

 
Wasserentnahmen: Schiff- 
fahrt 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Schifffahrt 

 
- 

 
häufigere Nied- 
rigwasser 
(Nr. 6.3) 

 
0 
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53 

 
WRRL/OW 

 
Wasserentnahmen:  Sonstige 
Wasserentnahmen 

Maßnahmen zur Reduzierung ande- 
rer Wasserentnahmen 

 
- 

 
höherer Ver- 
brauch und stei- 
gende Entnah- 
men durch hö- 
here Tempera- 
tur 
(Nr. 1.1, 2.2) 

 
+ 

 
54 

 
WRRL/GW 

 
Wasserentnahmen: Industrie 
/ Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Ge- 
werbe (IED) 

 
- 

 
+ 

 
55 

 
WRRL/GW 

 
Wasserentnahmen: Industrie 
/ Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Ge- 
werbe 

 
- 

 
+ 

 
56 

 
WRRL/GW 

 
Wasserentnahmen: Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für den Bergbau 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
57 

 
WRRL/GW 

 
Wasserentnahmen:  Land- 
wirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Landwirt- 
schaft 

 
- 

 
 
 
 
 
höherer Ver- 
brauch und stei- 
gende Entnah- 
men durch hö- 
here Tempera- 
tur 
(Nr. 2.2) 

 
+ 

 
58 

 
WRRL/GW 

 
Wasserentnahmen: Wasser- 
versorgung 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die öffentliche 
Wasserversorgung 

 
- 

 
+ 

 
59 

 
WRRL/GW Wasserentnahmen: Son- 

stige Wasserentnahmen 

Maßnahmen zur Grundwasseranrei- 
cherung zum Ausgleich GW- ent- 
nahmebedingter mengenmäßiger 
Defizite 

 
- 

 
0 

 
60 

 
WRRL/GW Wasserentnahmen:  Son- 

stige Wasserentnahmen 

Maßnahmen zur Reduzierung ande- 
rer Wasserentnahmen 

 
- 

 
+ 

 
61 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Gewährleistung des 
erforderlichen Mindestabflusses 

 
- 

 
Änderung des 
Abflussregimes 
(Nr. 1.2) 

 
- 
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62 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Wasserhaushalt 

Verkürzung von Rückstaubereichen  
0 

 
n.z. 

 
0 

 
63 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Wasserhaushalt 

Sonstige Maßnahmen zur Wieder- 
herstellung des gewässertypischen 
Abflussverhaltens 

 
- 

 
 
 
Änderung des 
Abflussregimes 
(Nr. 1.2) 

 
0 

 
64 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Reduzierung von 
nutzungsbedingten Abflussspitzen 

 
- 

 
0 

 
65 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Förderung des na- 
türlichen Wasserrückhalts 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
66 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserhaushalts an stehenden Ge- 
wässern 

 
- 

 
Änderung des 
Abflussregimes 
(Nr. 1.2) 

 
0 

 
67 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Reduzierung der Be- 
lastungen infolge Tidesperrwerke/ 
-wehre bei Küsten- und Übergangs- 
gewässern 

 
- 

 
Anstieg des Mee-
resspiegels (Nr. 
5.1) 

 
- 



237  

Bewirtschaftungsplan  2015 
BG Oberrhein, BW 

Anhang  6 

 
 
 
 
68 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Durchgängigkeit 

Maßnahmen zur Herstellung der li- 
nearen Durchgängigkeit an Talsper- 
ren, Rückhaltebecken, Speichern 
und Fischteichen im Hauptschluss 

 
- 

 

 
 
 
 
 
Änderung des 
Abflussregimes 
(Nr. 1.2) 

 
0 

 
69 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Durchgängigkeit 

Maßnahmen zur Herstel- 
lung/Verbesserung der linearen 
Durchgängigkeit an Staustu- 
fen/Flusssperren, Abstürzen, Durch- 
lässen und sonstigen wasserbauli- 
chen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 
19700 Teil 13 

 
- 

 
0 

 
70 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Habitatverbesse- 
rung durch Initiieren/ Zulassen einer 
eigendynamischen Gewässerent- 
wicklung 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
71 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Habitatverbesse- 
rung im vorhandenen Profil 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
72 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Habitatverbesse- 
rung im Gewässer durch Laufverän- 
derung, Ufer- oder Sohlgestaltung 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
73 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Habitatverbesse- 
rung im Uferbereich 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
74 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Auenentwicklung 
und zur Verbesserung von Habitaten 

 
0 

 
n.z. 

 
0 
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75 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Anschluss von Seitengewässern, 
Altarmen (Quervernetzung) 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
76 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Technische und betriebliche Maß- 
nahmen vorrangig zum Fischschutz 
an wasserbaulichen Anlagen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
77 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Verbesserung des 
Geschiebehaushaltes bzw. Sedi- 
mentmanagement 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
78 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen die aus Geschiebeent- 
nahmen resultieren 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
79 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Anpassung/ Opti- 
mierung der Gewässerunterhaltung 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
80 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Morphologie an stehenden Gewäs- 
sern 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
81 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Bauwerke für 
die Schifffahrt, Häfen, Werften, Ma- 
rinas 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
82 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Geschiebe-/ Sedimententnahme bei 
Küsten- und Übergangsgewässern 

 
0 

 
n.z. 

 
0 
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83 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzierung der Be-
lastungen durch Sandvorspülun- gen 
bei Küsten- und Übergangsge- wäs-
sern 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
84 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Landgewinnung 
bei Küsten- und Übergangsgewäs- 
sern 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
85 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Sonstige hydromorpho- 
logische Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung ande- 
rer hydromorphologischer Belastun- 
gen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
86 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Sonstige hydromorpho- 
logische Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung ande- 
rer hydromorphologischer Belastun- 
gen bei stehenden Gewässern 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
87 

 
WRRL/OW 

 
Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun- 
gen: Sonstige hydromorpho- 
logische Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung ande- 
rer hydromorphologischer Belastun- 
gen bei Küsten- und Übergangsge- 
wässern 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
88 

 
WRRL/OW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Fischereiwirt- 
schaft 

Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. 
zur Besatzstützung 

 
- 

 
höhere Tempe- 
ratur, Verbrei- 
tung neuer Ar- 
ten 
(Nr. 3.2, 3.3, 
5.3) 

 
- 
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89 

 
WRRL/OW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Fischereiwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in 
Fließgewässern 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
90 

 
WRRL/OW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Fischereiwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Be- 
lastungen infolge Fischerei in ste- 
henden Gewässern 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
91 

 
WRRL/OW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Fischereiwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in Küs-
ten- und Übergangsgewässern 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
92 

 
WRRL/OW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Fischereiwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischteichbe- 
wirtschaftung 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
93 

 
WRRL/OW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Landentwässe- 
rung 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Landentwässe- 
rung 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
94 

 
WRRL/OW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Eingeschleppte 
Spezies 

Maßnahmen zur Eindämmung ein- 
geschleppter Spezies 

 
- 

 
höhere Tempe- 
ratur 
(Nr. 3.2, 3.3, 
5.3) 

 
- 

 
95 

 
WRRL/OW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Erholungsaktivitä- 
ten 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge von Freizeit- 
und Erholungsaktivitäten 

 
- 

 
steigende Aktivi- 
tät durch höhere 
Temperatur 
(Nr. 3.2, 3.3, 
5.3) 

 
0 
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96 

 
WRRL/OW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Sonstige anthro- 
pogene Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung ande- 
rer anthropogener Belastungen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
97 

 
WRRL/GW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Intrusionen 

Maßnahmen zur Reduzierung von 
Salzwasserintrusionen 

 
- 

 
Anstieg des Mee-
resspiegels (Nr. 
5.1) 

 
- 

 
98 

 
WRRL/GW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Intrusionen 

Maßnahmen zur Reduzierung sons- 
tiger Intrusionen 

 
0 

 
n.z. 

 
- 

 
99 

 
WRRL/GW 

 
Andere anthropogene Aus- 
wirkungen: Sonstige anthro- 
pogene Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung ande- 
rer anthropogener Belastungen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
100 

 
WRRL/OW 

 
Diffuse Quellen: Landwirt- 
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch besondere 
Anforderungen in Überschwem- 
mungsgebieten 

 
- 

 
erhöhte Stoffein- 
träge durch ver-
mehrte Stark- 
regen (Nr.3.1) 

 
0 

 
501 

 
KONZ 

 
Konzeptionelle Maßnahmen 

Erstellung von Konzeptionen / Stu- 
dien / Gutachten 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
502 

 
KONZ 

 
Konzeptionelle Maßnahmen 

Durchführung von Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Demonstrations- vor-
haben 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
503 

 
KONZ 

 
Konzeptionelle Maßnahmen 

Informations- und Fortbildungsmaß- 
nahmen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
504 

 
KONZ 

 
Konzeptionelle Maßnahmen 

Beratungsmaßnahmen  
0 

 
n.z. 

 
0 
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505 

 
KONZ 

 
Konzeptionelle Maßnahmen 

Einrichtung bzw. Anpassung von 
Förderprogrammen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
506 

 
KONZ 

 
Konzeptionelle Maßnahmen 

Freiwillige Kooperationen  
0 

 
n.z. 

 
0 

 
507 

 
KONZ 

 
Konzeptionelle Maßnahmen 

Zertifizierungssysteme  
0 

 
n.z. 

 
0 

 
508 

 
KONZ 

 
Konzeptionelle Maßnahmen 

Vertiefende Untersuchungen und 
Kontrollen 

 
0 

 
n.z. 

 
0 

 
509 

 
KONZ 

 
Konzeptionelle Maßnahmen 

Untersuchungen zum Klimawandel  
0 

 
n.z. 

 
0 
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7 BIOLOGISCHES ÜBERWACHUNGSNETZ DER FLUSSWASSERKÖRPER  IM BG OBERRHEIN 
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8 CHEMISCHES ÜBERWACHUNGSNETZ DER FLUSSWASSERKÖRPER  IM BG OBERRHEIN 
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9 ÖKOLOGISCHER ZUSTAND/POTENZIAL  DER WASSERKÖRPER IM BG OBERRHEIN 
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10 CHEMISCHER ZUSTAND DER WASSERKÖRPER IM BG OBERRHEIN 
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